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nach wie vor tut sich Deutschland schwer mit einer an hu-
manitären Kriterien orientierten Flüchtlingsaufnahme. Nicht 
zuletzt das neue Rekordtief bei den Zugangszahlen 2006 ist 
ein deutlicher Gradmesser. Gerade noch 21.029 Menschen 
haben es im Jahr 2006 geschafft, in Deutschland Asyl zu be-
antragen. Für Baden-Württemberg bedeutet dies mit einem 
Anteil von ca. 12%, dass nur noch ungefähr 2.100 Flücht-
linge pro Jahr ankommen und in der Landesaufnahmestelle 
in Karlsruhe registriert werden.

Wenn wir allerdings berücksichtigen, dass jeder 4. Antrag 
von Amts wegen für ein neugeborenes Kind von Eltern 
gestellt wird, dann sieht die Lage noch viel dramatischer 
aus. Es erklärt aber auch, dass sich die Anerkennungszahlen 
ebenso auf niedrigstem Niveau befi nden, denn für neuge-
borene Kinder ist die Anerkennungschance praktisch null. 
Ausführlich sind diese Fakten in einer Presseinformation 
von PRO ASYL festgehalten, die wir in diesem Rundbrief 
dokumentieren.

Zu verdanken sind die niedrigen Zugangszahlen nicht einer 
besser gewordenen Welt, sondern der massiven Abschot-
tung der reichen Länder, namentlich der EU und einer im-
mer spitzfi ndiger werdenden Herausdefi nition aus einem 
effektiven Flüchtlingsschutz von Seiten des Gesetzgebers 
und von Seiten der Rechtsprechung.

Muss also der Flüchtlingsbegriff neu defi niert werden? Die-
ser Frage geht der Beitrag von Professor Holger Hoffmann 
auf den folgenden Seiten nach. Wie die Abschottung orga-
nisiert wird und vor allem welche dramatischen Folgen sie 
hat, dokumentieren wir daran anschließend.

Welch große Rolle die Anhörung und die Entscheidung des 
Bundesamtes im Asylverfahren haben, zeigt eine neue Un-
tersuchung zur Entscheidungspraxis des Bundesamtes in 
Fällen eritreischer Asylantragsteller, die von PRO ASYL in 
Auftrag gegeben wurde. Wir weisen in diesem Rundbrief 
auf die Studie hin. In einem Beitrag von Martin Schmidt 
zur Glaubwürdigkeit in der interkulturellen Kommuni-
kationssituation des Asylverfahrens beleuchten wir einen 
wichtigen Aspekt in der Anhörungssituation. Kulturelle 
Verhaltens- und Gedankenmuster können zu folgeschweren 
Missverständnissen führen.

Ein großes Kapitel haben wir dem Bleiberecht gewidmet. 
Bislang ist hier noch keine Tendenz zu erkennen, da durch 
den Zustimmungsvorbehalt der Regierungspräsidien die 
meisten Anträge noch auf Halde liegen. Nur sehr vereinzelt 
wurden Aufenthaltserlaubnisse bereits erteilt, wie beispiel-
haft in einem Artikel der Stuttgarter Zeitung nachzulesen 
ist, den wir in dieser Ausgabe vorstellen.

Sicher ist, dass nachgebessert werden muss, denn es werden 
zu viele an den aufgestellten Kriterien scheitern. Vereinzelt 
gibt es auch die Rückmeldung, dass die Wartezeit bei Anträ-
gen auf Duldung zu lange ist. Sorgen werden ausgesprochen, 
dass die Arbeitgeber abspringen, bis es endlich so weit ist. 
Und das ist wirklich ein Problem. Für viele Geduldete, die 
erst einen Arbeitsplatz nachweisen müssen, kann die Zeit-
schiene zu knapp werden. Denn schließlich müssen ja auch 
noch weitere Kriterien erfüllt werden bis zum Stichtag wie 
etwa ausreichende Deutschkenntnisse. Die sowieso schon zu 
hoch angelegte Messlatte darf jetzt nicht durch bürokrati-
sche Hindernisse noch höher gelegt werden.

6 Wochen vor dem Bleiberechtsbeschluss in Nürnberg wur-
de Zejnep mit ihren beiden minderjährigen Kindern in das 
Kosovo abgeschoben. Sie litt an posttraumatischem Belas-
tungssyndrom und muss nun unter schwierigsten Bedin-
gungen mit ihren Kindern versuchen zu überleben. Udo 
Dreutler hat sie im Kosovo besucht und ihr Schicksal, das 
für viele weitere steht in einem Dokumentarfi lm festgehal-
ten. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat diesen Film 
gemeinsam mit Refugio am 1. Februar in Stuttgart auch für 
die Presse vorgeführt und den Fall zum Anlass genommen, 
den Umgang der Behörden mit traumatisierten Menschen zu 
kritisieren. Wir dokumentieren Udo Dreutlers Reisebericht 
und die Berichterstattung der Stuttgarter Zeitung.

Der Arbeitskreis Asyl Rheinfelden hat im Dezember 1 Jahr 
tägliche Mahnwache für ein Bleiberecht gefeiert. Eine gute 
Idee, jeden Tag auf das Schicksal der unter uns lebenden Ge-
duldeten aufmerksam zu machen!

Schließlich fi nden Sie in diesem Rundbrief das neu aufge-
legte  q - u - e - r  Fortbildungsprogramm. Schauen Sie 
einfach mal rein und buchen Sie rechtzeitig Ihre Veranstal-
tungen vor Ort. Herr Klass freut sich schon auf Ihre Reso-
nanz und Anregungen. 

Am 3. März fi ndet unsere erste Plenumssitzung 2007 statt. 
Neben Arbeitsgruppen zur Härtefallkommission, zum Blei-
berecht, dem Europäischen Asylrecht und zur Situation Un-
begleiteter Minderjähriger Flüchtlinge konnten wir auch 
Elias Bierdel gewinnen. Er wird über die Ergeignisse um 
die Rettung der Flüchtlinge durch die Cap Anamur und den 
Stand des Prozesses in Agrigento berichten. 

Außerdem werden der Vorstand und der Sprecherrat neu ge-
wählt. Gerne nehmen wir noch Ihre Kandidatur entgegen.

Wir freuen uns schon auf Sie in Stuttgart,

Ihre Angelika von Loeper 
und Sprecherrat

Liebe Freundinnen und Freunde der Flüchtlinge,
liebe Mitglieder,
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Flüchtling - 
ein Begriff mit Zukunft?

Abs 1 AufenthG) erhielten 824 Personen (3,2%). Bei 485 
Menschen wurden Abschiebungshindernisse gem. § 60 Abs. 
2, 3, 5 oder 7 AufenthG festgestellt.15.351 Anträge wurden 
abgelehnt (59,7 %), 9.326 „anderweitig erledigt“ (36,3%) - z. 
B. durch „Überstellungen“ im „Dublin II – Verfahren“. Der 
Rückgang an Asylverfahren beträgt damit bisher 2006 ge-
genüber 2005 ca.26,7 % - vergleichbar dem von 2004 nach 
2005. 

Also: Ca. 6 % der Menschen, die einen Asylantrag stellen, 
erhielten bisher einen wie auch immer gesetzlich qualifizier-
ten Schutzstatus. Hinzuzurechnen werden natürlich noch jene 
sein, die in gerichtlichen Verfahren einen solchen Status er-
streiten. Großzügig betrachtet, erhalten also ca.10-12 % der 
Antragsteller jährlich Schutz in Deutschland – daran hat sich 
interessanterweise seit 1993 nicht viel geändert, unabhängig 
von der numerischen Menge der Asylanträge.

Hinzu kommen inzwischen allerdings in reicher Zahl Wider-
rufsverfahren –  2005 gab es insgesamt 11.181. In ca. 7.000 
Fällen waren bis dahin anerkannte irakische Flüchtlinge be-
troffen. Insgesamt 2.631 mal wurden Anerkennungen nach 
Art 16a widerrufen, 6.932 mal solche nach § 51 Abs.1 Aus-
lG/§ 60 Abs.1 AufenthG und 1.016 mal Abschiebungshinder-
nisse gem. § 53 AuslG/§ 60 Abs. 2, 3, 5, 7 AufenthG. Für 
2006 liegen noch keine Vergleichszahlen vor.

Flüchtling: eine aussterbende Gattung, ohne Zukunft und 
bald unter Artenschutz zu stellen? 
Für den Juristen lautet die Antwort auf diese Frage: „Es 
kommt darauf an“. Worauf? Darauf, wie weit wir den Begriff 
„Flüchtling“ fassen wollen.

Eine deutliche Zunahme gibt es seit geraumer Zeit bei „Binde-
strich-Flüchtlingen“: Elends-, Armuts-, Hunger-, Wirtschafts-, 
Kontingent- oder Bürgerkriegsflüchtlinge, Flüchtlingen vor 
Krankheit. Sie entsprechen nicht dem klassischen Konzept 
des politisch Verfolgten, dem Schutz zu gewähren ist. Viel-
mehr scheinen sie zu fragen: Flüchtlingsanerkennungsver-
fahren? Und darauf mit einem Spontispruch zu antworten: 
„Legal? Illegal? Scheißegal!“ Und kommen einfach - ohne 
sich noch staatlich registrieren zu lassen oder ein Schicksal 
als „politisch Verfolgter“ zu behaupten. Sie verlassen insbe-
sondere ihre afrikanische Heimat südlich der Sahara, weil sie 
dort ein akutes Existenzrisiko für sich sehen. Flucht in erster 
Linie als Maßnahme gesundheitlicher Prävention, sozusagen: 
um nicht krank zu werden oder zu verhungern Die dramati-
schen Ereignisse um den Weg der Flüchtlinge über Westafrika 
auf die Kanarischen Inseln im Jahr 2006 – ca. 30.000 Men-

Holger Hoffmann
I. „Migrationsmanagement“

„Flüchtlinge und Asylsuchende machen nur einen relativ klei-
nen Teil der globalen Migration aus. Jedoch wandern sie mehr 
und mehr von einem Land oder Kontinent zu einem anderen, 
zusammen mit anderen Personen, die ihr Land aus anderen 
Gründen verlassen haben als jenem, internationalen Schutz 
zu suchen. 

Diese Migrationsbewegungen sind größtenteils irregulär, in-
sofern als sie ohne die erforderlichen Papiere erfolgen und 
häufig dabei Schlepper oder Menschenhändler mitwirken. So 
setzen die betroffenen Männer, Frauen und Kinder auf der 
Reise ihr Leben aufs Spiel und sind gezwungen, unter un-
menschlichen Bedingungen zu reisen. Sie können dabei auch 
Ausbeutung und Misshandlungen ausgesetzt sein. Staaten 
betrachten diese Migrationsbewegungen als Bedrohung ih-
rer Souveränität und ihrer Sicherheit.“ - so UNHCR in der 
Einleitung eines Papiers vom September 2006 mit dem Titel: 
„Umgang mit kombinierten Flucht-Migrationsbewegungen- 
Ein 10 Punkte –Aktionsplan“

Die Zahl der Flüchtlinge nimmt statistisch gesehen ab
Betrachtet man es statistisch, nimmt die Zahl der Personen, 
die es noch wagen, das Land ihrer Herkunft zu verlassen und 
es als sinnvoll ansehen, sich in einem anderen Land einem 
staatlichen Flüchtlingsfeststellungsverfahren zu stellen, welt-
weit kontinuierlich ab, in Westeuropa statistisch sichtbar seit 
2001. 2005 registrierte UNHCR noch knapp 238.000 Flücht-
linge in allen Staaten der EU (das BAMF übrigens 247.000), 
nach ca. 348.000 im Jahr 2003 und 287.000 im Jahr 2004 (im-
mer schon mit den EU-Beitrittsstaaten).

Zum 30.06.06 zählte UNHCR weltweit 191.000.000 Men-
schen als Migranten, davon etwa 8,3 Millionen als Flüchtlin-
ge und von ihnen 6,6 Millionen als „internally displaced per-
sons“ – für die es keine schützende (Flüchtlings-) Konvention 
oder ähnliche Rechtsinstrumente gibt, wie täglich sichtbar in 
den Berichten z. B. aus der sudanesischen Provinz Dafur.

Und in Deutschland? 2006 haben 21.029 Personen Asyl be-
antragt. 2005 wurden 28.914 Erst- und 13.994 Folgeanträge 
(insgesamt 42.908) gestellt, 2004 waren es noch 35.607 Erst- 
und 14.545 Folgeanträge (insgesamt 50.152). Legt man die 
Geschäftsstatistik des BAMF zugrunde, gingen von Januar bis 
Oktober 2006 17.690 Erstasylanträge und 7.649 Folgeanträ-
ge beim BAMF ein (insgesamt 25.339).). 206 Personen wur-
den als Asylberechtigte gem. Art 16a GG anerkannt (0,8%). 
Abschiebungsschutz (= Flüchtlingsanerkennnung nach § 60 
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schen sollen diesen Weg gewählt und ca. 3.000 die Überfahrt 
nicht überlebt haben – mögen ein Beispiel sei ein für diese Art 
von Flucht: Es fanden sich unter ihnen nur wenige, die wegen 
politischer Verfolgung Aufnahme in Spanien begehrten. Die 
Meisten erklärten offen, dass sie aus wirtschaftlichen, d. h. 
aus Armutsgründen ihre Länder verlassen hätten. 

Irreguläre Migration
Den Innenministern Europas und ihren nachgeordneten Be-
hörden macht solche „irreguläre Migration“ Sorge: Das 
BAMF hat kürzlich als Band 2 seiner „Forschungsberich-
te“ eine ausführliche Broschüre unter dem charmanten und 
leichtfüßigen Titel: „Illegal aufhältige Drittstaatsangehörige 
in Deutschland –staatliche Ansätze, Profil und soziale Situati-
on“ vorgelegt. Als hätten die Minister durch ihre Beschlüsse 
auf EU-Ebene nicht selbst gerade dafür gesorgt, dass es so 
kam: Wer immer mehr Türen fest verschließt, darf sich ei-
gentlich nicht wundern, wenn anschließend versucht wird, die 
Mauern daneben zu überwinden von einem, der Angst hat um 
sein Leben. Aber als dieses Türenschließen beschlossen wur-
de, in London, 1992, waren sie vielleicht ja noch nicht im Amt 
als Minister, und als Politiker hat man schließlich den Blick 
nicht in die Vergangenheit, sondern stets geradeaus auf die 
Zukunft und ihre Probleme zu richten.

Eine Verbesserung der menschenrechtlichen Situation der 
Herkunftsländer ist jedenfalls nicht der Grund für den zahlen-
mäßigen Rückgang seit 2001. Er beruht vielmehr vor allem 
darauf, dass spätestens seit 1990 die Zugangswege nach Eu-
ropa zunehmend versperrt wurden. Dieser Prozess ist inzwi-
schen nahezu abgeschlossen. Menschen, die von politischer 
Unterdrückung, wegen Bedrohung oder willkürlicher Gewalt 
weiterhin ihrer Herkunftsländer verlassen müssen und auf 
den Schutz der Aufnahmeländer angewiesen sind, lassen sich 
kaum noch offiziell registrieren. Als Folge dieser politischen 
Änderungen hat sich eine Schwerpunktverlagerung in der 
NGO-Arbeit vollzogen: Es geht weniger um die Sicherstel-
lung der Schutzes für spontan einreisende Menschen, als um 
die Humanisierung der Vollzugspraxis. Kampagnen gegen 
Abschiebung und für „Bleiberechte“ sind dafür Beispiele. 

Aber die Politiker vermuten „hohe Dunkelziffer bei irregulä-
rer Migration“, behaupten sogar, ganze „Migrationsströme“ 
flössen in Richtung Europa – deren Umfang niemand kennt, 
und daher weiß auch niemand, ob es sich eher um Rinnsale 
handelt –, aber das mag eine Frage der Perspektive sein. Je-
denfalls muss, was da geschieht, dringend „gemanagt“ wer-
den, und zwar auf EU-Ebene. Wie das geschieht? Dazu ein 
aktuelles Beispiel:

22./23.11.06. Aus der Pressemitteilung des BMI: Bei einem 
Treffen der Europäischen Union (EU) und der Afrikanischen 
Union (AU) am 22. und 23. November in Tripolis (Libyen) 
warb Bundesinnenminister Schäuble für ein entschlossenes 
gemeinsames Handeln zur Eindämmung der illegalen Mig-
ration und für den gemeinsamen Kampf gegen menschenver-
achtende Schleuserbanden. Themen der Konferenz sind vor 
allem der Zusammenhang von Entwicklungspolitik, Flücht-
lingsschutz und der Bekämpfung der illegalen Migration.

Tripolis? Libyen? Schurkenstaat, der Terrorismus unter-
stützt? 
Nein nein, das war vielleicht vorgestern. Als Politiker muss 
man stets die Zukunft fest im Blick haben. Also: Libyen: In-
zwischen einer unserer neuen Verbündeten im Kampf gegen 
den Terror und die irreguläre Migration insbesondere aus 
Sub-Saharaland. Diese Trias muss seit dem 11.09.2001 immer 
zusammen gedacht werden: Kampf gegen Terror, irreguläre 
Migration und organisiertes Verbrechen – dafür sind Innenmi-
nister schließlich zuständig, also: für dessen Bekämpfung, je-
denfalls. Und Libyen? Hat zwar die GFK nicht unterzeichnet. 
Macht aber nichts: Ist jetzt unser Freund und Helfer gegen 
Sub-Sahara-Migrationsströme. Und viertgrößter Öllieferant 
Deutschlands immerhin. Und für Touristen gibt es da einige 
wirklich interessante Ausgrabungen zu besichtigen.

Wie erklärt man den Umgang mit „irregulärer Migration“ in 
Terminologie und Denkkategorien („Zielvereinbarungen“) 
modernen Managements? Hören wir Minister Schäuble: 

Er „erläuterte – so die zitierte Pressemitteilung seines Hau-
ses-, dass der Ansatz zur Eindämmung der illegalen Migra-
tion durch entsprechende Angebote der zeitlich begrenzten 
Zuwanderung in die EU ergänzt werden könnte. Die afrika-
nischen Staaten sollten das Angebot erhalten, die Konzeption 
einer zeitlich befristeten „circular migration“ mitzuentwi-
ckeln. Schäuble appellierte an alle teilnehmenden Staaten, ge-
meinsam und entschlossen auf den Abschluss entsprechender 
Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und afrikanischen 
Staaten hinzuwirken und konkrete Ziele für Migration und 
Entwicklung zu formulieren.“

Und weiter: „Es ist unser aller Interesse, dass das Gefälle 
zwischen Nord und Süd, zwischen arm und reich nicht immer 
größer wird; dass aus unkontrollierter und zum Großteil auch 
unfreiwilliger Migration, die die Sicherheit und Stabilität von 
Herkunfts-, Transit-, und Zielstaaten gefährden kann, eine gut 
gesteuerte Migration wird; dass sich anstelle eines entwick-
lungshemmenden ‚brain drain’, eines unkontrollierten Ver-

«Flüchtling: eine aussterbende 
Gattung, ohne Zukunft und bald 
unter Artenschutz zu stellen?»
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lusts wertvoller Wissensträger und Hochqualifizierter in den 
Herkunftsstaaten, zunehmend ein ‚brain gain’ entwickelt, der 
Know-How und neue Ideen dorthin zurückbringt; und dass 
an die Stelle isolierter und nur wenig wirksamer unilateraler 
Maßnahmen eine umfassende Kooperation von europäischen 
und afrikanischen Staaten tritt, die eine wirksame Verknüp-
fung von Migrations- und Entwicklungspolitik überhaupt erst 
ermöglicht.“ Schäuble unterstrich, dass gut gesteuerte Migra-
tion einen Zusammenhang von Zuwanderung in entwickelte 
Staaten und der Stimulation von Wachstum und Innovation in 
Herkunfts- bzw. Entwicklungsländern erzeugen könne, wor-
aus eine „triple-win-situation“ erwachse: Für die Herkunfts-
staaten, für die Zielstaaten und für die Migranten selbst. „Es 
ist schon heute erwiesen, dass Migration mittel- bis langfris-
tig einen gegenseitigen Austausch zwischen Auswanderungs- 
und Einwanderungsland – vor allem durch private Initiative 
und Finanzmittel – in Gang setzt.“

Zirkuläre und temporäre Migration
Schäuble erläuterte die Inhalte der beim informellen Treffen 
der Innenminister der sechs größten EU-Staaten Ende Okto-
ber im britischen Stratford-upon-Avon gemeinsam mit Frank-
reichs Innenminister Nicolas Sarkozy vorgestellten Initiative 
für eine neue europäische Migrationspolitik.: „Voraussetzung 
für gesteuerte Migration sind reguläre Migrationsoptionen, 
etwa für Zwecke der Erwerbstätigkeit oder der Bildung. Wir 
denken dabei insbesondere an neue und innovative Modelle 
wie zirkuläre oder temporäre Migration, wie sie von der Glo-
bal Commission on International Migration und im Hochran-
gigen Dialog der Vereinten Nationen vorgeschlagen worden 
sind. Die Möglichkeiten hierfür sind von Land zu Land, in 
Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt und weiteren Faktoren, un-
terschiedlich.“

Den Gastarbeiter der 50er Jahre als neues und innovatives 
Modell vorzustellen: ist das nur geschichtsvergessen oder 
schon dreist? In der EU gefällts jedenfalls: Beim Treffen der 
Regierungschefs in Brüssel am 15.12.06 wurde beschlossen, 
dass die EU in ihrer Einwanderungspolitik auf eine gezielte 
Zuwanderung fehlender Arbeitskräfte setze: Gastarbeiter sol-
len künftig auf Zeit und mit Rückkehrpflicht in die EU geholt 
werden. Die legale Einwanderung soll stärker die „Arbeits-
marktbedürfnisse von EU-Mitgliedsstaaten“ berücksichtigen. 
Dieser Beschluss wurde als „Durchbruch“ gefeiert. Die EU-
Kommission soll bis Juni 2007 – also noch unter deutscher 
Präsidentschaft – ausführliche Umsetzungsvorschläge dazu 
vorlegen

System der Rückführung und Rückübernahme
Und noch einmal aus Schäubles Rede an die Afrikaner am 
22.11.06: „Eine gemeinsame und unverzichtbare Vorausset-
zung ist jedoch für alle Zielländer gleich: Reguläre Migrati-

on funktioniert nur dann, wenn wir die irreguläre Migration 
nicht mehr zulassen und gemeinsam entschlossen bekämpfen. 
Der Dreh- und Angelpunkt hierfür ist ein funktionierendes 
System der Rückführung und der Rückübernahme. Erst durch 
das Vertrauen in eine erfolgreiche und verlässliche Rückkehr- 
und Rückführungspolitik können wir solchen neuen Ansätzen 
der Migrationspolitik den Weg ebnen. An verlässlicher Rück-
übernahme hat es in der Vergangenheit oft gefehlt, und das ist 
auch in der Gegenwart noch vielfach der Fall. Hier brauchen 
wir dringend Fortschritte, sonst werden wir in den übrigen 
Fragen nicht weiterkommen.“

Und damit es an verlässlicher Rücknahme anderer Staaten je-
denfalls für Deutschland nicht länger fehlt, wartet man nicht 
erst umständliche EU-Vertragsverhandlungen mit Drittstaaten 
ab, sondern kommt selbst zur Sache – ganz diplomatisch, ver-
steht sich. Das geht zum Beispiel so:

Dr. Hanning, Staatssekretär im BMI, und der Außenminister 
der Republik Armenien, Vardan Oskanian, unterzeichneten 
am 16.11.06 ein bilaterales Rückübernahmeabkommen, das 
die wechselseitige Rückübernahme ausreisepflichtiger Perso-
nen regelt. Dr. Hanning: „Auf der Grundlage dieses Abkom-
mens wird es Deutschland künftig möglich sein, rechtswid-
rig aus Armenien eingereiste Personen – sowohl armenische 
Staatsangehörige als auch Drittstaatsangehörige und staaten-
lose Personen – dorthin zurückzuführen. Für die im Völker-
recht ohnehin bestehende Verpflichtung zur Rücknahme ei-
gener Staatsangehöriger werden verfahrensrechtliche Fragen 
und Fristen festgelegt und um Regelungen zur Rücknahme 
Drittstaatsangehöriger und Staatenloser ergänzt. Das Rückü-
bernahmeabkommen mit Armenien entspricht dem modernen 
Standard der Europäischen Union und wird nach seinem In-
krafttreten einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der ille-
galen Migration aus der Südkaukasusregion darstellen.“ 

Praktiker wissen: Bisher waren Abschiebungen nach Armeni-
en so gut wie unmöglich, auch zur Kooperation bei Beschaf-
fung von Papieren war die Botschaft Armeniens so gut wie 
nie bereit, selbst dann nicht, wenn es darum ging, etwa als 
Folge einer Heirat in Deutschland nun für die Gewährung 
der Aufenthaltserlaubnis einen armenischen Pass zu erhalten. 
Armeniern bot das ein gewisses Maß an faktischem Schutz 
gegen Abschiebung – vorbei damit. Die Entsorgung nach Ar-
menien wird nun möglich – und das nicht nur für Armenier, 
sondern – wie praktisch und weitsichtig, wo wir doch gerade 
schon mal dabei sind – zugleich für Drittstaatsangehörige und 
Staatenlose.

Bleibt zum Einen anzumerken, dass ein solcher Vertrag 
selbstverständlich wechselseitig gilt, d. h. auch die zahlreich 

gut gesteuerte Migration als 
«triple-win-situation»?
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in Armenien lebenden und nach dort illegal eingereisten Deut-
schen, Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen können nach 
Deutschland „zurückgeführt“ werden. Wenn das kein Erfolg 
der Diplomatie ist! Prima Vertrag. Prima Regelung von Mi-
grationsstrom. Und zum Zweiten, dass nicht mitgeteilt wird, 
welche Abschiebeprämien, aber nein: Wirtschaftshilfen zum 
staatlichen Aufbau, Armenien für seine vertraglichen Zusagen 
ausgehandelt hat.

Auf EU-Ebene soll bereits ein entsprechendes Abkommen 
mit Russland im Mai 2006 geschlossen worden sein. Der Text 
bleibt geheim, solange das russische Parlament ihn noch nicht 
ratifiziert hat. Ebenso eines mit der Ukraine. So managen 
Regierungen heute politisch „Migrationsströme“ per Vertrag 
(„Rückübernahmeabkommen“ statt „Abschiebungsvertrag“) 
- wie gezeitenabhängige Flüsse, bei denen sich der Lauf um-
kehrt, nachdem die Flut eingetreten ist.

II. Qualifikationsrichtlinie

Aber Management ist nicht alles! Die flüchtlingsrechtliche 
Zukunft hat auch in anderer Weise vor kurzem begonnen 
– und man weiß diesmal sogar genau wann. Vielleicht haben 
Sie es nicht bemerkt – macht nichts: Da geht es Ihnen nicht 
wesentlich anders als der Bundesregierung. Die Zukunft be-
gann am 10.10.06. Wieso?

Fragen des Flüchtlingsrechts sind nicht mehr national auf 
der Ebene Deutschlands zu lösen, sondern nur international 
im Rahmen der Europäischen Union. Sie hat dafür zahlrei-
che Richtlinien erlassen seit Inkrafttreten des Amsterdamer 
Vertrages 1999. Für die Frage des Flüchtlingsschutzes ist ent-
scheidend die Qualifikationsrichtlinie. Für die Frage, wie die 
Personen während des Asylverfahrens im jeweiligen Staat zu 
behandeln sind, gilt die Richtlinie über die Aufnahmebedin-
gungen. Ferner gibt es für die Gestaltung der Asylverfahren 
seit Dezember 2005 die Asylverfahrensrichtlinie.

Die Qualifikationsrichtlinie war am 28.04.04 verabschiedet, 
im September 2004 im Amtsblatt der EU veröffentlicht wor-
den und trat damit in Kraft. Als Umsetzungsfrist wurde der 
10. Oktober 2006 bestimmt. Zu diesem Termin hatten von 
den 25 EU-Mitgliedsstaaten 19 sie noch nicht in ihre natio-
nale Gesetzgebung vollständig aufgenommen. Nur Estland, 
Litauen, Österreich, Frankreich, Slowenien und Luxemburg 
hatten fristgemäß agiert. Seit dem 10. Oktober 2006 ist sie 
der Maßstab für die Anerkennung von Flüchtlingen. In der 
gesamten EU – und damit auch In Deutschland. 

Diese Richtlinie bringt insbesondere für die deutsche Rechts-
lage eine substantiell erhebliche Erweiterung des Flüchtlings-
begriffs. Warum? Unter dem Oberbegriff „internationaler 
Schutz“ erfasst die Richtlinie sowohl den Flüchtlingsschutz 
für Personen, welche die Voraussetzungen einer Anerkennung 
gemäß Genfer Konvention erfüllen, als auch – in Erweiterung 
bisheriger Schutzstandards – jene Personen, denen „subsi-
diärer Schutz“ zu gewähren ist. „Antrag auf internationalen 
Schutz“ ist das Ersuchen eines Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen um Schutz durch einen Mitgliedstaat, wenn 
davon ausgegangen werden kann, dass der Antragsteller die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder die Gewährung 
des subsidiären Schutzstatus anstrebt, und wenn er nicht aus-
drücklich um eine andere, gesondert zu beantragende Form 
des Schutzes außerhalb des Anwendungsbereichs dieser 
Richtlinie ersucht ( Art 2a).
 
Wer „qualifiziert“ sich als Flüchtling im Sinne der RL? 
Art. 2c definiert es:

c) Flüchtling (meint) einen Drittstaatsangehörigen, der aus 
der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen seiner Ras-
se, Religion, Staatsangehörigkeit, politischen Überzeugung 
oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sich 
außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit 
er besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 
nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch 
nehmen will, oder einen Staatenlosen, der sich aus denselben 
vorgenannten Gründen außerhalb des Landes seines vorhe-
rigen gewöhnlichen Aufenthalts befindet und nicht dorthin 
zurückkehren kann oder wegen dieser Furcht nicht dorthin 
zurückkehren will und auf den Artikel 12 keine Anwendung 
findet;

Subsidiärer Schutz
Und was ist gemeint mit „subsidiärem Schutz“? Art. 2e de-
finiert:
e) Person mit Anspruch auf subsidiären Schutz einen Dritt-
staatsangehörigen oder einen Staatenlosen, der die Vorausset-
zungen für die Anerkennung als Flüchtling nicht erfüllt, der 
aber stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, 
dass er bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland oder, bei 
einem Staatenlosen, in das Land seines vorherigen gewöhn-
lichen Aufenthalts tatsächlich Gefahr liefe, einen ernsthaften 
Schaden im Sinne des Artikel 15 zu erleiden, und auf den Ar-
tikel 17 Absätze 1 und 2 keine Anwendung findet und der den 
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder 
wegen dieser Gefahr nicht in Anspruch nehmen will,
f) „subsidiärer Schutzstatus“ die Anerkennung eines Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen durch einen Mitglied-
staat als Person, die Anspruch auf subsidiären Schutz hat.

Als ernsthafter Schaden im Sinne des Art.15 gelten 
a) die Verhängung und Vollstreckung der Todesstrafe oder 
Folter oder 
b) unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Be-
strafung eines Antragstellers im Herkunftsland oder
c) eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt 
im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen be-
waffneten Konflikts.
Art 17 benennt die Voraussetzungen für den Ausschluss von 
subsidiärem Schutz ( Kriegsverbrechen, schwere Straftaten, 
Gefahr für die Allgemeinheit).

Der neue europäische Maßstab für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft bezieht sich in seinem materiellen 
Gehalt, d. h. im Hinblick auf die Voraussetzungen, auf Art 1 
A GFK. Die dort genannten Kriterien gelten als gemeinsame 
europäische für die Flüchtlingsanerkennung. Die neue Leit-
frage lautet: „Ist der Betroffene schutzbedürftig?“ - anders 
als BAMF und Verwaltungsgerichte in Deutschland, für die 
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bisher entscheidende Frage war, ob gezielte politische Verfol-
gung Einzelner durch einen (staatlichen) Verfolger festzustel-
len sei, die allenfalls Schutzbedarf auslöst. Entsprechend der 
Bestimmungen der RL kommt es seit dem 10. Oktober 2006 
nicht mehr darauf an, ob Verfolgung dem Staat zuzurechnen 
ist. Dies wirkt sich nicht nur im Anerkennungsverfahren, son-
dern auch bei der Frage nach internen Schutzalternativen oder 
bei „Nachfluchtgründen“ aus.

Deutschland muss die Voraussetzungen in nationales Recht 
implementieren und im Rahmen der Asylverfahren anwen-
den: Die Regierung weiß das seit 28.04.2004, denn da wurde 
die RL verabschiedet. Geschehen im Rahmen der nationalen 
Gesetzgebung ist dies bisher nur teilweise.

In Deutschland hat es allerdings keine Auswirkung auf Art 
16a GG, weil insoweit die nationalen verfassungsrechtlichen 
Vorgaben zu beachten sind. Man kann aber spätestens seit 
dem 10.Oktober 2006 nicht mehr davon ausgehen, dass die 
Voraussetzungen für Anerkennungen gemäß Art 16a GG im 
wesentlichen mit denen des § 60 AufenthG übereinstimmen. 
BAMF und Rechtsprechung müssen in ihren Feststellungs-
verfahren also den Sonderweg aufgeben, der immer wieder 
festgestellt und beklagt wurde insbesondere von NGO’s und 
Flüchtlingsräten. „Schutzlücken“ im deutschen Recht gegen-
über den Vorgaben der GFK müssen jetzt geschlossen wer-
den.“ Und eigentlich sind sie es schon, weil jeder Flüchtling, 
solange eigene Regeln im deutschen Aufenthaltsrecht fehlen, 
sich unmittelbar auf den Text der Richtlinie berufen kann.
Nicht nur der erweiterte Flüchtlingsbegriff ist von Bedeutung 
für die „neue“ Rechtslage in Deutschland, sondern auch und 
gerade der „subsidiäre Schutzstatus“, definiert in Art 2e und 
QualRL als verbindlicher Schutzstandard für jene, die nicht als 
Flüchtlinge anerkannt wurden, aber als schutzbedürftig anzu-
sehen sind, weil sie in Gefahr stehen, im Falle einer Rückkehr 
in den Herkunftsstaat einen ernsthaften Schaden zu erleiden. 
In den „Erwägungsgründen“, dem „Kommentar“, der den ein-
zelnen Artikeln der RL vorangestellt ist, heißt es dazu:
(24) Ferner sollten Mindestnormen für die Bestimmung und 
die Merkmale des subsidiären Schutzstatus festgelegt werden. 
Der subsidiäre Schutzstatus sollte die in der Genfer Konventi-
on festgelegte Schutzregelung für Flüchtlinge ergänzen.
(25) Es müssen Kriterien eingeführt werden, die als Grundlage 
für die Anerkennung von internationalen Schutz beantragen-
den Personen als Anspruchsberechtigte auf einen subsidiären 
Schutzstatus dienen. Diese Kriterien sollten völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten nach Rechtsakten im Be-
reich der Menschenrechte und bestehenden Praktiken in den 
Mitgliedstaaten entsprechen.
Allerdings steht in diesen Erwägungsgründen auch:
(26) Gefahren, denen die Bevölkerung oder eine Bevölke-
rungsgruppe eines Landes allgemein ausgesetzt sind, stellen 
für sich genommen normalerweise keine individuelle Bedro-
hung dar, die als ernsthafter Schaden zu beurteilen wäre.

Praktische Rechtsfolge der Zuerkennung subsidiären Schutzes 
in Deutschland ist zunächst insbesondere, dass die Schutzbe-
rechtigten Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
mit der Möglichkeit einer Verlängerung erhalten müssen. –, 
was bisher so eindeutig im deutschen Recht (§ 25 Abs.3 Auf-
enthG) nicht geregelt ist, weil es sich nur um einen Ermes-

sensanspruch handelt. (Für Nicht-Juristen: eine „soll“-Rege-
lung muss durch eine „ist“-Regelung ersetzt werden.)

Teile der RL wurden mit dem ZuwG in Deutschland umge-
setzt: § 60 Abs. 1 AufenthG enthält spezifische Bestimmun-
gen für die Anerkennung von nicht-staatlicher oder von ge-
schlechtsspezifischer Verfolgung. 

Weitere Umsetzungsschritte, die insbesondere die Frage der 
Gewährung subsidiären Schutzes betreffen und die damit ver-
bundenen Ansprüche auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, 
sollen im Rahmen des 2. Änderungsgesetzes erfolgen. Dabei 
geht es insbesondere um eine Neuformulierung des § 60 Abs 
7- z. Z. wie man hört, ein zwischen den Koalitionspartnern 
höchst umstrittenes Feld in den laufenden Verhandlungen. 
Die Verabschiedung des Gesetzes wird sich voraussichtlich 
bis zum Frühjahr 2007 verzögern.

Die Feststellung, dass die Voraussetzungen für den subsidiä-
ren Schutz vorliegen (§ 60 Abs. 2-7 AufenthG), trifft bei Asyl-
bewerbern das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (§ 
42 AsylVfG). In sonstigen Fällen entscheidet die Ausländer-
behörde nachdem sie eine Stellungnahme des Bundesamtes 
eingeholt hat (§ 72 Abs. 2 AufenthG).

Weitere Schutzformen für Flüchtlinge in Deutschland 
sind:
 Gewährung von vorübergehenden Schutz (EU-Richtlinie 

2001/55/EG im Falle eines Massenzustroms von Vertrie-
benen, § 24 AufenthG) 

 Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehör-
den (§ 23 Abs. 1 AufenthG) 

 Aufnahme aus dem Ausland (§ 33 AufenthG) 
 Aufnahme von jüdische Emigranten nach § 23 Abs. 2 

AufenthG (vor 2005: analog HumHAG) 
 Status als heimatloser Ausländer (Gesetz über die Rechts-

stellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, 

III. Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
(Art 10 d Qual RL)

Ein „Unterproblem“ bei der  Anwendung der Richtlinien-Kri-
terien auf konkrete Einzelfälle, das jedoch in der flüchtlings-
rechtlichen Praxis zunehmend Bedeutung gewinnen wird, ist 
die Frage nach der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozia-
len Gruppe (Art 10 d):

„Eine Gruppe gilt insbesondere als eine bestimmte soziale 
Gruppe, wenn
 
die Mitglieder dieser Gruppe angeborene Merkmale oder ei-
nen Hintergrund, der nicht verändert werden kann, gemein 
haben, oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung tei-
len, die so bedeutsam für die Identität oder das Gewissen sind, 
dass der Betreffende nicht gezwungen werden sollte, auf sie 
zu verzichten, und

die Gruppe in dem betreffenden Land eine deutlich abge-
grenzte Identität hat, da sie von der sie umgebenden Gesell-
schaft als andersartig betrachtet wird.
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Je nach den Gegebenheiten im Herkunftsland kann als eine 
soziale Gruppe auch eine Gruppe gelten, die sich auf das ge-
meinsame Merkmal der sexuellen Ausrichtung gründet. Als 
sexuelle Ausrichtung dürfen keine Handlungen verstanden 
werden, die nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten 
als strafbar gelten; geschlechterbezogene Aspekte können be-
rücksichtigt werden, rechtfertigen aber für sich allein genom-
men noch nicht die Annahme, dass dieser Artikel anwendbar 
ist.“

Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe ist 
einer der in Art. 1 A der GfK aufgeführten fünf Gründe. Er 
ist der am wenigsten klare und wird in der Konvention selbst 
nicht definiert. Eine abschließende Auflistung jener Gruppen, 
die im Sinne des Artikels 1 A eine bestimmte soziale Gruppe 
darstellen können, existiert nicht. In gerichtlichen Urteilen, 
politischen Konzepten und Vorschriften finden sich unter-
schiedliche Auslegungen. Der Grund wird jedoch mit zuneh-
mender Häufigkeit in Verfahren zur Feststellung der Flücht-
lingseigenschaft geltend gemacht. Frauen, Familien, Stämme, 
Berufsgruppen oder Homosexuelle wurden bereits in einzel-
nen Entscheidungen als bestimmte soziale Gruppe im Sinne 
der Genfer Konvention anerkannt.

UNHCR definiert: „Eine bestimmte soziale Gruppe ist eine 
Gruppe von Personen, die neben ihrem Verfolgungsrisiko 
ein weiteres gemeinsames Merkmal aufweisen oder von der 
Gesellschaft als eine Gruppe wahrgenommen werden. Das 
Merkmal wird oft unabänderlich oder in anderer Hinsicht un-
verzichtbar für die Identität, das Bewusstsein oder die Ausü-
bung der Menschenrechte sein.“

Jedoch muss dieser Grund abgegrenzt werden. Eine soziale 
Gruppe kann nicht ausschließlich dadurch definiert werden, 
dass sie eine Zielscheibe von Verfolgung ist. Es kann z. B. 
Verfolgung drohen, weil eine Frau es ablehnt, traditionelle 
Kleidung zu tragen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um 
ein unabänderliches oder fundamentales Merkmal. In vielen 
Rechtsordnungen werden Frauen als bestimmte soziale Grup-
pe anerkannt. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass alle Frau-
en in der Gesellschaft bereits Anspruch auf einen Flüchtlings-
status haben. Eine Antragstellerin muss vielmehr zusätzlich 
nachweisen, dass die begründete Furcht vor Verfolgung auf 
Grund ihrer Zugehörigkeit zu der bestimmten sozialen Grup-
pe hat.
 
Beruft sich ein Antragsteller auf die Zugehörigkeit zur sozi-
alen Gruppe, deren Charakteristik weder als unabänderlich 
nach als fundamental zu beurteilen ist, muss weiter geprüft 
werden, ob die Gruppe dennoch als erkennbar in der Gesell-
schaft wahrgenommen wird. Wenn z. B. festgestellt wird, dass 
der Besitz eines Ladens oder die Ausübung eines bestimmten 

Berufs in der betreffenden Gesellschaft weder unabänderlich 
noch ein grundlegender Aspekt menschlicher Identität ist, 
können Ladenbesitzer oder Mitglieder einer speziellen Be-
rufsgruppe dennoch eine bestimmte soziale Gruppe darstellen, 
wenn sie in der Gesellschaft als eine Gruppe gelten, die sich 
von der restlichen Gesellschaft deutlich unterscheidet. Eine 
bestimmte soziale Gruppe kann sich also nicht ausschließlich 
dadurch definieren, dass alle ihre Mitglieder verfolgt werden 
oder gemeinsame Verfolgung befürchten. 

Dennoch können Verfolgungshandlungen gegen eine Gruppe 
ein maßgeblicher Faktor bei der Bestimmung der Erkenn-
barkeit der Gruppe in einer bestimmten Gesellschaft sein. 
Linkshänder sind keine bestimmte soziale Gruppe. Werden 
sie allerdings verfolgt, weil sie Linkshänder sind, würden sie 
in ihrer Gesellschaft in kürzester Zeit als bestimmte soziale 
Gruppe erkennbar werden. Ihre Verfolgung, weil sie Links-
händer sind, wird sie damit in der öffentlichen Wahrnehmung 
als bestimmte soziale Gruppe erscheinen lassen. Es wäre 
jedoch die Eigenschaft der Linkshändigkeit, nicht die Ver-
folgungshandlung, die sie zur bestimmten sozialen Gruppe 
macht. (Aus einem Urteil von 1997 McHugh gegen Minister 
vor Immigration, - zit. bei UNHCR-Richtlinien zum interna-
tionalen Schutz - 7. Mai 2002 - Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten sozialen Gruppe)

In der staatlichen Praxis wird weitgehend darauf verzich-
tet, vom Antragsteller den Nachweis zu verlangen, dass die 
Mitglieder einer bestimmten sozialen Gruppe einander ken-
nen oder miteinander als Gruppe Umgang pflegen. Der Zu-
sammenhalt einer Gruppe wird damit nicht zur Bedingung 
gemacht. Vielmehr steht im Vordergrund, ob die Gruppen-
mitglieder eine Gemeinsamkeit haben. Dabei wird die bloße 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe in der 
Regel nicht genügen, um einen Antrag auf einen Flüchtlings-
status zu begründen. Allerdings können besondere Umstände 
eintreten, unter denen schon allein die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe ausreichende Grund für Furcht 
vor Verfolgung sein kann.

Nicht alle Mitglieder der Gruppe müssen von Verfolgung 
bedroht sein. Es ist nicht Voraussetzung z. B., dass die Ver-
folgung sich gegen jeden einzelnen Angehörigen einer poli-
tischen Gruppierung oder einer Volksgruppe richtet. Manche 
Mitglieder sind vielleicht nicht gefährdet, weil sie ihr gemein-
sames Merkmal verheimlichen, Verfolgern nicht bekannt sind, 
oder sogar mit ihnen kooperieren.

Die Gruppengröße ist kein maßgebliches Kriterium für die 
Klärung der Frage, ob es sich um eine bestimmte soziale 
Gruppe handelt. So kann etwa ein Staat versuchen, eine Re-
ligion oder Ideologie zu unterdrücken, der viele Mitglieder 

«Eine bestimmte soziale Gruppe ist eine Gruppe von Personen, 
die neben ihrem Verfolgungsrisiko 

ein weiteres gemeinsames Merkmal aufweisen 
oder von der Gesellschaft als eine Gruppe wahrgenommen werden»

UNHCR
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einer bestimmten Gesellschaft, vielleicht sogar die Mehrheit 
der Bevölkerung anhängen.

Oft erfolgen Anträge auf einen Flüchtlingsstatus, die mit der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe begrün-
det werden, von Personen, die eine Bedrohung durch nicht 
staatlicher Akteure vortragen. In diesen Fällen muss der kau-
sale Zusammenhang überprüft werden. Zum Beispiel können 
Homosexuelle Opfer von Gewalt privater Gruppen sein, Frau-
en von ihren Ehemännern oder Partnern misshandelt werden. 

Nach der GfK muss eine Person eine begründete Furcht vor 
Verfolgung haben und diese muss sich auf einen oder meh-
rere Konventionsgründe zurückführen lassen. Es ist nicht 
gefordert, dass Verfolgung ein staatlicher Akt ist. Sie kann 
auch diskriminierend oder als schädigende Handlung als 
Verfolgung zu werten sein, wenn diese Handlungen von den 
Behörden wesentlich geduldet werden oder die Behörden es 
ablehnen oder sich außer Stande erweisen, Schutz zu bieten. 
Der kausale Zusammenhang ist anzunehmen, wenn eine echte 
Gefahr von Verfolgung durch einen nicht staatlichen Akteur 
aus Motiven gegeben ist, die in Beziehung zu einem der Kon-
ventionsgründe stehen.

 
IV. Neue Aufgaben für die Flüchtlingsarbeit?

Welche Arbeitsfelder, Aufgaben und Ziele lassen sich aus 
dem oben Gesagten für zukünftige Flüchtlingsarbeit ermit-
teln, wenn politische Flüchtlinge der „klassischen Art“ eine 
bald unter Artenschutz zu stellende Gattung sein werden? 
Dazu sechs Vorschläge:

1. Kampagne zur vollständigen Umsetzung und Anwen-
dung der Richtlinie „Aufnahmebedingungen“

Dies ist im Programm des 2. ÄnderungsG ist deren detaillierte 
Umsetzung bisher nicht vorgesehen 

Diese Richtlinie stellt ein besonders deutliches Beispiel dar 
für verzögerte Umsetzung in deutsches Recht: Sie trat be-
reits am 6.Februar 2003 in Kraft, die Umsetzungsfrist lief am 
6. Februar 2005 ab. Zwar wurde sie mit Blick auf die ma-
teriellen Aufnahmebedingungen der EU-Staaten in Ost- und 
Süd-Europa insbesondere geschrieben. Dennoch ist auch in 
Deutschland in einigen Bereichen weiter Anpassungsbedarf 
vorhanden. 

Versorgung für besonders hilfsbedürftige Personen
In den Artikeln 17-20 sind für besonders hilfsbedürftige Min-
derjährige, insbesondere auch unbegleitete Minderjährige, 
Behinderte, ältere Menschen, Schwangere Alleinerziehende 
oder Opfer von Folter und Gewalt, zahlreiche Einzelregelun-
gen enthalten, beispielsweise zur medizinischen Versorgung 
und psychotherapeutischen Behandlung von traumatisierten 
Personen, die deutlich günstiger sind, als die bisherigen deut-
schen Bestimmungen in den §§ 4 und 6 AsylbLG. Vor allem 
sind in der RL Ansprüche, und nicht nur Ermessensregeln 
festgeschrieben. Art. 20 legt z. B. bezüglich Opfern von Fol-
ter und Gewalt fest, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu 
tragen haben, dass Personen, die Folter, Vergewaltigung oder 
andere schwere Gewalttaten erlitten haben, im Bedarfsfall die 
Behandlung erhalten, die für Schäden, welche ihnen durch die 
genannten Behandlungen zugeführt wurden, erforderlich ist. 

Im deutschen Recht wird dagegen bisher in derartigen Fäl-
len auf § 6 AsylbLG zurückgegriffen, und es werden sonstige 
Leistungen, z. B. Psychotherapie, als Ermessensleistungen 
allenfalls einmal in einem besonders gelagerten Einzelfall 
gewährt. Art. 20 geht damit deutlich über den bisherigen 
deutschen Standard in diesem Bereich hinaus. Nicht völlig 
überraschender Weise findet sich in Text und Erläuterungen 
des Referentenentwurfs nichts: Räumt man hier den – euro-
parechtlich gebotenen – Anspruch ein, kann dies für die So-
zialverwaltungen der Kreise und Kommunen als Träger der 
Sozialhilfe teuer werden.

Solange die Richtlinie aber in diesem Punkt nicht in deutsches 
Recht umgesetzt sein wird, kann man sich m. E. in der Praxis 
z. Z. auf den Richtlinientext berufen bei dem Versuch, ent-
sprechende Ansprüche durchzusetzen. 

Erforderliche medizinische Versorgung
Art. 15 verpflichtet die Mitgliedstaaten, dafür Sorge zu tragen, 
dass Asylbewerber die erforderliche medizinische Versor-
gung erhalten, die zumindest die Notversorgung und die un-
bedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten umfasst. 
Ferner sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Asylbewerbern 
mit besonderen Bedürfnissen die erforderliche medizinische 
und sonstige Hilfe zu gewähren. Dabei wird nicht differen-
ziert zwischen akuten und chronischen Erkrankungen. Auch 
werden keine Schmerzzustände vorausgesetzt wie etwa in § 
4 oder § 6 AsylbLG. M. E. können daher unter Berufung auf 
Art. 15 der Richtlinie über die Aufnahmebedingungen jeden-
falls Personen, die gem. AsylbLG leistungsberechtigt sind 
– und dabei handelt es sich, wie aus § 1 AsylbLG ersichtlich, 

«Art. 15 verpflichtet die Mitgliedstaaten, 
dafür Sorge zu tragen, dass Asylbewerber 

die erforderliche medizinische Versorgung erhalten, 
die zumindest die Notversorgung 

und die unbedingt erforderliche Behandlung 
von Krankheiten umfasst.»
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längst nicht ausschließlich um Asylbewerber, sondern eben-
so um Geduldete oder Ausländer mit einer humanitären Auf-
enthaltserlaubnis –, sofern bei ihnen besondere Bedürfnisse 
(z. B. chronische Erkrankungen oder psychische Störungen) 
vorliegen, die erforderliche medizinische Hilfe unmittelbar 
unter Berufung auf die RL beanspruchen. Der Gesetzentwurf 
schlägt bisher keine Erweiterung dieser Rechte im AsylbLG 
vor.

Informationspfl icht
Gemäß Art. 5 unterrichten die Mitgliedstaaten die Asylbe-
werber innerhalb einer angemessenen Frist von höchstens 15 
Tagen nach der Antragstellung zumindest über die vorgesehe-
nen Leistungen und die mit den Aufnahmebedingungen ver-
bundenen Verpfl ichtungen. Ferner tragen die Mitgliedstaaten 
Sorge dafür, dass der Asylbewerber Informationen darüber 
erhält, welche Organisationen oder Personengruppen spezi-
fi schen Rechtsbeistand gewähren und welche Organisationen 
ihnen im Zusammenhang mit den Aufnahmebedingungen ein-
schließlich medizinischer Versorgung behilfl ich sein oder sie 
informieren können. Solche Informationen müssen schriftlich 
und nach Möglichkeit in einer Sprache erteilt werden, bei der 
davon ausgegangen werden kann, dass der Asylbewerber sie 
versteht. Sie können allerdings auch mündlich erteilt werden.

Ein derart verbindlicher Anspruch auf Information über Leis-
tungsansprüche und Verpfl ichtungen sowie die Möglichkeit 
zur Verfahrens- und Rechtsberatung und Rechtsbeistand fi n-
det sich bisher weder im AsylVfG noch im AsylbLG. Aber: 
der Gesetzgeber schläft nicht. Die Referenten haben die Lü-
cke bemerkt. § 47 Abs. 4 AsylVerfG sieht nun vor, dass die 
Aufnahmeeinrichtung den Ausländer innerhalb von 15 Tagen 
nach der Antragstellung möglichst schriftlich auf seine Rech-
te und Pfl ichten nach dem AsylbLG hinweist. Dabei benennt 
die Vorschrift auch die Verpfl ichtung, darauf hinzuweisen, 
wer dem Ausländer Rechtsbeistand gewähren kann und wel-
che Vereinigungen den Ausländer über seine Unterbringung 
und medizinische Versorgung beraten können.

Leider fehlt dem Entwurf ebenso wie der RL eine ausdrück-
liche Verpfl ichtung der Mitgliedstaaten, eine vom Staat un-
abhängige Verfahrens- und Sozialberatung zu gewährleisten. 
Soweit dies dennoch geschehen sollte, ginge das über den 
Standard der Mindestbedingungen für die Aufnahme hinaus.

Zugang zur Grundschulerziehung und Bildung
Art. 10 regelt den Zugang zur Grundschulerziehung und zur 
weiterführenden Bildung für Minderjährige. Die Mitglieds-
staaten gestatten minderjährigen Kindern von Asylbewerbern 
und minderjährigen Asylbewerbern den Zugang zum staat-
lichen Bildungssystem, solange keine Rückführungsmaß-
nahmen gegen sie selbst oder ihre Eltern vollstreckt werden. 
Kinder, die sich noch im Asylverfahren befi nden, nicht zu be-
schulen – wie zeitweise in NRW üblich – widerspricht daher 
der RL eindeutig. Allerdings kann der Unterricht in Unter-
bringungszentren erfolgen, also etwa in einer zentralen Auf-
nahmeeinrichtung., d. h. einem Lager wie z. B. in Bramsche/
Niedersachsen. Ausdrücklich sieht Art. 10 Abs. 2 vor, dass der 
Zugang zum Bildungssystem nicht um mehr als drei Monate 
verzögert werden darf, nachdem der Minderjährige oder seine 
Eltern einen Asylantrag gestellt haben (zu weiteren Einzel-

heiten bezüglich der Richtlinienumsetzung: mein Aufsatz im 
Asylmagazin, Heft April 2005 „Die Frist ist abgelaufen“).
Für die weiteren Bereiche möglicher Aktivitäten mögen eini-
ge Stichworte genügen:

2. Beratung und Begleitung in Verfahren vor der Härte-
fallkommission

3. Prüfen und ggf. Einleiten von Asylfolgeverfahren unter 
Beachtung der Qualifi kationsrichtlinie 
(zu Einzelheiten: Aufsatz Hollmann, Asylmagazin 11/06)

4. Arbeit mit und für „Illegalisierte“ 
( z. B. Gesundheitsversorgung, Schulbesuch der Kinder, 
„Gästewohnungen“, Kirchenasyl-Vorbilder: Flüchtlingsräte 
in NRW und Berlin und der Jesuitenfl üchtlingsdienst )

5. Initiativen für eine vollständige Umsetzung der UN-
Kinderkonvention

6. Arbeit in der Abschiebehaft 
(auch und gerade während des Asylfolgeverfahrens)

Abschließend noch einmal zurück zum Thema: Flüchtling 
– ein Begriff mit Zukunft? Alles in allem: leider ja. Schließ-
lich wäre es schön, wenn Fluchtursachen so effektiv bekämpft 
werden könnten, dass niemand mehr Anlass sähe, seine Hei-
mat zu verlassen. Danach sieht es aber z. Z. und auch für die 
absehbare Zukunft nicht aus. Also muss auch die Arbeit für 
Flüchtlinge mit und ohne Bindestrich weiter von uns, den zu-
fälligen Profi teuren einer ungerechten Weltordnung, geleistet 
werden. Soviel zur Zukunft von Flüchtlingsbegriff und mögli-
chen Perspektiven (ehrenamtlicher ) Flüchtlingsarbeit.

Professor Dr. jur. Holger Hoffmann, Bielefeld, 
ist langjähriges Mitglied der Rechtsberaterkonferenz, des 

Rechtsberaternetzes für Flüchtlinge von UNHCR, DCV, DRK 
und des Diakonischen Werkes. 

Der Vortrag „Flüchtling – ein Begriff mit Zukunft?“ wurde 
von ihm auf dem Plenum des Flüchtlingsrats Baden-

Württemberg am 25. November 2006 gehalten.

Alle EU-Richtlinien unter:

www.proasyl.de
www.fl uechtlingsrat-berlin.de

Alle EU-Richtlinien unter:

www.proasyl.de
www.fl uechtlingsrat-berlin.de
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Flüchtlingspolitik 
macht Erdbeerbauern 
das Leben schwer

Die spanische Provinz Huelva ist Europas Erdbeergarten und 
sucht händeringend Erntehelfer. Gerne nähmen die Bauern 
Saisonarbeiterinnen aus Osteuropa, doch deren Begeisterung 
hält sich in Grenzen. Die illegal eingewanderten Afrikaner da-
gegen dürfen die Arbeit nicht machen.

Madrid - Die Spanier schuften sich auch nicht mehr gern den 
Rücken krumm. „Vor vielleicht acht oder zehn Jahren haben 
sie aufgehört, sich für die Arbeit auf dem Feld zu interessie-
ren“, sagt Francisco Callejo, ein Erdbeerbauer aus Huelva, 
der westlichsten Provinz Andalusiens. Huelva braucht des-
halb dringend Ausländer. Sehr bald, im Februar, spätestens 
Anfang März, beginnt die Erdbeerernte. Wenn es schlimm 
kommt, werden den Bauern Pflücker fehlen.

Die Erdbeeren sind Huelvas Reichtum. Die Provinz ist Euro-
pas größter Erdbeerproduzent. Auf 7000 Hektar Land wach-
sen nahe der Atlantikküste jährlich an die 300 000 Tonnen 
Erdbeeren, davon gehen 40 Prozent nach Deutschland. Um 
diese Mengen zwischen März und Mai von den Stauden ge-
pflückt zu bekommen, müssen die Plantagenbesitzer ein Heer 
von Saisonarbeitern engagieren: Rund 60 000 Leute brauchen 
sie dafür. Aber nur für drei Monate. Dann mögen sie sich wo-
anders verdingen.

Früher war das kein Problem. Da gingen die Spanier noch als 
Tagelöhner in die Erdbeeren, und wenn mehr Leute gebraucht 
wurden, fanden sich leicht welche unter den illegal im Land 
lebenden Ausländern.

Erst ließ die Pflücklust der Spanier nach, dann mischte sich 
die große Politik ins Erdbeergeschäft: Die Regierung schick-
te Arbeitsinspektoren übers Land, um illegale Beschäftigung 
von Immigranten aufzuspüren. Vor fünf Jahren spielten sich 
bittere Szenen ab. Marokkaner, die wie jedes Jahr zum Erd-
beerpflücken gekommen waren, mussten zusehen, wie Po-
linnen und Rumäninnen ihre Arbeit machten. Ganz legal, als 
Saisonarbeiterinnen in ihrer Heimat unter Vertrag genommen. 
Die Marokkaner, ohne Papiere, gingen leer aus.

Nur Frauen mit Kindern
Mit der Rekrutierung ausländischer Arbeiter in ihren Heimat-
länder, am liebsten in Osteuropa, will Spanien seine Nachfrage 
nach Arbeitskräften mit der Legalität unter einen Hut kriegen. 
Aber es klappt nicht. Die Menschen kommen trotzdem, ohne 
nach spanischem Recht zu fragen. Mehr als 30 000 Schwarz-
afrikaner machten sich im vergangenen Jahr in wackeligen 
Booten auf den weiten Weg über das Meer zu den Kanari-
schen Inseln. Und das ist nur die sichtbare Seite der staatlich 
ungeplanten Migration: Wahrscheinlich leben in Spanien eine 
Million Ausländer ohne Papiere.

Während die Schwarzafrikaner ins Land wollen, aber nicht 
dürfen, ist die neue und überraschendere Erfahrung, dass nicht 
alle, die legal nach Spanien kommen dürften, auch ins Land 
wollen. 10 000 Rumäninnen sollten dieses Jahr bei der Erd-
beerernte helfen, aber gemeldet haben sich nur etwas mehr als 
3000. Weshalb bei den Plantagenbesitzern in Huelva so kurz 
vor Saisonbeginn leichte Panik aufsteigt.

Es wird wohl aber doch noch alles gut. Gerade hat die Re-
gierung in aller Eile ein Abkommen mit der Ukraine über die 
Entsendung von 1100 Saisonarbeiterinnen nach Huelva ge-
schlossen. Und in Marokko werden dieser Tage 2600 Frauen 
ausgewählt, die drei Monate lang für 33,29 Euro netto am Tag 
Erdbeeren pflücken dürfen. Vorausgesetzt, sie haben Kinder 
in ihrem Heimatland. Damit sie auch schnell wieder nach Ma-
rokko zurückkehren. Martin Dahms

Frankfurter Rundschau vom 22.01.2007

Seit Spanien hart gegen die illegale Beschäftigung von Einwanderern durch-
greift, wachsen die Probleme der Plantagenbesitzer
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„Die Festung Europa steht. Deutschland und die anderen Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union setzen auf Flüchtlings-
abwehr um jeden Preis. 2006 ist das Jahr mit der höchsten To-
desrate an den europäischen Außengrenzen und einem neuen 
historischen Tiefstand bei den Asylgesuchen“. So die Jahres-
bilanz von PRO ASYL zur europäischen Flüchtlingspolitik.
 
Nach Angaben der spanischen Behörden kamen 2006 circa 
6.000  Flüchtlinge und Migranten auf dem Weg von Westaf-
rika zu den Kanarischen Inseln ums Leben. Die Dunkelziffer 
der Todesfälle an den europäischen Südgrenzen bleibt hoch. 
„Europa trägt maßgeblich Verantwortung für das Massenster-
ben“, so Karl Kopp, Europareferent von PRO ASYL. Die EU-
Staaten seien bereit, elementare Menschenrechtsstandards 
aufzugeben. Drittstaaten wie Libyen, Marokko, Mauretanien, 
der  Ukraine, der Türkei etc. werde in einer zynischen Ar-
beitsteilung eine Türsteherfunktion vor den Toren der ‚Fes-
tung Europa‘ zugewiesen.
Die Asylzahlen in Deutschland und Europa erreichen einen 
neuen historischen Tiefstand. In Deutschland wurden 2006 
rund 20.000 neue Asylgesuche registriert – der niedrigste 
Stand seit 1977. Insgesamt verzeichneten die 25 EU-Staaten 
2006 weniger als 200.000 Asylanträge.
 
Die zentrale Frage an die kommende EU-Präsidentschaft 
Deutschlands ist: Findet eine Gemeinschaft von 27 Demokra-
tien auf das Massensterben an den Außengrenzen eine andere 
Antwort als militärische Abwehrmaßnahmen, Auslagerung 
des Flüchtlingsschutzes und fortgesetzte Menschenrechtsver-
letzungen? Sie bleibt bei der Lektüre des Programms der deut-
schen EU-Präsidentschaft „Europa gelingt gemeinsam“ unbe-
antwortet. Das von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble 
vorgelegte Programm folgt einer restriktiven Agenda und 
blendet Menschenrechte und Flüchtlingsschutz aus. „Mehr 
Grenzschutz, mehr Rückübernahmeabkommen und mehr ge-
meinsame Abschiebungen bilden die Schlüsselelemente auf 
der Agenda des Bundesinnenministeriums“, so Kopp.
 
Aus Sicht von PRO ASYL muss die Durchsetzung der Men-
schenrechte oberste Priorität für die deutsche EU-Präsident-
schaft haben: Diese gelten für alle Menschen in Flucht- bzw. 
Migrationsbewegungen. Flüchtlingen ist der gefahrenfreie 
Zugang zum EU-Territorium und zu einem fairen Asylver-
fahren zu gewährleisten. Jegliche Kooperation mit Drittstaa-
ten, in denen die Menschenrechte und Grundfreiheiten nicht 
geachtet werden, ist einzustellen. Europa braucht legale Ein-
wanderungsmöglichkeiten, damit Migranten nicht lebensge-
fährliche Wege beschreiten müssen. 

gez. Karl Kopp, PE 29.12.2006

2006: die höchste Todesrate 
an den Außengrenzen - kaum 
noch  Asylgesuche

PRO ASYL: „Europa trägt maßgeblich 
Verantwortung für das Massensterben“

Heute wird die „deutsch-französische Initiative für eine neue 
europäische Einwanderungspolitik“ im Kreis der 27 EU-In-
nenminister diskutiert. Nach Auffassung von PRO ASYL 
darf dieses Papier nicht Grundlage der künftigen EU-Asyl- 
und Migrationspolitik werden. „Es ist rückwärtsgewandt und 
repressiv. Grenzschutz statt Flüchtlingsschutz ist die Essenz 
dieser Initiative“, so Karl Kopp, Europareferent von PRO 
ASYL.  

Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble hat mit seinem 
französischen Kollegen Nicolas Sarkozy diese Initiative am 
26.Oktober 2006 den Innenministern der sechs großen EU-
Staaten vorgelegt und große Zustimmung erfahren. Die bei-
den Innenminister wollen das Grenzregime noch effi zienter 
gestalten, mit Frontex-Einsätzen, mit gemeinsamen Grenz-
schutzpatrouillen, mit mehr Rück übernahmeabkommen, 
mehr gemeinsamen Abschiebefl ügen und mehr Druck auf 
die Herkunftsländer. Die Botschaft an die Transit- und Her-
kunftsländer ist: Im Falle von Kooperation gibt es mehr Ent-
wicklungshilfe und vielleicht künftig ein Einwanderungs-
kontingent. Bei nicht kooperationsbereiten Drittstaaten sind 
ernsthafte Sanktionsmaßnahmen der EU zu erwägen. Anstatt 
eine Zuckerbrot und Peitsche-Politik bei der Rückübernahme 
von Flüchtlingen und Migranten zu betreiben, fordert  PRO 
ASYL ein Ende der Kumpanei bei Menschenrechtsverletzun-
gen gegenüber Flüchtlingen und Migranten in Transitstaaten 
wie Libyen und Marokko.

Zwischen Weihnachten 2006 und Neujahr wurden über 400 
subsaharische Flüchtlinge und Migranten in Marokko festge-
nommen und an der algerischen Grenze ausgesetzt. Es kam zu 
schweren Misshandlungen, verübt von algerischen und ma-
rokkanischen Sicherheitskräften. Mehrere Frauen wurden bei 
dieser Polizeiaktion vergewaltigt. Eine schwangere Frau ver-
lor ihr Baby. Diese Menschenrechtsverletzungen reihen sich 
ein in eine Kette von Gewaltaktionen gegenüber Schutzsu-
chenden in Marokko – und Europa schweigt und schaut weg. 

gez. Karl Kopp
Europareferent von PRO ASYL

Vorstandsmitglied von ECRE, Europäischer Flüchtlingsra
Presseerklärung, 15.01.2007

Informeller Rat in Dresden 
diskutiert Konzept 
von Schäuble und Sarkozy

PRO ASYL: „Rückwärtsgewandt und 
repressiv – Grenzschutz statt Flücht-
lingsschutz“ 
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1.
Die Menschenrechte müssen oberste Priorität in der europä-
ischen Außen-, Wirtschafts-Entwicklungs- und Innenpolitik 
haben.

2. 
Die deutsche Ratspräsidentschaft sollte aufhören, die Themen 
Asyl und Einwanderung mit repressiver Politik, Terrorismus-
bekämpfung und organisierter Kriminalität zu vermengen. 
Nur so wird es möglich sein, eine ernsthafte und glaubwürdi-
ge Debatte über eine gemeinsame Einwanderungs- und Asyl-
politik der Europäischen Union zu führen.

3. 
Eine solidarische, ihrer menschenrechtlichen Verpfl ichtung 
bewusste Europäische Union muss ein gemeinsames Asylsys-
tem schaffen, das sich von dem bisher erreichten Harmonisie-
rungsgrad grundlegend unterscheidet. Ein solches Asylsystem 
muss die uneingeschränkte Anwendung der Genfer Flücht-
lingskonvention zur Grundlage haben und vom Gedanken der 
solidarischen Teilung der Verantwortung zwischen den EU-
Staaten und anderen Vertragsstaaten der Genfer Flüchtlings-
konvention (GFK) getragen sein.

4. 
Kernstück der GFK ist das Gebot der Nichtzurückweisung. 
Die Prüfung des Schutzbedürfnisses erfordert Zugang zum 
Territorium und zu einem fairen Verfahren. Die völkerrecht-
liche Verpfl ichtung, Flüchtlinge nicht in Länder zurückzu-
schicken, in denen sie an Leben oder Freiheit gefährdet sind, 
erfordert auch sicherzustellen, dass Maßnahmen gegen irre-
guläre Migration nicht den Zugang zum Schutz unmöglich 
machen. Der Schutz vor völkerrechtswidrigen Zurückwei-
sungen muss gewährleistet werden. Dies bedeutet, dass der 
Zugang nicht durch polizeiliche und militärische Maßnahmen 
verhindert werden darf. Die Zurückweisungspraxis auf hoher 
See ist einzustellen.

5. 
Die Arbeit der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex ist 
nicht öffentlich transparent und nicht demokratisch kontrol-
liert. Die Agentur muss in ihrer Gesamtkonzeption und bei der 
Ausbildung von Grenzschutzbeamten die Menschenrechte als 

PRO ASYL: Prioritäten und Leitlinien 
für eine menschenrechtlich orientierte 
deutsche EU-Ratspräsidentschaft:

wesentliche Leitlinie beachten. Ein menschenrechtsorientier-
ter Ansatz beim Schutz der EU-Außengrenzen ist notwendig. 
Dazu gehört auch die Einstellung jeglicher Kooperationen mit 
Drittstaaten, in denen die Menschenrechte und Grundfreihei-
ten für Flüchtlinge und Migranten nicht geachtet werden.

6. 
Es ist sicherzustellen, dass auf See gerettete bzw. bei grenz-
polizeilichen Kontrollen aufgegriffene Menschen Zurückwei-
sungsschutz entsprechend der Europäischen Menschenrechts-
konvention bzw. Genfer Flüchtlingskonvention erhalten. 
Ihnen ist der Zugang zum Territorium des jeweilig zuständi-
gen EU-Staates zu gewähren. Nur so kann festgestellt wer-
den, wer schutzbedürftig ist.

7. 
Um das Zurückweisungsverbot sicher zu stellen, ist es außer-
dem notwendig, dass die EU und ihre Mitgliedsstaaten auf 
das Konzept der „sicheren Drittstaaten“ verzichten.

8. 
Die bislang lediglich technokratischen Zuständigkeitsrege-
lungen des Dublin II Systems müssen revidiert werden. Die 
deutsche Ratspräsidentschaft sollte im Zusammenhang mit 
dem Evaluierungsbericht der EU-Kommission, der Anfang 
2007 veröffentlicht wird, auf eine grundlegende Änderung 
der Verordnung („Dublin II“) dringen. Die deutsche Rats-
präsidentschaft sollte dafür eintreten, dass ein völlig anderer 
Solidaritätsmechanismus bei der Flüchtlingsaufnahme ge-
schaffen wird. Derjenige Staat sollte für ein Asylverfahren zu-
ständig sein, in dem Asylsuchende ihren Antrag stellen. Wenn 
Asylsuchende aus humanitären, familiären, sprachlichen 
und kulturellen Gründen in einem anderen Mitgliedstaat ihr 
Schutzgesuch stellen möchten, sollte dieser das Asylverfah-
ren durchführen. Anstatt europaweit Schutzsuchende zwangs-
weise hin und her zu schieben, sollten entstehende Ungleich-
gewichte durch Finanzmittel ausgeglichen werden.

9. 
Kurzfristig sollte sich die EURatspräsidentschaft für ein kla-
res Verbot, Asylsuchende in Staaten außerhalb des Dublin-
Geltungsbereiches zu schicken, einsetzen. Außerdem ist eine 
einheitliche Linie bei der Familienzusammenführung sowie 
die Einführung eines erweiterten Familienbegriffs notwendig. 



15
Rundbrief Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 01/ 2007

15
Rundbrief Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 01/ 2007

«europa»

Angesichts der weiterhin divergierenden sozialen Aufnahme-
bedingungen muss die humanitäre Klausel der Verordnung 
konsistent bzw. überhaupt zur Anwendung kommen. Überstel-
lungen von Traumatisierten und Folteropfern in EU-Staaten, 
in denen es keine ausreichenden Behandlungsmöglichkeiten 
gibt, müssen unterbunden werden. Asylsuchende brauchen 
außerdem eine effektive Möglichkeit, gegen eine Überstel-
lung nach dem Dublin II-System Rechtsschutz einzulegen.

10. 
Das Bundesinnenministerium plant, den Polizei- und Sicher-
heitsbehörden den Zugriff zu allen EU-Informationssystemen 
zu gewähren. Die Fingerabdrücke, die von allen Asylsuchen-
den über 14 Jahren in dem System EURODAC gespeichert 
sind, dienen bis jetzt ausschließlich dem Zweck, das zuständi-
ge Asylland zu bestimmen. Die deutsche Ratspräsidentschaft 
will diese EU-Verordnung ändern, damit auch Sicherheitsbe-
hörden den ungehemmten Zugriff auf diese Datenbank be-
kommen. Die deutsche Präsidentschaft sollte dieses Vorhaben 
aufgeben und den Datenschutz nicht weiter aushöhlen.

11. 
Die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes (EUGH) 
im Bereich Asyl und Migration ist immer noch stark einge-
schränkt. Weiterhin steht ein Beschluss des Rates aus, der 
auch unterinstanzlichen Gerichten auf nationalstaatlicher 
Ebene, die Möglichkeit der Vorlage beim EUGH eröffnet. Die 
deutsche Präsidentschaft sollte diesen Beschluss herbeiführen 
und damit den Zugang zum EUGH erleichtern. Dies wäre ein 
wichtiger Schritt, um eine größere Gemeinsamkeit bei der 
Anwendung der EU-Mindeststandards zu erreichen.

12. 
Großzügige Aufnahmeprogramme (Resettlement) sind für 
Flüchtlinge erforderlich. Afrika braucht keine weiteren Flücht-
lingslager. Millionen von Flüchtlingen leben dort seit Jahren 
schutzlos und ohne Perspektive in Großlagern. Die deutsche 
Ratspräsidentschaft sollte sich dafür einsetzen, dass
die EU Flüchtlingen im Rahmen eines humanitären Aufnah-
meprogramms in den Mitgliedstaaten großzügig Schutz ge-
währt. Dieser zusätzliche Schutzmechanismus darf nicht zu 
Lasten des individuellen Asylrechts installiert werden.

13. 
Zur Integration von Flüchtlingen gehört, dass sie sich frei in 
Europa bewegen und in einem anderen Mitgliedsland nieder-
lassen können. In der sog. Daueraufhältigenrichtlinie, die die-
se Frage behandelt, wurden Flüchtlinge ausgeklammert. Die 
EUKommission hat wie vereinbart einen Entwurf erarbeitet, 
der auch Flüchtlingen, denen ein Status auf der Grundlage der 
Genfer Flüchtlingskonvention oder ergänzender Schutzfor-
men gewährt wurde, diese Rechte ermöglicht. EU-Kommissar 
Frattini will diesen Richtlinienentwurf vorerst nicht veröffent-

lichen, weil dieser „aktuell politisch nicht opportun“ sei. Die 
deutsche EUPräsidentschaft sollte die Kommission drängen, 
diesen wichtigen Baustein zur Integration von Flüchtlingen in 
Europa nicht weiter zurück zu halten.

14. 
Im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft werden die 
stockenden Verhandlungen zur sogenannten Rückführungs-
richtlinie fortgesetzt. PRO ASYL hat prinzipielle Bedenken, 
dass angesichts des immer noch existierenden Flickenteppichs 
beim Asylrecht in Europa, gemeinsame Rückführungsstan-
dards verhandelt werden. Zu befürchten ist, dass liberalere 
Ansätze der EU-Kommission auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner abgesenkt werden. Die Verhandlungen sollten unter 
Beachtung internationaler Menschenrechtstandards fortge-
führt werden. Der Anwendungsbereich der Richtlinie muss 
auf sog. Transitzonen ausgedehnt und die Abschiebungshaft
vermieden werden.

15. 
Europa braucht legale Einwanderungsmöglichkeiten, damit 
Migranten nicht lebensgefährliche Wege nach Europa be-
schreiten müssen. Eine Wiederbelebung eines Gastarbeiter- 
bzw. Rotationsmodells ist abzulehnen.

16. 
Die ökonomischen Ursachen für Migrationsbewegungen kön-
nen nur durch einen gewaltigen, langfristig angelegten Um-
verteilungsprozess bisher nicht da gewesener Größenordnung 
reduziert werden. Wer ernsthaft die Gründe für erzwungene 
Migration und Flucht bekämpfen will, der muss die Struktu-
ren beseitigen, aus denen Armut, Elend und politische Ver-
folgung resultieren. Wer die dramatische Ungleichverteilung 
von Lebens- und Entwicklungschancen verändern will, der 
muss auch für eine andere, gerechtere Handels-, Agrarund Fi-
schereipolitik der EU eintreten.

(Frankfurt, im Januar 2007)

Das ausführliche Papier 
„Menschenrechte und Flüchtlingsschutz“ 

von PRO ASYL zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft unter: 
www.proasyl.de 
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Todesopfer:
Im Jahr 2006 hat sich die Zahl der Todesopfer der „heimli-
chen Einwanderung“ an den spanischen Südgrenzen gegen-
über 2005 verdreifacht. 1.167 Fälle und ihre Umstände hat 
APDHA einzeln dokumentiert, davon ereigneten sich 118 an 
der marokkanisch-andalusischen Grenze (einschließlich Ceuta 
und Melilla). Knapp 80% (930) der Toten und Verschwunde-
nen stammten aus der Subsahara, 136 aus den Maghreb-Staa-
ten, 100 (die Zahl steigt gegenüber den Vorjahren auffallend) 
Menschen aus der Westsahara und eine Person aus Asien.
Unter Einbeziehung zahlreicher Informationsquellen – ein-
schließlich in der Westsahara, dem Senegal und Mauretanien 
– kommt APDHA auf ein Schätzung von insgesamt 7.000 To-
desopfern. Die Kanarische Regierung hat die Zahl der Toten 
auf etwa 6.000 geschätzt. 800 tote Flüchtlinge wurden zwi-
schen Nordafrika und den Kanaren aus dem Meer geborgen, 
nachdem ihre Boote gekentert waren.
Melilla: APDHA kritisiert, dass weder die gewaltsamen To-
desfälle der Flüchtlinge am Grenzzaun vom Herbst 2005 noch 
die aus 2006, seitens der spanischen Behörden bislang aufge-
klärt worden seien. 

Festnahmen:
Mehr als verdreifacht hat sich auch die Zahl der Festnahmen/
Aufgriffe von Flüchtlingen auf beiden Seiten der Südgren-
ze: In 2006 waren es 47.102 (11.781 in 2005), davon allein 
33.126 auf den Kanarischen Inseln, 6.976 rund um Gibraltar 
(einschließlich Melilla und Ceuta) und 7.000 in afrikanischen 
Küstengewässern. Von letzteren wurden wiederum etwa 3.900 
Menschen über Frontex-Einheiten aufgegriffen, die anderen 
3.100 von Marineeinheiten aus Marokko, Mauretanien, Sene-
gal oder den Kapverden. In Andalusien ist die Zahl der Aufge-
griffenen minimal gesunken, was APDHA auf den verstärkten 
Einsatz des Grenzüberwachungssystems SIVE zurückführt. 
Unter den Betroffen dort sind vornehmlich Menschen aus den 
Maghrebstaaten.

Abkommen mit Drittstaaten/Abschiebungen:
Der sogenannten Flüchtlingsboot-Krise versucht Spanien u.a. 
über bilaterale (Rückübernahme-)Abkommen mit den Her-
kunftsländern der Flüchtlinge Herr zu werden: Gegen Lie-

ferung von Technik und Personal (zur Grenzsicherung) und 
Wirtschaftshilfen nehmen Guinea, Gambia, Senegal, Marok-
ko und Mauretanien ihre in Spanien als „Illegale“ aufgegrif-
fenen Landsleute seit 2006 zurück.
Vom 1. Januar bis zum 30. Oktober 2006 hat Spanien 4.864 in 
den Senegal, 3.891 von Melilla aus nach Marokko, 1.018 von 
anderen Orten aus nach Marokko, 354 nach Mali, 303 nach 
Mauretanien, 110 nach Guinea Bissau und 95 Personen nach 
Nigeria abgeschoben. Die Abschiebe- und Rückführungskos-
ten betrugen für ganz Spanien in 2006 über 45.000.000 Euro. 
Für 2007 sind 33 Mio veranschlagt, der Etat kann laut Innen-
ministerium aber jederzeit nach Bedarf erhöht werden.

Menschenrechtsverletzungen gegenüber Flüchtlingen in 
Marokko:
APDHA kritisiert scharf die jüngsten Razzien, rassistischen 
Übergriffe, schweren Misshandlungen an Flüchtlingen und 
deren illegalen Abschiebungen an die algerische Grenze sei-
tens der marokkanischen Behörden. Mindestens ein Drittel 
der nach Oujda verbrachten Menschen seien vom UNHCR 
bereits als Flüchtlinge anerkannt, im Asylverfahren oder im 
Besitz gültiger Reisedokumente. Kritisiert wird in diesem Zu-
sammenhang auch die Passivität bzw. mangelnde Möglich-
keit zur Schutzgewährung, des UNHCR in Rabat.

Marokko hat auch seinen – sowieso seit jeher repressiven 
- Umgang mit Menschen in der Westsahara im letzten Jahr 
besorgniserregend verschärft. Vor allem junge Männer fl ie-
hen zunehmend aus der Westsahara nach Spanien. Viele von 
ihnen erzählen von schweren Misshandlungen durch marok-
kanische Sicherheitsbehörden und Folter in Haft und weisen 
entsprechende Spuren an ihren Körpern auf. Einige erhielten 
Asyl in Spanien.

Grenzabschirmungskooperationen:
Inzwischen bestehen zahlreiche Grenzüberwachungsprogram-
me und Fluchtverhinderungsprojekte zwischen Nordafrika 
und Südspanien, innerhalb derer verschiedene europäische 
und afrikanische Staaten – in erster Linie mit militärischen 
Mitteln – kooperieren: Frontex (seit August 2006 auch auf 
den Kanaren installiert), „Atlantis“, „Seepferdchen“ (gehört 

«Menschenrechte 
an der Südgrenze 
2006» 

«europa»
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Aus dem Bericht der spanischen Flüchtlings-
organisation Asociación Pro Derechos Huma-
nos de Andalucía (APDHA), Januar 2007

zu AENEAS) „Edelwachposten“... Bei den meisten Projekten 
stellen die europäischen Staaten (vor allem Spanien und Ita-
lien) die Technik (Boote, Hubschrauber etc.) und einen Teil 
des Personals (z.B. Guardia Civil). Mal mehr mal weniger 
militärisch strukturiert und orientiert werden die Seegrenzen 
und –strecken zwischen Afrika und Spanien auf „illegale Mi-
granten“ abgesucht und deren Aus- bzw. Einreise nach Mög-
lichkeit verhindert. (Details zur militärischen Ausstattung 
und zur Zielrichtung der einzelnen Programme fi nden sich im 
APDHA-Bericht) – Bei aller Kritik räumt die APDHA auch 
ein, dass solche Überwachungsmechanismen im letzten Jahr 
vielen Menschen das Leben gerettet haben: Militärboote hat-
ten Flüchtlingsboote in Seenot rechtzeitig geortet.

Internierungslager:
In ganz Spanien gibt es 10 „offi zielle“ Internierungslager 
(Centro de Internamiento de Extranjeros, CIE) für Ausreise-
pfl ichtige – die meisten auf den Kanaren und in Andalusien 
-, bei denen es sich überwiegend um ehemalige Gefängnis-
gebäude handelt. Daneben gibt es noch einige inoffi zielle, 
wie z.B. das auf der Isla Paloma vor Tarifa (Andalusien). Die 
„inoffi ziellen“ entsprechen noch weniger als die meisten an-
deren einem humanitären und menschenrechtlichen Standard. 
Da sie „geheim“ und angeblich nonexistent sind, ist ein Zu-
gang zu ihnen – selbst seitens des Roten Kreuz - so gut wie 
unmöglich. Vor allem auf den Kanaren wurden einige neue 
Lager „improvisiert“, die Unterbringungssituation ist teilwei-
se katastrophal. Längstens darf eine Person 40 Tage in einem 
CIE festgehalten werden. Wenn ihre Identität bis dahin nicht 
festgestellt werden konnte oder die Abschiebung aus anderen 
Gründen nicht möglich ist, wird sie entlassen, allerdings ohne 
jegliches Papier oder Anrecht auf Unterbringung, Arbeit, me-
dizinische Versorgung. An dieser Stelle übergibt der Staat 
die Verantwortung an karitative Einrichtungen und NGO. Im 
APDHA-Bericht ist nichts zu lesen von Fristüberschreitun-
gen. Tatsächlich scheinen die Betroffenen nach 40 Tagen wie-
der frei gelassen zu werden. Dafür werden Zustand, Zugangs-
möglichkeiten, Versorgung und Menschenrechtssituation der 
meisten CIE stark kritisiert:

 kein oder nur sehr eingeschränkter Zugang seitens Flücht-
lingsorganisationen, keine Kontrolle durch neutrale Beob-
achter

 keine oder zu wenige Dolmetscher und Anwälte
 keine oder mangelnde Aufklärung über die eigenen Rech-

te
 die Lagerinsassen sind der Willkür und Gewalt der Wäch-

ter ausgesetzt. Immer wieder wird von sexuellen Übergrif-
fen und körperlichen Misshandlungen berichtet.

 Willkürliche Verweigerung von Erlaubnissen zu Besuchen 
seitens Familienangehöriger

 Unwürdige Unterbringungsbedingungen (heruntergekom-
mene Gebäude, keine Bewegungsfreiheit, keine Heizung/
Klimaanlage, zu wenig Decken…)

 Trennung von Eltern und minderjährigen Kindern

Vor allem das CIE in Malaga („Hotel Capuchinos“) hat in 
jüngster Zeit für viel Aussehen gesorgt, als schwerwiegende 
Fälle von sexuellem Missbrauch an weiblichen Lagerinsassen 
durch Polizisten der Nationalpolizei bekannt wurden.

Demgegenüber sind die Bedingungen in den Centros de Es-
tancia Temporal de Inmigrantes, CETI (Temporäre Aufnah-
melager für Immigranten), z.B. in Melilla und Ceuta laut 
APDHA besser. Die Zentren sind offen, die „Insassen“ dürfen 
sich frei im ganzen Gebiet der Autonomie bewegen, Familien 
können zusammenwohnen, es gibt Bildungs- und Integrati-
onsprogramme.

Seinem Bericht fügt die APDHA ein Manifest der Platform 
für Menschenrechte und gegen Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit „Wir sind alle Migranten“ an.

Gez. Kerstin Böffgen, 18. Januar 2007
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Guten Tag meine Damen und Herren,
ich freue mich, dass ich eingeladen wurde hier über dieses 
Thema zu sprechen – und entschuldige mich, dass es mir nicht 
möglich war mich gut genug für Sie vorzubereiten.
So ähnlich wie manche von Ihnen habe ich auch mal ge-
schaut, als ich einem Vortrag von Hishiro Yamashi zuhören 
konnte. Er fing genauso mit einer Entschuldigung an und ich 
wusste nicht, ob ich ihm Glauben schenken konnte – worauf 
er erzählte, dass jeder japanische Vortragende mit dieser Ent-
schuldigung beginnt.
Bei uns bedeutet eine Entschuldigung in der Regel, dass ich 
aufrichtig etwas zugebe und dass ich mir meiner Schuld be-
wusst bin. In Japan ist das nicht so gemeint, sondern diese 
aufrichtige japanische Entschuldigung zeigt, dass ich an die 
anderen denke und dass ich sicherlich nie gut genug für sie 
sein kann.
Aus Japan kommen wahrscheinlich wenige Flüchtlinge zu 
uns. Aber dieses kollektivistische Denken, dass ich mein 
kommunikatives Verhalten ändere, je nachdem, wer vor mir 
steht, steht im Widerspruch zu unseren individualistischen 
Werten von Ehrlichkeit, Offenheit und Aufrichtigkeit.

Lassen Sie mich zu Beginn eine Geschichte erzählen, die ich 
in Malaysia erlebte:
Es war etwa Ende Juni 1989 ….
Glauben Sie mir die Geschichte?
Wenn nicht: Was lässt sie zweifeln?
Wenn ja: woran machen sie fest, dass diese Geschichte wahr 
ist?

Ich habe Details genannt und Erinnerungslücken angespro-
chen.
Ich habe Sie angesehen und bin sogar auf sie zugegangen, 
während ich erzählte.
Ich habe auch kongruent von mir erzählt – von meinen Gefüh-
len und Wünschen…
Ich habe die ganze Geschichte erzählt, ohne, dass Sie mich 
auffordern mussten…
Ich habe den zeitlichen und räumlichen Kontext so exakt wie 
möglich wiedergegeben.
Ich habe klar in der Ich-Form gesprochen.

Glaubwürdigkeit in der 
interkulturellen Kommunikations-
situation des Asylverfahrens

Zur Bedeutung kultureller Verhaltens- und Gedankensmuster 
in der Anhörungssituation und im Verfahren.

Martin Schmidt

Ich weiß, wie ich erzählen muss, dass man mir glaubt! Ich 
kenne die kulturellen Muster und kann sie anwenden, ohne 
darüber nachzudenken – im Gegensatz zu den meisten Flücht-
lingen.
Ob die Geschichte nun genau so stattgefunden hat, wie ich 
sie erzählt habe, kann ich gar nicht mehr sagen: Sie liegt nun 
schon 15 Jahre zurück.
Ich habe sie schon 100 Mal erzählt – und die erste Version 
unterscheidet sich sicherlich von der letzten.
Ich habe sie in Englisch erlebt und hatte damals schon Schwie-
rigkeiten, sie auf deutsch zu erzählen.

Aufbau meines Vortrages:
Zunächst möchte ich mit Ihnen entwickeln was Kultur über-
haupt bedeutet. Dann werde ich das Konzept Kultur abgren-
zen zur universellen Natur und zu dem was unser Individuum 
ausmacht, um dann - darauf aufbauend - über die Unterschie-
de zu sprechen, die - speziell zwischen unserer deutschen 
Kultur und den Kulturen aus denen das Gros Ihres Klientel 
kommt - für Missverständnisse und gegenseitige Abwertun-
gen zuständig sind.

1. Was ist Kultur?
Kultur ist ein häufig benutztes Wort. Wenn ich die Frage stel-
le: Was verbinden die Leute mit ‘Kultur’? Wo sehen sie kul-
turelle Unterschiede?
Kultur mit dem großen ‘K’: Länder, Religionen, Kleidung, 
Sprache, Musik etc... - meist offensichtliche Kultur
Kultur mit dem kleinen ‘k’: Verhalten, Kommunikationssti-
le (verbal und nonverbal), Werte, Gedanken, Erwartungen, 
Wahrnehmungen... - die Kultur, die auf den ersten Blick nicht 
auffällt, die sich die wenigsten Menschen bewusst sind, die in 
der Regel für selbstverständlich gehalten wird. Damit ist auch 
der Aspekt von Kultur gemeint, der im interkulturellen Kon-
takt für Missverständnisse, für die Abwertung des anderen u. 
für starke Emotionen zuständig ist.

Kultur: Kollektive Programmierung des Geistes, die die Mit-
glieder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen von einer 
anderen unterscheidet (Hofstede)

Jeder Mensch trägt in seinem Inneren Muster des Denkens, 

«interkulturelle kommunikation»
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Fühlens und potentiellen Handelns, die er in seinem Leben 
erlernt hat. Ein Großteil davon in seiner Kindheit.

Der amerikanische Kulturanthropologe Clyde Kluckhorn sag-
te einmal:

„Every man is in a certain aspect 
like ALL, SOME, and NO other man“

Die unterste Ebene dieser Pyramide ist die menschliche Na-
tur. Sie ist universell und allen Menschen gemeinsam. Alle 
Menschen werden geboren, haben Gefühle wie Freude, Trau-
er, Wut, Liebe, Angst, etc.  Alle sind sexuelle Wesen, müssen 
atmen, und haben Bedürfnisse nach Gemeinschaft mit ande-
ren Menschen.
Dies ist die Basis menschlichen Daseins, ist fast unveränder-
lich, statisch, vorgegeben und vererbt.

Alles, was die menschliche Natur ausmacht, wird von man-
chen unterschiedlich interpretiert. D. h. die Art und Weise, 
wie diese Fähigkeiten, Gefühle und Wünsche ausgedrückt 
werden und was man damit macht, ist jedoch von der Kultur 
bestimmt. Wie wir uns begrüßen, verabschieden, Absprachen 
treffen, ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Kultur wird 
auch nicht vererbt, sondern erlernt und durch Tradition wei-
tergegeben. 
Kultur gibt uns eine Vorlage für die Deutung der Welt, gibt 
dem Leben eine spezifische Struktur, an der man sich orien-
tieren kann (Bezugsrahmen, in dem ich mich sicher fühle). 
Kultur vermittelt uns was normal ist, bzw. bewertet was „gut“ 
oder „schlecht“ ist, welches Verhalten wir als glaubwürdig 
oder als unglaubwürdig bezeichnen.
Kultur prägt das Ich-Gefühl und die Wahrnehmung des Selbst 
Dabei ist der Einfluss von Kultur uns selten bewusst. Wir ge-
hen bei vielen Dingen davon aus, dass sie ‘normal’ sind und 
für alle gelten.
Beeinflusst werden wir durch viele Gruppen / Kulturen wie 
regionale Unterschiede, Schule, Berufsausbildung, Firma, 
Religion, Stadt / Land, Mann/Frau, etc.

Die oberste Ebene, die Persönlichkeit, ist die Ebene, die das 
Individuum mit keinem anderen Menschen teilt und die je-
den Menschen zu etwas Einzigartigem macht. Jeder Mensch 
hat seine ganz spezifische Lebensgeschichte und die Fähig-
keit seine ganz persönliche und individuelle Wirklichkeit zu 
schaffen (besonders wichtig in der Flüchtlingsberatung, da 
Klienten hier oft ihre individuelle Fluchtgeschichte erlebten, 
die ihr Denken und Verhalten auch prägt). Ist es z.B. bei ge-
wissen Vorerfahrungen nicht logisch, vor den Ämtern und Be-
hörden erst einmal möglichst wenig zu sagen?

Oft werden die Ebenen von Kultur und Persönlichkeit ver-
wechselt, welches dann meist zu einer Abwertung des Gegen-
übers führt, weil dieser sich eben nicht normal verhält.

 Kulturen sind nie homogen!

Interkulturelle Unterschiede sind immer kleiner als intrakul-
turelle Unterschiede

Vorsicht bei der Bildung von Stereotypen und Vorurteilen. 
Wenn ich Ihnen nun etwas über kulturelle Unterschiede er-
zähle geht es mir nicht darum Ihnen zu sagen „die Türken, 
die Kurden, die Afrikaner, die Deutschen sind so oder so“.  Es 
geht mir darum ein Bewusstsein zu schaffen, wie sich unter-
schiedliche Denk- und Verhaltensmuster im interkulturellen 
Dialog auswirken. 
Es ist auch wichtig zu unterscheiden, was Kulturen ihren Mit-
gliedern vorschreiben und wie sich die Menschen wirklich 
verhalten.

 Das Verhalten von Menschen ist stark von der jeweiligen 
Kultur geprägt. Es ist aber immer auch der Kontext zu be-
achten

- Machtunterschiede
- Stresskommunikation (Besonders bei Flüchtlingen in der 

existentiellen Situation) – Im Stress tendieren Menschen 
häufig dazu „ein Mehr desselben“ (Watzlawick) zu machen 
– dies sind in der Regel unsere kulturell erlernten Verhal-
tensmuster 

- Dominanz: in welcher Kultur und Sprache findet die Kom-
munikation statt / welche Regeln dominieren: Mitglieder 
der dominierenden Kultur haben Vorteile, die Anderen 
Stress / Aussehen v. a. in xenophoben Kulturen herrscht 
Misstrauen gegenüber fremden Aussehen (Rasterfandung)
Individualismus und Kollektivismus.

Definitionen: Diese Unterscheidung gilt als einer der wich-
tigsten, wenn nicht sogar als das wichtigste Konzept innerhalb 
der interkulturellen Kommunikationsforschung. Die Unter-
scheidung bezieht sich auf die Ziele die Menschen angeben.

Individualistische Kulturen
In individualistischen Kulturen liegt die Betonung mehr auf 
individuellen Zielen (im Entscheidungsfall: „was will ich ei-
gentlich?“), während in kollektivistischen Kulturen die Ziele 
der jeweiligen Gruppen den Vorrang haben. Als individualis-
tische Kulturen gelten vor allem die westlichen und nördli-
chen Kulturen.

Kollektivistische Kulturen
Kollektivistische Kulturen finden wir vor allem in Asien, im 
Orient, Afrika und Südamerika.

Der amerikanische Kulturanthropologe Clyde Kluckhorn sagte einmal:

„Every man is in a certain aspect like ALL, SOME, and NO other man“

NOindividuums-
spezifisch

erlebt + 
erlerntIndividuum

gruppen-
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Kultur
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Wenn ich Ihnen jetzt einen Überblick über die wichtigsten 
Unterscheidungen gebe, stelle ich natürlich die Extreme vor. 
Jede Kultur, jeder Mensch findet sich irgendwo dazwischen.

Die Unterschiede zwischen individualistischen und kollek-
tivistischen Kulturen korrelieren mit der Unterscheidung 
zwischen Low- und High-Context Kommunikation (Hall 
1991a). In einer High-Context Kultur ergibt sich ein Großteil 
der eigentlichen Kommunikation aus dem Kontext, dem imp-
liziten Wissen der Gesprächspartner. Die Menschen benötigen 

nicht viele zusätzliche Informationen über die Hintergründe 
von Ereignissen. Die Kommunikation ist indirekt, unspezi-
fisch und man nimmt an, dass das Gegenüber weiß, was ich 

eigentlich sagen will. „The result is that he (or she) will talk 
around and around the point, in effect putting all the pieces in 
place except the crucial one. Placing it properly – this keysto-
ne – is the role of his (or her) interlocutor“ (Hall 1976, S.98).

Individualistisch Kollektivistisch
= kein politischer Begriff; bezieht sich auf Gruppen

Jeder Mensch wächst heran, um 
ausschließlich für sich selbst und 
seine direkte (Kern-)Familie zu 
sorgen (manchmal nur ein 
Elternteil) 

Die Menschen werden in Großfamilien oder andere WiR-Gruppen 
hineingeboren, die sie weiterhin schützen und im Gegenzug Loyalität
erhalten (Bruch der Loyalität = schlimmes Vergehen) 

Die Identität ist im Individuum
begründet (persönliche Identität) 

Die Identität ist im sozialen Netzwerk begründet, dem man angehört 

Kinder lernen in ‘Ich’-Begriffen zu 
denken (Klassifikation anderer 
nach pers. Merkmalen)

Kinder lernen in ‘Wir’-Begriffen zu denken (Einordnung anderer nach 
Gruppenzugehörigkeit)
(Menschen sprechen manchmal auch von ‘wir’, wenn sie ‘ich’ 
meinen: „Wir wurden ins Gefängnis gesteckt“ - dt. Richter denken an 
Verallgemeinerung und Lüge) 

� Unabhängigkeit = hoher Wert 
Ziel der Erziehung = auf eigenen 
Beinen zu stehen und das 
Elternhaus zu verlassen 
Selbstachtung hängt stark von der 
eigenen Unabhängigkeit ab. 

� gegenseitige Abhängigkeit = hoher Wert 
Personen bleiben ein Leben lang Teil der Familie. 
Selbstachtung hängt stark von den Beziehungen mit anderen ab 
(Kriegsflüchtlinge erleben schon alleine dadurch, dass die Familie 
nicht mehr vorhanden ist eine absolute Destabilisierung ihrer Selbst).
(kurdischer Flüchtling: „Wer bin ich denn schon. Ich habe 
niemanden“)

Seine Meinung zu äußern ist 
Kennzeichen eines aufrichtigen
Menschen (offen zu sagen, was 
man denkt = aufrichtig und ehrlich) 
� Die Wirkung von 

Kommunikation auf die 
Beziehung soll berücksichtigt 
werden, aber sie rechtfertigt 
keine Verdrehung der 
Tatsachen.

� Die Wahrheit soll gesagt 
werden, auch wenn sie weh tut. 

� Konfliktbewältigung ist ein 
normaler Bestandteil familiären 
Zusammenlebens 

Man sollte immer Harmonie bewahren und direkte
Auseinandersetzungen vermeiden (=unhöflich),  
nein zu sagen ist bereits eine Konfrontation), 
anders ‘ja’ („Vielleicht haben sie recht“; „Wir überlegen es uns noch“) 
Ein häufiges Phänomen ist, dass die befragten Flüchtlinge den 
Erwartungen der Einzelentscheidern entsprechen und nicht deren 
Unwillen oder Zorn auf sich ziehen wollten. Daher vermieden sie 
jegliche Konfrontation und widersprachen auch wahrgenommenen 
Abweichungen bei der Wiedergabe ihrer Aussage nicht 

Eltern / Lehrer / Chefs behandeln 
ihre Kinder / Schüler / MA wie 
ihresgleichen  
Autorität wird nicht per se 
hingenommen, sondern nur, wenn 
auch mit Kompetenz verbunden. 
Widerspruch möglich.

Autoritäten werden kaum widersprochen. Alter und Status verdienen 
Respekt. (Manchmal sagen Ältere, dass im Antrag dies und das nicht 
stehen darf (z.B. PKK-Kontakte), auch wenn dies notwendig für den 
Antrag sein kann - und hat eine Respektsperson mal was 
ausgesprochen, gibt es kein zurück mehr – Gesichtsverlust. Nur eine 
ähnliche Respektsperson könnte etwas machen) 

Man sagt nur etwas, wenn man dazu aufgefordert wird 
Bspl: Flüchtling erzählt nicht wie er gefoltert wurde – „der Richter hat 
mich nicht gefragt“ – weiteres Problem: Die Hoden wurden gequetscht 
und Dolmetscher war eine Frau). 
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2. Umgang mit der Zeit
Schließlich möchte ich noch auf ein Thema kommen, wel-
ches im besonderen Maße immer wieder als Begründung für 
Unglaubwürdigkeit herangezogen wird: Der Umgang mit der 
Zeit.
Unterschiedliche Zeitsysteme besitzen ein hohes Konfliktpo-
tential.
Es gibt sehr viele unterschiedliche Zeitsysteme in der Welt, 
zwei davon sind sehr wichtig: die monochrone und die po-
lychrone Zeit. Nach Hall sind diese beiden nicht kompatibel 
und verhalten sich wie Öl und Wasser.
Ein Hauptunterschied ist, wie wir die Zeit als solche wahr-
nehmen. 
Monochrone Menschen nehmen Zeit in einer linearen Weise 
wahr, auf der es bestimmte Abschnitte gibt. Polychrone Men-
schen besitzen mehr eine zirkuläre Zeitvorstellung. 
Hat jemand gelogen und ist er damit unglaubwürdig, wenn er 
nur 10 Minuten mit den Eisenschellen an den Füssen kopfüber 
aufgehängt wurde, statt der zunächst behaupteten 2 Stunden? 

(In physischen und psychischen Stresssituationen fällt es auch 
uns monochronen schwer, die Zeit richtig einzuschätzen)
Zeit spielt hier eine herausragende Rolle als Ordnungssystem 
für die Organisation des menschlichen Lebens (Hall 1983, 
S.22). In allen Trainings, Seminaren und Büchern, die Men-
schen aus anderen Kulturen auf das Leben und Arbeiten in 
Deutschland vorbereiten, wird aufgrund des hohen Konflikt-
potentials auf diesen besonderen Umgang der Deutschen mit 
der Zeit viel Wert gelegt.
Und wie selbstverständlich gehen wir davon aus, dass unser 
Zeitsystem allgemein gültig ist und übertragen es auf andere 
Kulturen. Aber jede Kultur hat ihre eigene Zeitsprache, die 
wie eine Fremdsprache erlernt werden muss.
In deutschen Asylverfahren verlangen Richter und Einzel-
entscheider oft sehr genaue Angaben zu zeitlichen Abläufen 
und schließen bei Ungenauigkeiten und Widersprüchen auf 
die Unglaubwürdigkeit des Flüchtlings. Deren innere Reprä-
sentation von Zeit jedoch ist rundweg unterschiedlich – nicht 
schlechter oder besser – jedoch völlig anders als in unserer 

direkte, instrumentelle 
Kommunikation: 
der Sprecher drückt seine 
Wünsche, Absichten und Gefühle 
verbal und explizit aus (Low-
Context).  
häufige Wörter: absolut, sicherlich, 
so ist es... 
Trennung von Inhalts- und 
Beziehungsebene
Ist der Zuhörer anderer Meinung, 
wird häufig versucht ihn zu 
überzeugen. 

indirekte, affektive Kommunikation: 
der Sprecher drückt seine Wünsche und Absichten implizit und 
verschlüsselt aus (High-Context). Man erwartet auch dass, der andere 
nachfragt. („Ich habe einen Freund, dem ist das passiert“)
- viele Metaphern, Komplimente, Umschreibungen  
häufige Wörter: vielleicht, wahrscheinlich, irgendwie 

keine Trennung von Inhalts- und Beziehungsebene 
Ist der Zuhörer nicht einverstanden wird nicht versucht zu 
überzeugen; eher wird das Gespräch beendet. 
Menschen haben ein großes Beziehungsohr (Bsp: d.h. sie nicht direkt 
anzusprechen („die Papiere sind ja gefälscht!“ oder „Sie sagen nicht 
die Wahrheit!“ oder „das glaube ich nicht!“) 

Aufgabe hat Vorrang vor Beziehung
(erst nach dem 
Geschäftsabschluss wird gefeiert) - 
ziel-orientiert 

Beziehung hat Vorrang vor Aufgabe (Aufbau v. Vertrauen) - prozess-
orientiert

MONOCHRONIC PEOPLE POLYCHRONIC PEOPLE 
nehmen Zeit in einer linearen Weise wahr, 
auf der es bestimmte, genau definierte 
Abschnitte gibt. (Kochen: 25min) 
(Wenn ich von 8:30 Uhr spreche, dann 
meine ich auch 8:30 Uhr. Wenn ich 
behaupte ein Ereignis dauere zwei 
Stunden, dann sind es in der Regel auch 
zwei Stunden und nicht mehr oder weniger) 

besitzen mehr eine zirkuläre Zeitvorstellung.
(Kochen: bis es fertig ist) 
Die Frage „Wann genau haben sie die Grenze überquert 
und wann haben sie dann den oder den getroffen?“ ist
für viele gar nicht zu beantworten.

machen immer nur ein Ding nach dem 
Anderen
(sachorientiertes Zeiteinteilen)

tun oft viele Dinge zur selben Zeit 
(Personenorientiertes Zeitaufteilen)

Konzentrieren sich auf ein Ding und wollen 
dabei nicht unterbrochen werden; reagieren 
sonst sehr empfindlich 

sind sehr leicht abzulenken und haben nichts gegen 
Unterbrechungen

nehmen zeitliche Verpflichtungen
(deadlines, schedules) sehr ernst
(Pünktlichkeit besitzt einen hohen Wert - 
Missachtung ist Demütigung)

sehen zeitl. Verpflichtungen als ein Ziel, welches, wenn
möglich, erreicht werden sollte. 

Zeit ist in Deutschland greifbar. Sie ist 
etwas, was man sparen, besitzen, verlieren
oder verschwenden kann. (Zeit ist greifbar, 
wie Geld, Zeitkonto) 

Zeit wird flexibler gehandhabt. (Wartezeiten und 5 mal 
kommen stört nicht so sehr) 

Aufgaben- und Sachorientierung Personenorientierung 
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monochronen deutschen Kultur. Wir messen mit einer Mess-
latte, die für unsere Klientel vollkommen unpassend ist.

3. Schlussbemerkung
Mir geht es darum, einen Einblick zu geben, welche kultu-
rellen Verhaltens- und Gedankenmuster bei der Beurteilung 
der Glaubwürdigkeit, die ein Kernstück jeder sachgerechten 
Asylentscheidung bilden soll, berücksichtigt werden müssten. 
Die Glaubwürdigkeitskriterien, die innerhalb unserer Kultur 
sinnvoll sind, wie plausible und sachgerechte, lebensnahe, de-
tailreiche und präzise, zeitlich gegliederte, widerspruchfreie 
und logische Darstellungen etc. sind sehr kulturspezifisch und 
werden – schematisch angewandt - den Menschen, die zu uns 
kommen, nicht gerecht. Sie berücksichtigen in ungenügender 
Weise die kulturelle Verhaltens- und Gedankenmuster der An-
tragsteller.
Egal aus welchen Gründen Menschen zu uns kommen, ein 
Effekt ist immer der Gleiche: Sie werden in eine kulturell 
vollkommen andere Umgebung gestoßen. Ihre eigenen bisher 
erlernten kulturellen Bewältigungsstrategien funktionieren 
nicht mehr. Sie stehen einem teilweise völlig fremden, unver-

standenen System von Normen, Gesetzen und Verhaltenswei-
sen gegenüber und machen dabei vorwiegend frustrane Er-
fahrungen. In der Regel sind die Flüchtlinge in keinster Weise 
darauf vorbereitet.
Um im interkulturellen Dialog kompetent zu agieren, benöti-
gen wir die Bewusstheit, dass nicht nur das andere, sondern 
auch das eigene Denken und Verhalten kulturell erlernten 
Mustern folgt. Um einen Zugang zu den Flüchtlingen zu be-
kommen, bedarf es einerseits einer inneren Haltung, die das 
kulturell andere, so verschieden es von unserer Normalität 
auch sein mag, als eine Möglichkeit akzeptiert, die Realität 
zu organisieren, und andererseits einer Haltung, die unserem 
Gegenüber deutlich macht, dass er respektiert, geachtet und 
geschätzt wird.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Martin Schmidt, Bremen, 
(M.A. Ethnologie & Psychologie, Trainer, 

Coach & Supervisor (EAS), NLP-Practitioner) 
hat diesen Vortrag auf der Tagung des Flüchtlingsrats B.-W. 

am 25. Juni 2005 in Stuttgart gehalten.

«interkulturelle kommunikation»

Für ein gutes Zusammenleben von Muslimen und Nicht-
muslimen ist noch viel zu tun. Sowohl auf muslimischer als 
auch auf nichtmuslimischer Seite sind ablehnende Vorurteile 
und Einstellungen weit verbreitet. Zu oft gibt es keine Be-
reitschaft, unterschiedliche Interessen gütlich auszuhandeln. 
Um dies zu verändern hat der Interkulturelle Rat in Deutsch-
land mit Unterstützung des Bundesministerium des Innern / 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie der Groe-
ben-Stiftung seit 1. September 2006 ein Clearingprojekt zur 
Integration von Muslimen eingerichtet.

Muslime berichten von anti-islamischen Einstellungen in 
Deutschland. Sie verweisen auf Erfahrungen beim Bau von 
Moscheen, wo bereits Bauvoranfragen abschlägig beschieden 
oder aggressive Bürgerinitiativen gegen Bauvorhaben gebil-
det werden. Sie fühlen sich diskriminiert, wenn muslimische 
Frauen mit Kopftüchern in Schulen oder Krankenhäusern 
nicht eingestellt, in Fitnesscentern nicht aufgenommen oder 
im Alltag ausgegrenzt werden. 

Was das Zusammenleben erschwert
Muslimische Schüler berichten davon, als »Schläfer« be-
zeichnet zu werden, wenn sie im Unterricht zu spät kommen 
– oder als »Hassprediger», wenn es in der Schule zu verbalen 
Auseinandersetzungen kommt.
Nichtmuslime beklagen, dass muslimische Kinder nicht an 
Klassenfahrten oder am Sportunterricht teilnehmen, von ihren 
Eltern Kontakte zu Lehrpersonen abgelehnt und Gesprächsan-
gebote zurück gewiesen werden. Es wird von der Verbreitung 
antisemitischer und islamistischer Schriften im Umfeld von 
Moscheen oder von antiwestlichen Einstellungen berichtet, 
die insbesondere bei muslimischen Jugendlichen zum Rück-
zug aus der Mehrheitsgesellschaft führen.

Bei Konflikten findet häufig kein Austausch statt. Dadurch er-
folgt auch keine sachliche Aufklärung. Das Bild vom jeweils 

anderen wird dadurch geprägt, dass Einzelfälle verallgemei-
nert werden. Es entsteht der Eindruck eines gescheiterten Zu-
sammenlebens. Das in der Regel gute Miteinander von Mus-
limen und Nichtmuslimen gerät aus dem Blick. Ablehnende 
Einstellungen verfestigen sich. Das ist der Nährboden für 
die Entwicklung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Ex-
tremismus und Gewaltbereitschaft. Um das Miteinander von 
Muslimen und Nichtmuslimen in Deutschland zu verbessern, 
soll im Rahmen dieses Projekts eine Stelle geschaffen wer-
den, die
• dabei unterstützt, in schwierigen Sachfragen nach kreativen 

Lösungen zu suchen, die gleichermaßen die Interessen von 
Muslimen und Nichtmuslimen berücksichtigen;

• konkreten Vorwürfen intensiv nachgeht, unabhängig und 
neutral Tatsachenerhebung betreibt und sich darum bemüht, 
konkrete Konflikte - z.B. in der Arbeitswelt, in der Schu-
le, bei Behörden oder anderen öffentlichen Einrichtungen 
– zwischen Muslimen und Nichtmuslimen zu versachlichen 
und zu lösen;

• auf beiden Seiten Missstände benennt und dokumentiert, die 
das Zusammenleben erschweren und 

• durch Aufklärungs- und Informationsarbeit den wechselsei-
tig vorhandenen Stereotypen und Vorurteilen begegnet.

Bitte wenden Sie sich mit Eingaben und für weitere Infor-
mationen an die folgende Adresse:

Interkultureller Rat in Deutschland
Herr Torsten Jäger
Goebelstr. 21
64293 Darmstadt
Tel.: 06151 – 33 99 71
Fax: 06151 – 39 19 740
Mail: clearingprojekt@interkultureller-rat.de
Netz: www.interkultureller-rat.de

Clearingprojekt: Zusammenleben mit Muslimen
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Prinzipiell begrüßt die württembergische Diakonie den Schritt 
hin zu einer Bleiberechtsregelung. „Die nun vorliegenden Re-
gelungen, wie sie die Innenministerkonferenz beschlossen hat 
und das Innenministerium Baden- Württemberg mit seiner 
länderspezifischen Anordnung umsetzen wird, bleiben jedoch 
bedauerlicherweise hinter den Forderungen der Diakonie zu-
rück“, sagte Oberkirchenrat Helmut Beck, Vorstandsvorsit-
zender des Diakonischen Werks Württemberg vor Journalis-
ten.

Stuttgart. Beck kritisierte vor allem, dass die Forderung nach 
einem sechs- beziehungsweise achtjährigen Aufenthalt zu eng 
ist. „Viele Familien sind nach drei oder vier Jahren integriert 
und haben in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt gefunden. 
Auch brauche es mehr als eine Duldung, um die Vorausset-
zungen für die Suche nach einem Arbeitsplatz zu erleichtern. 
Zudem betonte Beck: „Die Bestimmungen für kranke, ins-
besondere traumatisierte, alte und behinderte Menschen sind 
nicht akzeptabel.“ Es sei unzumutbar zu verlangen, dass sie 
ihren Lebensunterhalt in Deutschland selber bestreiten kön-
nen. Weiterer Kritikpunkt: die „Sippenhaftung“ bei Straf-
fälligkeit eines Familienmitglieds. „Wir appellieren an die 
Landesregierung und die nachgeordneten Behörden, schnell 
und großzügig Aufenthaltserlaubnisse zu erteilen. Es muss 
gesichert sein, dass während der Antragsprüfung keine Ab-
schiebung erfolgt.“

Der Tübinger Rechtsanwalt Manfred Weidmann kritisierte die 
Stichtagsregelung als ungerecht, denn Integration könne nach 
kürzerer Zeit und im Einzelfall geprüft werden. Auch die Si-
cherung des eigenen Lebensunterhalts durch alte und kranke 
Menschen mache die Verordnung keinesfalls zu einer „Härte-
fall-Regelung“. Unverständlich ist für ihn auch, dass Baden-
Württemberg – etwa im Gegensatz zu Niedersachsen - schon 
den Bezug von Wohngeld als Inanspruchnahme öffentlicher 
Leistungen zählt.
Die Stichtagsregelungen und die eigene Sicherung des Le-
bensunterhalts hindern Alba Butic und Gahnjani aus dem Ko-
sovo daran, von der Bleiberechtsregelung zu profitieren. Ihr 
Sohn Samuel ist zwei Jahre alt – wäre er drei Jahre alt, würde 
eine sechsjährige Aufenthaltsdauer der Familie ausreichen. So 
aber müssen sie acht Jahre nachweisen – die Roma-Familie ist 
aber erst seit siebeneinhalb Jahren in Deutschland. „In Berlin 
ist die Altersbeschränkung der Kinder aufgehoben, sobald sie 
einen Kita-Platz haben“, erklärte Weidmann. Eltern und Ge-
schwister der Frau haben über die Härtefallkommission ein 
Bleiberecht bekommen – das Paar nicht, weil sie keinen Ar-
beitsplatz nachweisen konnten. Das wiederum auch deshalb, 
weil Sinan Gashnjani mit der Duldung keine Arbeitserlaubnis 
mehr bekam.

Bleiberechtsregelung muss 
nachgebessert werden

Ottmar Schickle, Flüchtlingsreferent im Diakonischen Werk 
Württemberg, betonte, die Angst der Ausländerbehörden vor 
uneingeschränkter und unkontrollierter Zuwanderung korre-
liere mit der Angst der betroffenen Flüchtlinge, während des 
Verfahrens abgeschoben zu werden.
Die Telefone bei der Diakonie stünden kaum still, weil gera-
de der „Blick auf das Kleingedruckte“ den Beratungsbedarf 
verdeutliche. Die Diakonie berate Betroffene, aber auch eh-
renamtlich Mitarbeitende wie etwa die Kirchenbezirksbe-
auftragten für Flüchtlinge und Migration. Schickle ist der 
Überzeugung, dass sich die Härtefallkommission des Landes 
künftig mit vielen Fällen befassen müsse, die die Hürden der 
Bleiberechtsregelung nicht überwinden können.
Hoffnungsvoll in die Zukunft blickt Familie Ayele aus Äthi-
opien. Nach ständig erneuerten Duldungen war es dem Ar-
beitgeber des zweifachen Familienvaters zu viel geworden, er 
kündigte den Arbeitsvertrag. Nun erfüllt die Familie, die seit 
1994 in Deutschland lebt, alle Voraussetzungen für ein Blei-
berecht. Eine Arbeitsstelle ist in Aussicht. Bei Geduldeten, 
die unter die Bleiberechtsregelung fallen und eine Einstel-
lungszusage vorlegen, wird inzwischen nicht mehr geprüft, 
ob es bevorrechtigte Arbeitnehmer für den Arbeitsplatz gibt. 
Auch das sei vielen Arbeitgebern nicht bekannt. Auch Fami-
lie Muharremaj aus dem Kosovo hat Hoffnung. Nach einem 
negativen Abschluss des Asylverfahrens und eines Petitions-
antrages schien keine Hoffnung zu bestehen. Dem Ersuchen 
der Härtefallkommission folgte das Innenministerium nicht. 
Der Antrag auf ein Bleiberecht nach der neuen Regelung hat 
Erfolgsaussichten.

Quelle: www.diakonie-wuerttemberg.de, Dezember 2006

Leben im Niemandsland
Leben im Niemandsland – so lautet der Name einer Bro-
schüre, die PRO ASYL und die Aktion Mensch im Rahmen 
des Gesellschafter-Projektes herausgegeben haben. Fun-
diert und leicht verständlich informiert das Heft über die 
Lebenssituation verfolgter Menschen und vermittelt Ba-
sisinformationen zu den Themen Flucht und Asyl. Damit 
ist die Publikation gut geeignet für Veranstaltungsreihen 
und Unterrichtsstunden. Außerdem soll sie dazu beitragen, 
Vorurteile abzubauen, Flüchtlinge stärker als Teil unserer 
Gesellschaft wahrzunehmen und sich für ihre Belange ein-
zusetzen.
 
Die DIN A 4-Broschüre kann bei PRO ASYL kostenlos 
bestellt oder von der Homepage heruntergeladen werden. 
Weitere Infos unter www.proasyl.de und www.dieGesell-
schafter.de
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Die Konferenz der deutschen Länderinnenminister (IMK) hat 
am 17.11.2006 mit Zustimmung des Bundesinnenministers 
eine Regelung für ein Bleiberecht langjährig hier geduldeter 
Ausländer beschlossen. Das Land hat diese Regelung sehr 
schnell, nämlich per Anordnung des Innenministeriums Ba-
den-Württemberg vom 20.11.2006 umgesetzt und zwischen-
zeitlich durch Verwaltungsvorschriften konkretisiert. 
Geplant ist seitens der Bundesregierung, im Laufe des Jahres 
2007, im Zuge der geplanten Reform des Zuwanderungsge-
setzes eine bundesweite, gesetzliche Bleiberechtsregelung zu 
verabschieden, über die im Moment zwischen Bund und Län-
dern noch verhandelt wird. 
Der jetzige Bleiberechtskompromiss entspricht leider nicht der 
ursprünglich von Bundesinnenminister Schäuble vorgeschlage-
nen Regelung, die darauf gezielt hatte, für die ca. 190.000 bun-
desweit geduldeten Ausländer und Flüchtlinge eine dauerhafte 
Lösung zu finden. Insbesondere konnte die IMK sich nicht dazu 
durchringen, eine befristete Aufenthaltserlaubnis auch für die-
jenigen Geduldeten zu ermöglichen, die – aus verschiedensten 
Gründen – derzeit ihren Lebensunterhalt nicht dauerhaft und 
aus eigener Erwerbstätigkeit sichern können (Stichwort: „keine 
Zuwanderung in die Sozialsysteme“).
Dennoch haben verschiedene Länderinnenminister die jetzige 
Regelung als „die beste, die es jemals gab“ bezeichnet und 
auch aus dem Innenministerium Baden-Württemberg ist zu 
vernehmen, dass die jetzt gefundenen Regelungen möglichst 
„großzügig“ gehandhabt werden sollten.

Wer fällt unter die Regelung?
 Zunächst diejenigen, die sich seit mindestens acht Jah-
ren ununterbrochen in Deutschland aufhalten, also seit dem 
17.11.1998. Für Alleinerziehende und Familien mit mindes-
tens einem minderjährigen, nämlich dreijährigen Kindergar-
tenkind, genügt ein solcher Aufenthalt von sechs Jahren, also 
seit dem 17.11.2000.
 Gefordert wird die Sicherung des Lebensunterhalts durch 
legale Erwerbstätigkeit, und zwar muss ein dauerhaftes Be-
schäftigungsverhältnis bestehen.
 Für die Geduldeten, die derzeit keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen, sonst aber unter die Bleiberechtsregelung fallen, 
ist die Erteilung einer sog. „privilegierten Duldung“  bis zum 
30.09.2007 vorgesehen. Innerhalb dieses Zeitraums soll es 
ihnen gelingen, eine feste Arbeitsstelle zu finden; dies soll 
dadurch ermöglicht werden, dass das so genannte Vorrang-
prinzip, also die Bevorrechtigung deutscher, EU-Ausländer 
und sonstiger Ausländer mit Aufenthaltsstatus bei der Verga-
be von Arbeitsplätzen, ausgesetzt wird.  Voraussetzung aller-
dings, um auch diese privilegierte Duldung zu erhalten ist ein 
verbindliches Arbeitsplatz-Angebot. Ferner müssen auch alle 
sonstigen Voraussetzungen erfüllt sein.
 Ausnahmen von der Lebensunterhaltsicherung gibt es 
für Auszubildende mit anerkanntem Lehrberuf, Familien mit 

Der Bleiberechtsbeschluss der Innenminister-
konferenz vom 17.11.2006
Manfred Weidmann

Kindern sowie Alleinerziehenden – hier ist ergänzender Sozi-
alhilfebezug unschädlich.
 Ausnahmen gibt es ferner für Erwerbsunfähige sowie über 
65-jährige mit bleibeberechtigten Angehörigen im Bundesge-
biet – in beiden Fällen muss der Lebensunterhalt allerdings 
gesichert sein.
 Eine weitere Sonderregelung gibt es für erwachsene, un-
verheiratete Kinder, die bei der Einreise minderjährig waren 
und deren Eltern jetzt unter die Bleiberechtsregelung fallen: 
hier genügt eine positive Sozialprognose, um ebenfalls ein 
Bleiberecht zu erhalten.
 Erfüllt werden müssen weiterhin verschiedene Integra-
tionsvoraussetzungen, nämlich zum einen ausreichender 
Wohnraum (neun Quadratmeter pro Erwachsenem, sechs 
Quadratmeter für Kinder), nachgewiesener Schulbesuch der 
Kinder oder ggf. positive Schulprognose, Erfüllung der Pass-
pflicht.   Insbesondere notwendig sind ausreichende mündli-
che Deutschkenntnisse; zusätzlich können die Ausländerämter 
mit den Betroffenen Integrationsvereinbarungen schließen.
 Ausgeschlossen von der Regelung sind Personen die vor-
sätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände (Identi-
tät, Volkszugehörigkeit) getäuscht haben.
 Ebenso solche, die behördliche Maßnahmen zur Aufent-
haltsbeendigung vorsätzlich hinausgezögert oder behindert 
und damit letztlich eine mögliche Abschiebung verhindert 
haben.
 Weiterhin Personen, bei denen Ausweisungsgründe nach 
dem AufenthG vorliegen.
 Unanhängig davon findet die Regelung keine Anwendung 
bei Vorliegen vorsätzlicher Straftaten: schädlich sind Verur-
teilungen zu Geldstrafen von mehr als 50 Tagessätzen, wobei 
ausländerrechtliche und asylverfahrensrechtliche Straftaten 
(„Verstoß gegen die Residenzpflicht“) von bis zu 90 Tagessät-
zen zusätzlich unschädlich sind.
 Schließlich erfolgt eine Sicherheitsüberprüfung in Bezug 
auf mögliche aktuelle Bezüge zu Extremismus und Terroris-
mus – auch das dann ein Ausschlussgrund.
Zu erwähnen ist noch das Prinzip der sog. Familieneinheit 
(„Sippenhaft“): d. h. der Ausschluss eines Familienmitgliedes 
wegen Straftaten führt zum Ausschluss der gesamten Fami-
lie vom Bleiberecht (Trennung volljähriger bzw. erwachsener 
Kinder in Ausnahmefällen ist möglich). Dieses Prinzip der 
Familieneinheit gilt auch in Bezug auf sonstige Integrations-
voraussetzungen, insbesondere für das Spracherfordernis.
Verschiedene Fristen müssen beachtet werden: Antragstel-
lung ist möglich bis zum 18.05.2007. Bis zu diesem Zeitpunkt 
müssen auch sämtliche sonstigen anhängigen Aufenthalts- 
und Asylverfahren beendet bzw. Rechtsmittel zurückgenom-
men sein.    

Manfred Weidmann, Rechtsanwalt, Tübingen.
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KREIS TÜBINGEN. Seit dem 17. November geht es beim 
Tübinger Asylrechts-Anwalt Manfred Weidmann mitunter zu 
„wie im Krieg“. Und beim Asylzentrum und den Ausländer-
behörden im Kreis klingeln die Telefone heiß. Viele, seit Jah-
ren hier lebenden Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthalts-
status hoffen seit der neuen Bleiberechtsregelung darauf, dass 
sie für immer hier bleiben können. Doch für viele sind die 
Hürden zur Aufenthaltserlaubnis so hoch, dass sie jetzt „mit 
ihrer Hoffnung am Ende sind“, so Weidmann.

Rund 1000 Haushalte (Familien oder Einzelpersonen) profi-
tieren nach groben Schätzungen des Regierungspräsidiums im 
Bezirk Tübingen von den Aufenthaltsbestimmungen, auf die 
sich die Innenminister der Länder geeinigt haben. Im Land-
kreis (ohne Tübingen und Rottenburg) sind es 40. Rund 65 
Leute könnten in den nächsten Monaten noch von den insge-
samt 213 Haushalten mit Duldungsstatus dazukommen, wenn 
diese eine Arbeit finden, berichtet die Sachgebietsleiterin 
Monika Scholz. Doch die Neuregelung hat einige juristische 
Fallstricke für die Betroffenen eingebaut, die wohl vielen zum 
Verhängnis werden.

Bleiben dürfen vor allem die Familien oder Alleinerziehen-
den mit mindestens einem minderjährigen Familienmitglied, 
die sechs Jahre oder länger hier gelebt haben. Alleinstehende 
Erwachsene müssen seit acht Jahren in Deutschland wohnen. 
Doch nur, wer ein „dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis“ 
hat, oder dieses bis 30. September 2007 nachweist und nicht 
auf Sozialleistungen angewiesen ist, darf bleiben.

Im Asylzentrum hat Angela Zaschka deshalb schon manchen 
Nachmittag mit dem Taschenrechner für eine Familie aus-
gerechnet: Wie viel Geld müssen wir verdienen, damit wir 
von der Sozialhilfe wegkommen? Ein Familienvater mit vier 
Kindern, berichtet Zaschka, habe gerade eine Stelle in Aus-
sicht. Doch ob er als ungelernte Kraft so viel verdient, dass 
es ohne soziale Zuwendungen der Behörde zum Leben reicht, 
sei fraglich.

Es gibt auch Migranten, die sich aus Altersgründen mit der 
Arbeitssuche schwertun. Rechtsanwalt Manfred Weidmann 
berichtet von einer Roma-Familie, die seit 15 Jahren hier 
lebt. Aber der Mann sei inzwischen über 50 Jahre alt, habe 
immer nur Gelegenheitsjobs bekommen. Auch wenn Arbeit-
geber nun Bewerbungen von Flüchtlingen „gleichrangig“ mit 
Anfragen von Deutschen behandeln müssten: „Wo sollen die 
Arbeitsplätze plötzlich herkommen?“ Als „extrem ungerecht“ 
bezeichnet Weidmann außerdem die Stichtagsregelung. Er 
vertritt allein 30 Mandanten, die erst nach dem 17. November 

Hohe Hürden für Migranten
Von der neuen Bleiberechtsregelung 
profitieren im Bezirk Tübingen nur rund 1000 Haushalte 

1998 eingereist sind. Darunter viele junge, unverheiratete Ira-
ker aus den Kriegsregionen und manche aus dem Kosovo. Sie 
können aber eben nur eine Aufenthaltsdauer von sechs oder 
sieben Jahren vorweisen und haben daher keine Aussicht auf 
ein Bleiberecht. Dass sich Innenminister Wolfgang Schäuble 
nicht mit seinem Vorschlag durchsetzen konnte, alle „Altfäl-
le“ aufzunehmen, die seit fünf Jahren hier leben, hält der Tü-
binger Rechtsanwalt für fatal.

Schulzeugnisse vorlegen
Viel Erklärungsbedarf gibt es auch noch bei den Ausländer-
behörden selber. Kinder aus Migrantenfamilien müssen mit 
ihren Schulzeugnissen nachweisen, dass sie eine „positive 
Schulprognose“ haben. Außerdem verlangt das Gesetz eine 
Sprachprüfung. Wie viel Spielraum haben Behörden, wenn 
ein 18-Jähriger zwar eine Lehrstelle, aber keinen Schulab-
schluss hat?, fragt beispielsweise Willi Gunkel, Leiter der 
Abteilung Bürgerdienste bei der Tübinger Stadtverwaltung. 
Und wer soll die Sprachkenntnisse abfragen?, will Monika 
Scholz vom Landratsamt wissen.

„Weniger Spielraum“ haben die Ausländerbehörden nach An-
sicht von Gunkel außerdem, weil das Regierungspräsidium 
anders als bisher bei jedem einzelnen Fall seinen „Zustim-
mungsvorbehalt“ geltend machen kann. Jetzt „ist das ein Ver-
waltungsmoloch“, so Gunkel. Wenn die Ausländerbehörden 
die Anträge geprüft haben und alle Nachweise über Arbeits-
platz, Wohnraum und vieles mehr beieinander sind, geht der 
Packen ans RP oder die Reutlinger Bezirksstelle für Asyl.

Vorerst Abschiebestopp
Dort entscheidet möglicherweise ein „falsch geschriebener 
Name“ über das Schicksal einer Familie, kritisiert Rechtsan-
walt Holger Rothbauer die eingebaute Kontrollinstanz. Auch 
andere Schikanen wie die Passpflicht ist für ihn ein Indiz, dass 
das neue Bleiberecht alles andere als eine Lösung der rund 
200000 Altfälle in der Bundesrepublik ist. Auch Weidmann 
schätzt: Nur 5000 Menschen werden in Baden-Württemberg 
ein Bleiberecht bekommen, der Rest muss gehen oder kommt 
nicht vom Duldungsstatus weg.

Und was ist mit denen, die kein Bleiberecht bekommen? 
Entgegen der Praxis im Regierungsbezirk Stuttgart hat man 
sich in Tübingen darauf verständigt: Es gibt vorerst einen Ab-
schiebestopp für all diejenigen, die nicht eindeutig unter die 
Bleiberechtsregelung fallen und deren Anträge nun geprüft 
werden müssen, sagt die RPSprecherin Grit Puchan.

Schwäbisches Tagblatt, 4.12.06
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Im November hat die Innenministerkonferenz neue Bleibe-
rechtsregeln für langjährig geduldete Flüchtlinge beschlos-
sen. In Stuttgart aber profitieren bis jetzt nur wenige von den 
Beschlüssen der Innenminister.

Zwei Tage lang haben die Innenminister in Nürnberg getagt, 
am Ende stand fest: Geduldete Flüchtlinge können nach sechs 
beziehungsweise acht Jahren in Deutschland ein Bleiberecht 
erhalten, allerdings nur unter engen Vorgaben. Wichtigste Vo-
raussetzung ist, dass die Flüchtlinge Arbeit nachweisen kön-
nen. Wer noch keinen Job hat, dem bleibt bis 30. September 
Zeit, sich Arbeit zu suchen.

Beim Stuttgarter Ausländeramt haben von insgesamt 2000 Ge-
duldeten bisher etwa 620 einen Antrag auf einen dauerhaften 
Aufenthalt gestellt, die meisten sind Bürgerkriegsflüchtlinge 
aus dem ehemaligen Jugoslawien. Eine Frau und eine Familie 
haben bisher ein Bleiberecht bekommen. „Es wird noch eini-
ge Zeit dauern, bis wir über die Anträge entschieden haben“, 
sagt Dorothea Koller, die Leiterin des Ausländeramts.

Über einen positiven Bescheid freuen können sich bisher nur 
eine 40 Jahre alte Frau aus dem Kosovo, die seit mehr als 
zehn Jahren in Deutschland lebt und eine Arbeit nachwei-
sen kann, sowie eine Familie, die ebenfalls aus dem Koso-
vo stammt und von staatlicher Unterstützung unabhängig ist. 
Ein Dutzend weitere Fälle wurden dem Innenministerium zur 
Entscheidung vorgelegt.

Warum nur so wenige Flüchtlinge von dem Beschluss pro-
fitieren, erklärt Koller mit fehlenden Unterlagen und engen 
Vorgaben. „Oft können die Flüchtlinge keine Pässe vorlegen, 
sondern müssen diese erst bei ihren Botschaften beantragen.“ 
Zum Teil fehle es auch an einer Arbeit. Noch bis Mai haben 
die Geduldeten die Möglichkeit, ein Bleiberecht zu beantra-
gen, bis spätestens September müssen sie dann einen Arbeits-
vertrag vorlegen. „Wir wissen nicht, wie viele erfolgreich 
sein werden und können deshalb auch nicht sagen, wie viele 
Flüchtlinge unterm Strich profitieren werden“, sagt Koller. 
Nach einer ersten groben Schätzung war das Ausländeramt 
von 170 bis 250 Menschen ausgegangen.

Stuttgarter Zeitung, 25.01.2007

Wenige Geduldete 
profitieren

620 haben Antrag auf dauer-
haftes Bleiberecht gestellt

Von Nicole Höfle

Aktionsprogramm „Hier Geblieben!“
Für das ganze Bleiberecht!
Für die vollständige Umsetzung der UNO 
- Kinderrechte!

Appell 2007 - Mail-Aktion 2007 - bundesweiter Aktionstag
Aktionstag für Bleiberecht und Kinderrechte am 

24.2.2007!

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Unterstützerinnen 
und Unterstützer und sehr geehrte Damen und Herren,

das Bleiberecht war und ist überfällig und lange ange-
mahnt!!! Doch die Mehrheit der Politikerinnen und Poli-
tiker der Bundesrepublik Deutschland sind leider nicht in 
der Lage eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik zu be-
treiben.

Durch die zahlreichen Proteste und Aktionen für das Blei-
berecht, ist es gelungen die Innenministerkonferenz im 
November 2006 in Nürnberg zu einem ersten Schritt zu 
bewegen. Die Innenminister haben sich zu einer Regelung 
durchgerungen, die aber leider nur viel zu wenigen Men-
schen zu einem Bleiberecht verhilft. Desweiteren wurde 
von Politikern der großen Koalition versprochen, dass das 
Thema Bleiberecht im Jahre 2007 endlich wirklich im Bun-
destag behandelt werden soll, so dass tatsächlich eine ge-
setzliche Regelung möglich wird.
Doch leider fehlt weiterhin der politische Wille einen so-
fortigen umfassenden Abschiebestopp zu verhängen, ein 
ganzes Bleiberecht zu verabschieden und endlich Kinder- 
und Menschenrechte auch in der Bundesrepublik ernsthaft 
und vollständig zu respektieren.

Deshalb startet das *Aktionsbündnis Hier geblieben!* nun 
eine weitere Unterschriften-Aktion mit dem *Appell 2007* 
und der *Mail-Aktion 2007*, darüber hinaus rufen wir mit 
zahlreichen Flüchtlingsorganisationen und Antirasistischen 
Initativen zum *bundesweiten Aktionstag für Bleiberecht 
und Kinderrechte am 24.2.2007* auf!

 Weitere Proteste werden in diesem Jahr die Diskussio-
nen um die

 Bundestagsdebatte zum Bleiberecht begleiten und das
 Theaterstück Hier geblieben! vom GRIPS Theater wird 

erneut für
 das ganze Bleiberecht in der Bundesrepublik gespielt 

werden.

  Der Appell 2007 und alle Infomationen zu den Aktio-
nen und Protesten sind zu finden unter: **_http://www.
hier.geblieben.net/_

  weitere Informationen zu Protesten und die Bleibe-
rechtsreglung gibt es unter: http://www.bleiberechtsbu-
ero.de sowie auf den Seiten der landesweiten Flücht-
lingsräte und Pro Asyl: http://www.proasyl.de/

Mit besten Grüßen,
Philipp Harpain
Aktionsbundnis Hier geblieben!
GRIPS Theater

«bleiberecht»
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Marbach. Die Abschiebung schwebt wie ein Damoklesschwert 
über den Vujics. Die Chancen, dass der Asylantrag der Ser-
ben durchgeht, sind schlecht. Denn im ehemaligen Jugoslawi-
en ist der Bürgerkrieg vorbei. Doch der Anwalt der Familie 
hat noch ein anderes Eisen im Feuer.

Atim Vujic ist eigentlich nicht nahe am Wasser gebaut. Den-
noch muss der Marbacher derzeit immer wieder mit den Trä-
nen kämpfen. Das liegt daran, dass ihn die Ereignisse der 
vergangenen Wochen sehr mitgenommen haben. In der Nacht 
auf den 12. Dezember hatte die Polizei an seiner Wohnungs-
tür geklingelt. Die Beamten wollten ihn, seine Frau Muniba 
und die jüngste Tochter Alema abschieben (wir berichteten). 
Die Polizisten hatten vom Regierungspräsidium Stuttgart den 
Auftrag bekommen, die Familie zum Flughafen nach Frank-
furt zu bringen. Von dort sollten die Marbacher ins ehemalige 
Jugoslawien gebracht werden.

In letzter Sekunde beantragten die Vujics Asyl, um das dro-
hende Schicksal doch noch abzuwenden. Seitdem vergeht 
kaum ein Tag, an dem die Familie, die seit über zehn Jahren 
in Marbach lebt, nicht mit den Behörden zu tun hat. Beim für 
Asyl-Erstanträge zuständigen Regierungspräsidium Karlsru-
he musste die Familie unter anderem Fingerabdrücke abgeben 
und Fragen wie „Warum wollen Sie bleiben?“ oder „Welche 
Schulbildung haben Sie?“ beantworten.

Außerdem musste die Familie kurz vor Weihnachten eine 
Nacht in einer Unterkunft für Asylanten in Karlsruhe schla-
fen, erzählt Atim Vujic. Später habe die Landeseinrichtung für 
Flüchtlinge in der badischen Metropole die Familie in einem 
Asylbewerberheim in Kornwestheim unterbringen wollen, 
berichtet Atim Vujic. Doch so weit kam es nicht. Letztlich 
durften die Bürgerkriegsflüchtlinge doch in ihrer Wohnung 
in Marbach bleiben. Dies sei in erster Linie der Intervention 
des Kornwestheimer Heimleiters zu verdanken gewesen, sagt 
Atim Vujic.

Dadurch hat sich die Lage jedoch nur unwesentlich gebes-
sert. Paul Bialdyga, der Leonberger Anwalt der Familie aus 
der Schillerstadt, sieht „wenig Chancen“, dass der Asylantrag 
letztlich positiv beschieden wird. Schließlich sei der Bürger-
krieg im Kosovo vorüber. Solange das Verfahren läuft, dürfte 
aber wenigstens der Aufenthalt in Deutschland gesichert sein, 

Kriegsflüchtlinge hoffen weiter 
auf Aufenthaltserlaubnis
Die Familie Vujic ist immer noch von der Abschiebung 
bedroht - die Chancen auf Asyl sind äußerst gering

Von Christian Kempf

sagt der Jurist. Er schätzt, dass bis Ende des Jahres mit einem 
Urteil zu rechnen ist.

Paul Bialdyga setzt aber ohnehin auf eine andere Karte. Der 
Anwalt kämpft darum, für die Familie das Bleiberecht zu er-
langen. Damit müssten die Vujics nicht mehr mit der Angst 
leben, abgeschoben zu werden. Gegen die Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis sprächen aber Eintragungen ins Strafregis-
ter von Atim Vujic, erklärt Paul Bialdyga. Die Notizen rühren 
von Verkehrsdelikten her. „Diese liegen aber lange zurück“, 
sagt der Jurist. Deshalb kämpft er darum, dass die Eintragun-
gen aus dem Strafregister gestrichen werden. Im polizeilichen 
Führungszeugnis sei auch nur eine Tat vermerkt. Paul Bialdy-
ga schätzt, dass mit einer Entscheidung über das Aufenthalts-
recht bis Ende Februar zu rechnen sei.

Damit stehen der Familie Vujic weitere Wochen der Unge-
wissheit und Angst bevor. Allerdings müssen sie diese schwe-
ren Tage nicht alleine durchleben. Werner Hertler, der Vorsit-
zende des evangelischen Kirchengemeinderats von Marbach, 
hat den serbischen Staatsbürgern seine Unterstützung zuge-
sagt. Als Christ versteht er das als Selbstverständlichkeit. Er 
hat der Familie angeboten, immer da zu sein, wenn etwas Un-
vorhergesehenes geschehe oder Gesprächsbedarf bestehe.

Auf die Unterstützung des Bundespräsidenten können die Ser-
ben dagegen nicht zählen. Die 16-jährige Alema Vujic habe 
Horst Köhler in einem Brief um seine Hilfe gebeten, berichtet 
ihr Vater. „Leider muss Ihnen der Bundespräsident mitteilen 
lassen, dass er die Erwartungen, die Sie mit Ihrem Brief ver-
bunden haben, nicht erfüllen kann. Er hat im Rahmen seiner 
amtlichen Aufgaben und Befugnisse nicht das Recht, Aufent-
haltsgenehmigungen zu erteilen“, heißt es in dem Antwort-
schreiben vom Bundespräsidialamt.
 

Quelle: Marbacher Zeitung, 24.01.2006

«bleiberecht»

Infos zum Bleiberecht
Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein hat jede Menge Ma-
terial zum Bleiberecht ins Internet eingestellt. So u.a. für 
die Berechnung des vorausgesetzten Lebensunterhaltes und 
zur Ansprache von ArbeitgeberInnen für arbeitssuchende 
Flüchtlinge: http://infonet-frsh.de/bleiberecht1/
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Antrag
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen zu berichten,
1. ob unsere Interpretation zutreffend ist, dass die Anord-

nung des Innenministeriums zum Bleiberecht einen un-
eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt vorsieht;

2. wenn ja, ob das Innenministerium wie wir die Notwen-
digkeit sieht dies durch eindeutige Anweisungen an die 
Ausländerbehörden klarzustellen;

3. inwiefern die Arbeitsagenturen einen Antrag ablehnen 
können und in welcher Form;

4. ob die Residenzpflicht erhalten wird oder ob sie zwecks 
Arbeitsplatzsuche großzügig erweitert wird;

5. wenn nein, wie sich dies mit dem Sinn der Bleiberechts-
regelung verhält die Arbeitsplatzsuche nicht durch unnö-
tige Beschränkungen der Duldungsbescheinigungen zu 
erschweren;

6. ob all die Flüchtlinge, denen die Arbeitserlaubnis aufgrund 
fehlender Mitwirkung bei der Passbeschaffung entzogen 
wurde trotzdem die Kriterien einer Bleiberechtsregelung 
erfüllen, weil sie sonst die Voraussetzungen für eine Ab-
schiebung selbst geschaffen hätten;

7. wenn nein, mit welcher Begründung dieser Personengrup-
pe von vornherein die Chance auf ein Bleiberecht ver-
wehrt wird angesichts der Tatsache, dass der Verlust der 
Arbeitsgenehmigung auf staatlicher Anweisung erfolgte;

8. inwiefern die Landesregierung die diesbezügliche Anwei-
sungspraxis der Regierungspräsidien zu ändern gedenkt 
und wenn nein, wie sie die hiermit bewusste Aushöhlung 
und Umgehung der Bleiberechtsregelung begründet;

9. weshalb den Regierungspräsidien bei Erteilung jeder Auf-
enthaltserlaubnis nach der Bleiberechtsregelung ein Zu-
stimmungsvorbehalt eingeräumt wird und welche Zielset-
zung sie damit verfolgt;

10. zu welchem Zeitpunkt die Ausländerbehörden den Re-
gierungspräsidien für statistische Zwecke die Anzahl der 
erteilten Aufenthaltserlaubnisse (siehe Punkt V der An-
ordnung des Innenministeriums) übermittelt und ob diese 
dem Landtag übermittelt werden.

28. 11. 2006
Wölfle, Bauer, Sckerl, Oelmayer,
Dr. Murschel , Dr. Splett, Lösch GRÜNE

Begründung
Die Landesregierung hat nach dem Beschluss der Innenminis-
terkonferenz zum Bleiberecht nun die dazugehörige landes-
eigene Anordnung (Az.: 4-1340/29) erlassen. Von der hierin 
vorgeschriebenen Koppelung des Bleiberechts an einen Ar-
beitsplatz können nur die allerwenigsten Flüchtlinge profitie-

Landtag von Baden-Württemberg, 14. Wahlperiode, Drucksache 14 / 640 29. 11. 2006
Eingegangen: 29. 11. 2006 / Ausgegeben: 18. 01. 2007

Antrag der Abg. Werner Wölfle u. a. GRÜNE und
Stellungnahme des Innenministeriums 
Umsetzung der Bleiberechtsregelung durch das Land

ren. Die Mehrzahl hat kein Beschäftigungsverhältnis, da in 
den meisten Fällen die Arbeitserlaubnis von den Regierungs-
präsidien entzogen wurde und sie aufgrund der Vorrangprü-
fung am Arbeitsmarkt keine reelle Chance auf den Abschluss 
eines Arbeitsvertrages hatten. Eine zielführende Umsetzung 
der Bleiberechtsregelung ist erst dann zu erreichen, wenn 
neben dem freien Zugang zum Arbeitsmarkt, die Residenz-
pflicht zur Arbeitsplatzsuche großzügig gelockert wird und 
das Innenministerium die nachgeordneten Behörden anweist 
alle Maßnahmen zu unterlassen, die die Arbeitsmöglichkeit 
einschränken. Die Rolle der Regierungspräsidien, denen als 
übergeordneter Behörde ein Zustimmungsvorbehalt und da-
mit eine Kontrollfunktion eingeräumt sind, ist in diesem Zu-
sammenhang besonders zu untersuchen. 

Stellungnahme
Mit Schreiben vom 20. Dezember 2006 Nr. 4-1340/29 nimmt 
das Innenministerium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

1. ob unsere Interpretation zutreffend ist, dass die Anord-
nung des Innenministeriums zum Bleiberecht einen unein-
geschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt vorsieht;

2. wenn ja, ob das Innenministerium wie wir die Notwen-
digkeit sieht dies durch eindeutige Anweisungen an die 
Ausländerbehörden klarzustellen;

3. inwiefern die Arbeitsagenturen einen Antrag ablehnen 
können und in welcher Form;

Zu 1. bis 3.:
Ein uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt für bestimm-
te Personengruppen kann durch eine Anordnung nach § 23 
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) nicht angeordnet 
werden. Hierzu bedürfte es einer Verordnung des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales. Der Bleiberechtsbeschluss 
der Innenministerkonferenz vom 17. November 2006 ist je-
doch so angelegt, dass im Ergebnis ein Zugang zum Arbeits-
markt ohne Vorrangprüfung ermöglicht wird. Dies wird mit 
der „Anordnung des Innenministeriums nach § 23 AufenthG 
über ein Bleiberecht für im Bundesgebiet wirtschaftlich und 
sozial integrierte ausländische Staatsangehörige vom 20. No-
vember 2006“ auch so umgesetzt. Die Arbeitsagenturen haben 
im Rahmen der Zustimmung zur Erteilung der Erlaubnis zur 
Ausübung einer Beschäftigung nach § 39 AufenthG in diesen 
Fällen nur noch zu prüfen, ob der Ausländer zu ungünstigeren 
Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer 
beschäftigt wird. Ist dies der Fall, stimmt die Arbeitsagentur 
der Erteilung der Erlaubnis zur Ausübung der Beschäftigung 
durch die Ausländerbehörde nicht zu. Die rechtlichen Zusam-
menhänge und das Verfahren kommen sowohl in der Anord-
nung selbst als auch in Hinweisen des Innenministeriums an 



29
Rundbrief Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 01/ 2007

«bleiberecht»

die Ausländerbehörden deutlich zum Ausdruck. Die Auslän-
derbehörden wurden zudem in Dienstbesprechungen ausführ-
lich unterrichtet.

4. ob die Residenzpflicht erhalten wird oder ob sie zwecks 
Arbeitsplatzsuche großzügig erweitert wird;

5. wenn nein, wie sich dies mit dem Sinn der Bleiberechts-
regelung verhält die Arbeitsplatzsuche nicht durch unnö-
tige Beschränkungen der Duldungsbescheinigungen zu 
erschweren;

Zu 4. und 5.:
Gemäß § 61 Abs. 1 AufenthG ist der Aufenthalt eines voll-
ziehbar ausreisepflichtigen Ausländers kraft Gesetzes räum-
lich auf das Gebiet des jeweiligen Landes beschränkt. Zum 
Zwecke der Arbeitssuche kann von der Ausländerbehörde ge-
mäß § 12 Abs. 5 AufenthG ein Verlassen dieses Bereichs zu-
gelassen werden. Mit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach der Anordnung entfällt die Beschränkung.

6. ob all die Flüchtlinge, denen die Arbeitserlaubnis auf-
grund fehlender Mitwirkung bei der Passbeschaffung 
entzogen wurde trotzdem die Kriterien einer Bleiberechts-
regelung erfüllen, weil sie sonst die Voraussetzungen für 
eine Abschiebung selbst geschaffen hätten;

7. wenn nein, mit welcher Begründung dieser Personen-
gruppe von vornherein die Chance auf ein Bleiberecht 
verwehrt wird angesichts der Tatsache, dass der Verlust 
der Arbeitsgenehmigung auf staatlicher Anweisung er-
folgte;

8. inwiefern die Landesregierung die diesbezügliche Anwei-
sungspraxis der Regierungspräsidien zu ändern gedenkt 
und wenn nein, wie sie die hiermit bewusste Aushöhlung 
und Umgehung der Bleiberechtsregelung begründet;

Zu 6. bis 8.:
In Übereinstimmung mit Nr. 6.2 des Bleiberechtsbeschlusses 
der Innenministerkonferenz ist in Abschnitt I. Nr. 3.2 der An-
ordnung des Innenministeriums festgelegt, dass ein gezieltes 
und nachhaltiges Unterlaufen der Aufenthaltsbeendigung, z. 
B. Vernichten oder Unterdrücken von Urkunden, beharrliche 
Verweigerung der Mitwirkung bei der Passbeschaffung oder 
renitentes Verhalten bei Vollstreckungsmaßnahmen die Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis ausschließt. Sofern die Schwel-
le eines gezielten und nachhaltigen Unterlaufens der Aufent-
haltsbeendigung nicht erreicht wird, kann auch Ausländern, 
die im Hinblick auf § 11 Beschäftigungsverfahrensverord-
nung (BeschVerfV) aktuell keine Beschäftigung ausüben dür-
fen, unter den Voraussetzungen nach Abschnitt IV. der An-
ordnung eine Duldung zur Arbeitsplatzsuche erteilt werden. 
Der Nichtvollzug aufenthaltsbeendender Maßnahmen ist von 
ihnen nunmehr nicht mehr im Sinne des § 11 BeschVerfV „zu 
vertreten“. Eines Widerrufs der Verfügung nach § 11 Besch-
VerfV bedarf es hierzu nicht.

9. weshalb den Regierungspräsidien bei Erteilung jeder 
Aufenthaltserlaubnis nach der Bleiberechtsregelung ein 
Zustimmungsvorbehalt eingeräumt wird und welche Ziel-
setzung sie damit verfolgt;

Zu 9.:
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
sind Bleiberechtsregelungen nicht wie eine Rechtsvorschrift 
aus sich heraus, sondern als Willenserklärung der obersten 
Landesbehörde unter Berücksichtigung des wirklichen Wil-
lens des Erklärenden und ihrer tatsächlichen Handhabung, d. 
h. der von der obersten Landesbehörde als Urheber gebillig-
ten oder geduldeten tatsächlichen Verwaltungspraxis auszu-
legen und anzuwenden. Wie das Bundesverwaltungsgericht 
weiter betont, erwächst dem Ausländer ein aus Art. 3 Abs. 1 
des Grundgesetzes resultierender, gerichtlich durchsetzbarer 
Anspruch auf Gleichbehandlung nach Maßgabe der tatsächli-
chen Anwendung der Anordnung, sofern die Ausländerbehör-
de von der landeseinheitlichen Handhabung abweicht (Urteil 
vom 19. September 2000, BVerwG 1 C 19.99 m.w.N.). Dies 
macht es erforderlich, dass das Innenministerium für eine 
möglichst einheitliche Handhabung der Anordnung in Baden-
Württemberg Sorge trägt. Durch den Zustimmungsvorbehalt 
der Regierungspräsidien wird dem Rechnung getragen.

10. zu welchem Zeitpunkt die Ausländerbehörden den Re-
gierungspräsidien für statistische Zwecke die Anzahl der 
erteilten Aufenthaltserlaubnisse (siehe Punkt V der An-
ordnung des Innenministeriums) übermittelt und ob diese 
dem Landtag übermittelt werden.

Zu 10.:
Die Daten werden von den Ausländerbehörden monatlich an 
die Regierungspräsidien übermittelt. Eine dementsprechende 
Übermittlung an den Landtag ist nicht vorgesehen.

Rech, Innenminister

Bleiberecht: Chance für 8000 Geduldete
STUTTGART Von der bundesweiten Bleiberechtsrege-
lung kann nach Schätzungen des Landesinnenministeri-
ums jeder dritte Flüchtling in Baden-Württemberg pro-
fitieren. „Von 24 000 Geduldeten im Land können etwa 
6000 bis 8000 zu einem Aufenthaltstitel kommen“, sag-
te Innenminister Heribert Rech (CDU). Das seien indes 
Schätzwerte, letztlich komme es darauf an, wer bis Ende 
September 2007 eine Arbeit finde. Im bundesweiten Ver-
gleich, machte Rech den Betroffenen Hoffnung, seien die 
Arbeitsmarktchancen im Südwesten am besten. Im No-
vember hatte die Innenministerkonferenz die Vorausset-
zungen für ein dauerhaftes Bleiberecht festgelegt. Für die 
Umsetzung liegt den Ausländerbehörden im Land inzwi-
schen eine Anordnung des Innenministeriums vor. Danach 
wird für alle geduldeten Flüchtlinge, die mehr als sechs 
(im Fall von Familien mit minderjährigen Kindern) re-
spektive acht Jahre in Deutschland leben, nicht straffällig 
geworden sind und die deutsche Sprache alltagstauglich 
beherrschen, die so genannte Vorrangigkeitsprüfung vor-
übergehend ausgesetzt. Die Behörden erteilen für die be-
treffenden Personen Duldungen bis 30. September 2007. 
Wer bis dahin einen Arbeitsplatz nachweisen kann, soll 
ein Bleiberecht erhalten. Bislang mussten die Arbeitsäm-
ter prüfen, ob sich für den Arbeitsplatz ein arbeitslos ge-
meldeter Deutscher findet.

ROL, Südwestpresse, 20. Dezember 2006
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Hamburg (epd). Trotz der neu-
en Bleiberechtsregelung rechnet 
die Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) „Asyl in der Kirche“ 
nicht mit einem Rückgang der 
Kirchenasyle. Die Reform sei 
für viele langjährig geduldete 

Flüchtlinge ein Grund zum Aufatmen, sagte die BAG-Vor-
sitzende, Nordelbiens Flüchtlingspastorin Fanny Dethloff, in 
Hamburg dem epd. Sie lasse jedoch zahlreiche Rechtsfragen 
offen. Dies könne die Zahl der Kirchenasyle sogar noch stei-
gen lassen. Zugleich werde der Ausreise-Druck auf diejenigen 
zunehmen, die nicht unter das neue Bleiberecht fallen. 

Im abgelaufenen Jahr hat es nach Angaben der BAG bundes-
weit rund 100 Kirchenasyle gegeben. In etwa 70 Prozent der 
Fälle dürfen die Betroffenen nach einem Verfahren vor dem 
Verwaltungsgericht in Deutschland bleiben. In der Regel wird 
der Schutz der Flüchtlinge in Kirchengebäuden von den Be-
hörden respektiert. Rechtlich bindend ist dies nicht. 

Ungeklärt sei etwa die Frage, ob eine Abschiebung „mutwil-
lig“ verhindert wird, wenn der Pass fehlt, sagte Dethloff. Die 
Ersatzbeschaffung eines Passes koste in manchen Fällen meh-
rere hundert Euro, die von einem Asylsuchenden nicht aufzu-

BAG „Asyl in der Kirche“: 
Neues Bleiberecht bringt kein Ende 
des Kirchenasyls 

bringen seien. Auch sei der Nachweis von Deutsch-Kenntnis-
sen für manche Flüchtlinge nicht möglich. Dies gelte etwa für 
Mütter aus islamischen Ländern, die als Analphabeten nach 
Deutschland gekommen sind. Es sei noch offen, ob dies ei-
nem Aufenthalt entgegen steht.

Kritisch sieht Dethloff auch die geplante „Sippenhaft“ bei kri-
minellen Flüchtlingen. Es sei nicht einzusehen, warum zwei 
gut integrierte Mädchen Deutschland verlassen müssen, wenn 
ihr älterer Bruder kriminell ist. Auch gehe das neue Bleibe-
recht von einem festen Stichtag der Einreise aus. Es sei aber 
oft schwierig, diesen Stichtag genau festzulegen. Eine recht-
liche Grauzone sei auch die Frage, wann eine Familie für sich 
selbst aufkommen kann. Diese Rechtsunsicherheiten werden 
wie bisher dazu führen, dass Flüchtlinge sich schutzsuchend 
an Kirchengemeinden wenden, um die offenen Fragen ge-
richtlich klären zu lassen. 

Die Befürchtung, dass das Kirchenasyl als „mutwillige Verzö-
gerung“ der Ausreise dem Anliegen der Flüchtlinge schaden 
könne, sieht Dethloff nicht. Die Verwaltungsgerichte konzen-
trierten sich bisher auf mögliche Verfahrensfehler der Behör-
den. Hier spiele das Kirchenasyl dann keine Rolle. 

Quelle: www.epd.de, 3.01.07
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Handreichung „Seelsorge im Kirchenasyl“ erschienen
Berlin, den 25. Januar 2007. Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. hat eine Handrei-
chung zum Thema „Seelsorge im Kirchenasyl“ erstellt.

Schon immer waren Kirchen Schutzorte für Menschen, die geflüchtet, gefoltert und traumatisiert waren. Die Erfahrung 
zeigt, dass in Flüchtlingsunterstützungskreisen, in Migrationsberatungsstellen, bei Pastorinnen und Pastoren Menschen 
offener reden als vor Behördenvertretern. Nach offener Ablehnung in den Verfahren sind es häufig die Kirchenasyle, in 
denen einem verzweifelten Menschen noch einmal neu zugehört wird.

Manchmal entstehen erst im Kirchenasyl die Beziehungen, die es ermöglichen, dass Menschen zum ersten Mal ihre ei-
gentliche Flucht- und Verfolgungsgeschichte in Sicherheit und mit Vertrauen anderen Menschen erzählen.

Gerade einmal 251 Menschen haben im Jahr 2006 in Deutschland echten Asylschutz erhalten von nur noch rund 21.000 
Asylantragstellungen. Der Mangel an echtem Asylschutz in Deutschland und die Unglaubwürdigmachung der Flüchtlin-
ge führen zu einem Verstummen der Menschen in den Asylverfahren.

Die vorliegende Broschüre „Seelsorge im Kirchenasyl“ dient der Professionalisierung im Umgang mit traumatisierten 
und schwer gezeichneten Menschen. Sie möchte Gemeinden helfen bei ihrer Aufgabe, Flüchtlingen beizustehen und den 
Alltag im Kirchenasyl zu bewältigen.

Download und Bestellmöglichkeit: www.kirchenasyl.de



31
Rundbrief Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 01/ 2007

«bleiberecht»

Wer bleibt, wer muss ausreisen? Im Streit ums Aufenthalts-
recht landen viele Fälle vor der Härtefallkommission. Das 
neue Bleiberecht stellt neue Hürden auf.

Die neue Regelung des Bleiberechts wird aus Sicht der Härte-
fallkommission mittelfristig die Zahl der Anträge von Auslän-
dern auf einen gesicherten Aufenthalt im Südwesten verrin-
gern. „Die Beschlüsse der Innenministerkonferenz sind nicht 
leicht zu überspringen. Sie stellen eine Hürde für viele Aus-
länder dar“, sagte Edgar Wais, der Vorsitzende der Härtefall-
kommission, in Stuttgart. So müsse ein geduldeter Ausländer 
für ein Bleiberecht etwa ein dauerhaftes Beschäftigungsver-
hältnis vorweisen. Die von der Landesregierung eingesetzte 
Kommission kann als letzte Instanz Streitfälle von ausreise-
pflichtigen Ausländern beraten und Empfehlungen abgeben. 
Das letzte Wort hat allerdings Innenminister Heribert Rech 
(CDU). „Wir sind schon froh, wenn wir uns mit Menschen in 
der Kommission befassen, die Zeitarbeitsverträge haben. Die 
meisten arbeiten doch saisonal in Gastronomie, Land- oder 
Bauwirtschaft“, sagte Wais, der früher Präsident des Land-
kreistags und Reutlinger Landrat war. Auf die Problematik 
mit der Saisonarbeit habe er den Innenminister hingewiesen. 
„Wir sind der Ansicht, dass für ein Bleiberecht auch ein Zeit-
arbeitsverhältnis ausreichen sollte“, betonte Wais. Andern-
falls würden viele Antragsteller „daran hängenbleiben“. Als 
zu scharf befand Wais auch die Entscheidung der Innenmi-
nister von Bund und Ländern, wonach von einem Bleiberecht 
diejenigen Ausländer ausgeschlossen werden sollen, die die 
Behörden getäuscht haben. „Bloße Schlamperei ist noch kei-
ne Täuschung.“ Wer sich wirklich an alle Auflagen der Aus-
länderbehörde halte, wäre häufig nicht mehr in Deutschland. 
Verzögerungen des Verwaltungsverfahrens seien vielfach vor-
gekommen. „Sie sind unter den gegebenen Umständen nach-

Bleiberecht / 1300 Anträge eingegangen. Hoffen auf die 
Härtefallprüfer - Ministerium widerspricht nur selten

Tatjana Bojic

vollziehbar“, sagte Wais mit Blick auf schwere Schicksale vie-
ler Ausländer. Deutschland sei auf Zuwanderung angewiesen. 
„Wir sollten diejenigen behalten, die schon da und integriert 
sind.“ Mit dieser Einsicht sei die Härtefallkommission bereits 
auf dem Weg, den der Bundesgesetzgeber bei der anstehenden 
Novellierung des Aufenthaltsgesetzes erst noch beschreiten 
muss, betonte Wais. Wegen der Neuregelungen seien der Här-
tefallkommission derzeit die Hände gebunden. „Wir tagen bis 
Ende Februar nicht, um den Ausländerbehörden Gelegenheit 
zu geben, alle Fälle nach den neuen Regeln des Bleiberechts 
zu prüfen.“ Vor einer Entscheidung der Härtefallkommission 
müssen die Ausländerbehörden zunächst umfangreiche Be-
richte vorlegen. Die meisten Antragsteller gehen nach Wais 
Angaben verantwortlich mit ihrem Anliegen vor der Mitte 
2005 gegründete Härtefallkommission um. Es gebe nur weni-
ge schwarze Schafe. „Am Anfang wurden bei fast jedem Fall 
gravierende gesundheitliche Umstände vorgetragen. Wir ha-
ben klar gemacht, dass uns das die Entscheidung erschwert“, 
sagte Wais. Denn für Beurteilung einer lebensbedrohlichen 
Erkrankung, die im Herkunftsland nicht behandelt werden 
kann, sei das Bundesamt für Migration zuständig. 879 Men-
schen erfolgreich Von Januar bis Ende November seien knapp 
1300 Anträge eingegangen, sagte Wais. Davon habe sich die 
Kommission in 25 Sitzungen mit 721 Anträgen befasst und 
darunter in 288 Fällen, die 1002 Menschen betrafen, ein Auf-
enthaltsrecht empfohlen. „Das Innenministerium hat davon 
in 255 Fällen, die 879 Menschen betrafen, unserem Ersuchen 
entsprochen.“ Damit sei der Innenminister in annähernd 90 
Prozent der Fälle der Kommission gefolgt. „Wenn man dies 
alles zusammen nimmt, haben 35 Prozent der zulässigen An-
träge in der Härtefallkommission Erfolg.“ Das Land liege im 
direkten Vergleich etwa mit Nordrhein-Westfalen sehr gut.

dpa-meldung der Südwestpresse, 28.12.06

Hintergrund: Abschiebung bei einem Nein
Seit Anfang des Jahres 2005 gilt ein neues Zuwanderungsgesetz. 
Wenn das Aufenthaltsrecht verweigert wird, kann die Härtefallkommission die Einzelfälle überprüfen.

STUTTGART. Ausländer aus Nicht-EU-Länder dürfen sich nur in Deutschland niederlassen, wenn es für ihre Arbeitsstelle 
weder deutsche noch EU-Arbeitnehmer gibt. Um die Eingliederung zu verbessern, gibt es Pflichtsprach- und Integrationskurse. 
Eine EU-Richtlinie regelt auch die „humanitäre Zuwanderung“ neu: Künftig können nicht nur aus religiösen, ethnischen und 
politischen Gründen Verfolgte auf den Flüchtlingsstatus und damit ein Bleiberecht hoffen, sondern auch die Opfer nichtstaat-
licher und geschlechtsspezifischer Verfolgung. Ausländer, die keine Aufenthaltsgenehmigung erhalten, können in ihr Heimat-
land abgeschoben werden. Dagegen kann geklagt werden. Betroffene können auch eine Petition an den Landtag richten. Wenn 
eine rechtskräftige Ausreisepflicht vorliegt, haben sie in einigen Bundesländern noch die Möglichkeit, eine Härtefallkommis-
sion anzurufen. Aus humanitären Gründen kann das Gremium empfehlen, eine Ausnahme vom Gesetz zu machen. Im Süd-
westen setzt sich die 2005 gegründete Kommission aus Vertretern von Kirchen, kommunalen Landesverbänden, Firmen sowie 
unabhängigen Persönlichkeiten zusammen. Das neunköpfige Gremium kann mit Zweidrittelmehrheit ein Härtefallersuchen an 
das Innenministerium beschließen. Das Ministerium muss der Empfehlung dann aber nicht folgen. Unter den Antragstellern 
waren viele Menschen aus Serbien-Montenegro (58 Prozent der Antragssteller), aus der Türkei (sechs Prozent) und Bosnien-
Herzegowina (vier Prozent). Es sei schon erstaunlich, dass von Bürgern eines Landes, das in die EU will, vergleichsweise viele 
Anträge einlaufen, sagte der Kommissionsvorsitzende Edgar Wais.    LSW, Südwestpresse, 28.12.06
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„Rückkehr in Sicherheit und Würde“?
Zur Berichterstattung aufgrund der Pressemitteilung 
des Flüchtlingsrates Baden-Württemberg 11.12.2006

Flüchtlingsrat
Protest gegen Abschiebung
Der Landesflüchtlingsrat hat gestern in Stuttgart gegen die 
für heute geplante Abschiebung einer Pforzheimer Ashkali-
Familie ins Kosovo protestiert und alle beteiligten Behörden 
aufgefordert, „inhumane Vollzugspraktiken umgehend zu be-
enden“. Die Familie lebe seit 15 Jahren in Pforzheim, beide 
Kinder seien hier geboren. Der Familie werde vorgeworfen, 
dass sie bereits einmal abgeschoben wurde und widerrechtlich 
zurückgekommen sei, teilte der Flüchtlingsrat weiter mit. Das 
Ehepaar sei schwer krank. Die Familie habe im Kosovo keine 
Chance, ihre Existenz zu sichern, zumal Kosovo-Albaner den 
Ashkali feindlich gegenüber stünden. Eine Abschiebung sei 
„absolut unverantwortlich und durch nichts zu rechtfertigen“, 
mahnte Angelika von Loeper, Vorsitzende des Flüchtlingsrats 
Baden-Württemberg. Der Rat fordere Abschiebeschutz und 
die Einhaltung von Bedingungen für eine den Flüchtlingen 
aus dem ehemaligen Jugoslawien zugesagte „Rückkehr in Si-
cherheit und Würde“. Der Flüchtlingsrat klagt darüber, dass in 
Baden-Württemberg innerhalb der vergangenen drei Jahre die 
Behörden „vor keiner Unmenschlichkeit zurückschreckten, 
um Flüchtlinge loszuwerden“. Auch die Landesärztekammer 
habe kürzlich den Umgang der Behörden mit kranken und 
traumatisierten Flüchtlingen und die Missachtung ärztlicher 
Gutachten scharf kritisiert

Südwestpresse, 12. Dezember 2006

Fahndung nach Familie
Regierungspräsidium: Jeder zweite von Abschiebung Be-
drohte taucht unter

PFORZHEIM/KARLSRUHE. Die Ashkali-Familie, die von 
Pforzheim aus in ihre Heimat Kosovo abgeschoben werden 
sollte, ist nach ihrem Abtauchen zur Fahndung ausgeschrieben 
worden. Die Polizei suchte in drei Wohnungen vergeblich.

Eutinger Straße, Belfortstraße in der Weststadt, Hügelstraße 
in Brötzingen – drei Einsatzorte, eine Uhrzeit, ein Ziel: Die 
Polizei sollte auf Anordnung des Regierungspräsidiums (RP) 
Karlsruhe eine Ashkali-Familie dingfest machen und der in 
Rastatt sitzenden Abschiebegruppe überantworten. Dann soll-
ten Vater, Mutter und die 13 und 14 Jahre alten Kinder mit 
dem nächsten Flugzeug dorthin zurückgeflogen werden, wo-
her sie auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg geflohen waren: in 
die Provinz Kosovo.
So weit die Theorie. Doch als die Polizeibeamten am Dienstag 
um 3.15 Uhr an den möglichen Anlaufadresse der abgewiese-
nen Asylbewerber eintraf, trafen sie die Familie nicht mehr 
an. Einen Tag vorher war sie untergetaucht, Aufenthaltsort 
unbekannt (die PZ berichtete). In Eutingen wurde die Polizei 
bereits erwartet – von einem nicht unmittelbar von Abschie-
bung bedrohten Bekannten der Familie. Die Rastatter Ab-
schiebungsgruppe sei unmittelbar darauf verständigt worden, 
so Polizeisprecher Wolfgang Schick gegenüber der PZ.

Daten im Computer
Wie für diesen Fall angekündigt, schrieb das Regierungsprä-
sidium den Vater als Familienoberhaupt zur Fahndung aus. 
„Für uns ist das nichts Neues“, sagt RP-Sprecher Konrad 
Weber. Bei jeder zweiten drohenden Abschiebung  tauchten 
die Betroffenen unter. Die Fahndungs-Daten werden in den 
Computer eingegeben. Bei jeder Verkehrs- oder Personen-
kontrolle kann die Polizei einen Datenabgleich vornehmen. 
Um die Asylbewerber in Abschiebehaft zu bekommen, bedarf 
es allerdings des Beschlusses eines Haftrichters in dem Amts-
gerichtsbezirk, in dem die Personen aufgegriffen wurden.
Anfang der Woche hatte der Flüchtlingsrat gegen die geplante 
erneute Ausweisung der in Pforzheim lebenden Familie pro-
testiert. Bereits im vergangenen Jahr waren Vater, Mutter und 
Kinder ausgewiesen worden – doch nach einem Monat wie-
der in Pforzheim aufgetaucht. 
Es sei unverantwortlich, die Familie in ihre vom Bürgerkrieg 
gezeichnete Heimat zurückzuschicken, wetterte Angelika von 
Loeper, Vorsitzende des Flüchtlingsrats. Die Ashkali sind eine 
ethnische Minderheit in der mehrheitlich von Albanern be-
wohnten Provinz Kosovo.

Pforzheimer Zeitung, 14.12.2006

Nicht immer erzielen wir mit unserer Öffentlichkeitsarbeit 
das gewünschte Ergebnis. Häufig ist es heikel und schwierig, 
die Kompliziertheit der Thematik und des Einzelfalles in der 
Öffentlichkeit verständlich zu machen. 
Leider verkehren mitunter Medien den öffentlichen Appell 
auch in das Gegenteil. So geschehen in der Pforzheimer 
Zeitung, die die Pressemitteilung des Flüchtlingsrates (sie-
he Rundbrief Winter 2006/2007 oder website) offensichtlich 
zum Anlass nahm, sich intensiv mit dem Regierungspräsidi-
um Karlsruhe und der Ausländerbehörde der Stadt Pforzheim 
ins Benehmen zu setzen. Der Tenor des Artikels „Fahndung 
nach Familie“ lässt deutlich erkennen, welche Haltung hier 
in die Öffentlichkeit getragen werden soll. Die Ausführungen 
des Flüchtlingsrates werden allenfalls in abwertender Weise 
wiedergegeben. Eine Nachfrage beim Flüchtlingsrat hat sich 
der Autor des Artikels erspart. 
Wie unterschiedlich die Presse berichtet zeigt der unten ab-
gedruckte Artikel in der Südwestpresse. Im Gegensatz zur 
Pforzheimer Lokalpresse werden hier die Hintergründe des 
Schicksals der in Pforzheim lebenden Ashkali-Familie deut-
lich benannt. Die Pforzheimer Zeitung dagegen hat die Fami-
lie mit ihrer Berichterstattung kriminalisiert und sich jegliche 
humanitären Aspekte erspart. Umso tragischer, da die Familie 
nach wie vor von Abschiebung bedroht ist.

Angelika von Loeper, 1. Vorsitzende
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
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Am 5.10.2006 früh morgens wurde Zejnep mit ihren Kindern 
von der Polizei aus Ihrer Wohnung geholt und in Gewahrsam 
genommen. Die Abschiebung nach Prizren, Kosovo, erfolgte 
noch am selben Tag.
Das  war der 3. Abschiebeversuch! Die unter dem posttrauma-
tischen Belastungssyndrom leidende Frau brach vollkommen 
zusammen.

Wie konnte es so weit kommen? Im Verlaufe des Kosovo-
Krieges 1999 musste Zejnep ihre Heimat verlassen. Ihr Vater 
und ihr Großvater wurden umgebracht, sie selbst wurde Opfer 
von Menschenrechtsverletzungen. 
Sie kam 1999 nach Deutschland und erhielt zunächst, wie 
fast alle Flüchtlinge aus dem Kosovo eine Duldung. 2001 
beantragte Zejnep in Deutschland Asyl. das Verfahren endete 
mit einer Ablehung. 2003 kam ihre Tochter zur Welt. In hoch 
schwangerem Zustand wurde Zejnep plötzlich bewusstlos und 
musste als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zu 
diesem Zeitpunkt brachen die Erlebnisse während der Flucht 
plötzlich wieder durch. Verschiedene Gutachten u. a. des Uni-
versitätsklinikums Heidelberg blieben im Verfahren ohne den 
für Zejneps Gesundung dringend nötigen Flüchtlingsschutz.
 
Der erste Abschiebeversuch konnte durch Eilantrag verhin-
dert werden, weil ein Folgeantrag vorlag, über den noch nicht 
entschieden worden war. Allerdings war die Familie auch da-
mals schon bis zum Flughafen gebracht worden. 
Zejnep ist traumatisiert. Sie erlebte durch diesen Eingriff ei-
nen schweren Rückschlag. Auch der damals 4 jährige Sohn 
hat einen schweren psychischen Schock erlitten und zittert 
jedes Mal beim Anblick einer uniformierten Person.
Vom zweiten Abschiebeversuch hat die Familie nichts ge-

Hoffnungslos! – 
Besuch einer 
Abgeschobenen

Von Udo Dreutler
merkt. Er scheiterte an der Ablehnung der UMNIK, der die 
Atteste des behandelnden Arztes und des psychosozialen Zen-
trums der Universität Heidelberg vorlagen.
Seither versuchten verschiedene unterstützende Personen, 
eine Therapie für Zejnep durchzusetzen. Erst kurz vor der er-
folgten Abschiebung wurde die Therapie bewilligt und konnte 
bereits in ersten Sitzungen begonnen werden. 

Nach der jetzt im Oktober 2006 erfolgten Abschiebung un-
terrichtete Frau Zejnep ihre deutschen Betreuer in einem tele-
fonischen Hilferuf und erschütternden E-Mails über die Um-
stände der Abschiebung und die Situation der ersten Stunden 
nach ihrer Ankunft im Kosovo. Sie war völlig aufgelöst und 
dachte nur noch daran, ihr Leben zu beenden.

Die Betreuer wandten sich an den Flüchtlingsrat Baden- 
Württemberg und baten um Hilfe für Zejnep. Als Sprecher 
der Region Nordbaden erhielt ich den Notruf.
Nach ihrer Abschiebung war Zejnep zunächst umhergeirrt, da 
sie ja keine Bleibe im Kosovo hatte. Niemand hatte sich nach 
der Ankunft in Pristina um die Alleinerziehende Mutter mit 
ihren beiden 3 und 7 Jahre alten Kinder gekümmert.
Lediglich auf die Psychiatrie war sie verwiesen worden. Dort 
konnten ihre Kinder aber nicht aufgenommen werden also war 
dies keine Möglichkeit. Den Weg in ihr Heimatdorf versperrt 
der Kodex. Eine Frau mit unehelichen Kindern ist ehrlos und 
eine Schande für die Familie. Sie wird nicht aufgenommen, 
sondern ausgestoßen. In Peja umherirrend, stieß sie per Zu-
fall auf Familie B. - weitläufige Verwandte, die an ihr eigenes 
Flüchtlingsschicksal im Kosovokrieg 1999 erinnert, bereit 
war, Zejnep und ihre Kinder vorläufig aufzunehmen.
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Nach eingehendem Studium der Akten, Rücksprache mit den 
Betreuern und dem Anwalt, schaltete ich AWO-Heimatgarten 
in Prizren ein und bat um möglichst umgehende Kontaktauf-
nahme mit der Betroffenen. 
Fast drei Wochen bereits lebte sie unter schwer vorstellbaren 
Bedingungen bei einer Familie mit 7 Kindern. Insgesamt 12 
Personen leben nun in einem Haus von nur 35 m2 Wohnfläche. 
Der Besuch von AWO Heimatgarten bestätigte die traurige 
Wahrheit über den Zustand von Zejnep und ihren Kindern.
So beschloss ich, direkt ins Kosovo zu fahren und Zejnep zu 
besuchen. Hierbei wurde ich von Frau Blickwede und einem 
weiteren Mitarbeiter der AWO, Projekt Heimatgarten in Pris-
ren, begleitet. Wir waren angemeldet und erlebten Zejnep im 
Gegensatz zum ersten Besuch von Frau Blickwede zunächst 
relativ aufgeräumt.  
Zunächst hatte ich erklärt, dass wir zwar versuchen werden, 
ein Gesuch an den Ministerpräsidenten von Baden-Württem-
berg zu richten. Grundlage des Gesuchs sollen die juristischen 
Fakten und eine Beschreibung der aktuellen Lage, sowie die 
Gutachten des Arztes in Peja, Herrn Dr. Rama sein. Allerdings 
musste ich klar machen, dass dieser Weg nur ganz geringe 
Aussicht auf Erfolg haben wird. Für Zejnep und Familie B. 
heißt das, sie müssen sich darauf einstellen, dass sie längere 
Zeit zusammen leben werden. Das ist schwer, denn Familie B. 
lebt mit  ihren 7 Kindern von 75,00 € Sozialhilfe/Monat.

Mit aller Vorsicht wurde gefragt, ob Zejnep sich vorstellen 
kann, den Winter - oder sogar einen längeren Zeitraum - hier 
bei Familie B. zu verbringen.

Dieser Versuch lief aber ins Leere. Zejnep hatte keinerlei Fä-
higkeiten, sich irgendeine Zukunft vorzustellen. Für sie ist 
alles, was über den Augenblick hinausgeht, schwarz und be-
drohlich. Mit anderen Worten, sie kann sich weder vorstellen 
in der Gastfamilie zu verbleiben, noch kann sie eine Alterna-
tive beschreiben. 
Während dieser Fragen hat sie ständig geweint und ge-
schluchzt. Wir mussten das gespräch mit Zejnep abbrechen. 
Die zweite Ebene betraf Familie B. Herr B. bestätigt, dass 
er zu seiner Entscheidung stehen werde, Zejnep und ihre Kin-
der aufzunehmen, so lange er es wirtschaftlich einigermaßen 
verkraften kann. Seine Frau stimmt dem zu. 
Danach haben wir geprüft, ob es möglich erscheint, am Haus  
von Familie B. ein Zimmer anzubauen, damit die beiden Fa-
milien wieder zu normalen Verhältnissen zurückfinden kön-
nen. Nach dem konservativen Kanon, der auf dem Dorf noch 
immer Gültigkeit hat, schläft Herr B. als Hausherr, solange 
Gäste im Haus sind, alleine im Wohnzimmer, während alle 
anderen Personen, also die Familienglieder und „die Gäste“, 
insgesamt 11 Personen, im verbleibenden, kleineren zweiten 
Zimmer schlafen. Dass dies nicht lange gut gehen kann, ist 
offensichtlich. Das ganze Wohnhaus ist ja nur 35 qm groß. 
Es umfasst 2 Zimmer und eine kleine Nasszelle, die auch als 
Waschküche genutzt wird. Der Seitenbau dient als Scheune 
und Stall für die 3 Kühe von Familie B.

Der Anbau eines Zimmers lässt sich auf der Rückseite des 
Hauses ohne große Probleme realisieren. Auch so, dass Zej-
nep und ihre Kinder einen separaten Eingang hätten. Aller-
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«kosovo - abschiebung ins nichts»

dings müsste die Nasszelle weiterhin von allen Personen ge-
nutzt werden. 
Herr B. würde sogar anbieten, Zejnep ein kleines separates 
Haus auf einem seiner Felder zu errichten, wenn das Bauma-
terial gestellt wird. Diese Option ist nicht umsetzbar, denn 
Zejnep ist auf absehbare Zeit nicht in der Lage, irgendwo mit 
ihren Kindern alleine zu leben.
Andererseits, wird es für die Familie B. sehr schwer werden, 
wenn im Dorf bekannt wird, dass sie eine alleinstehende Frau 
mit zwei unehelichen Kindern aufgenommen hat. Eine solche 
Handlung bringt einfach Unehre und Gesichtsverlust für die 
Gastgeber. Eine Kontaktaufnahme zur Familie von Zejnep ist 
derzeit ebenfalls keine Alternative. 

Die Zukunftsfrage kann daher im Augenblick ohnedies nicht 
wirklich diskutiert werden. 
Wir haben Zejnep gebeten, zu prüfen, was sie an Kleidung für 
sich und die Kinder für den Winter benötigt, damit wir die-
se Dinge gegebenenfalls aus ihrem eingelagerten Besitz von 
Mannheim in das Kosovo senden können. Auch das scheint 
aber eine Aufgabe zu sein, die Zejnep derzeit überfordert. 
 
Letztlich haben wir versucht, gemeinsam Herrn Dr. Gani 
Rama, den behandelnden Arzt im Kosovo, zu besuchen. Er 
war nicht zu einem Gespräch bereit und verwies auf sein At-
test, das alles sagt, was gesagt werden müsse. Dieses Tele-
fonat haben wir protokolliert. Es dokumentiert die Abscheu 
des behandelnden Arztes vor der Behandlung seelisch schwer 
kranker Personen durch deutsche Behörden. Immer wieder 
hat die Gesundheitsverwaltung des Kosovo darauf hingewie-
sen, dass solche Patienten in der Provinz nicht therapiert wer-
den können.

Kritik an Abschiebung von Kranken
 
STUTTGART (kna). Die Abschiebung von psychisch 
Erkrankten aus Baden-Württemberg in ihr Herkunftsland 
hat der Flüchtlingsrat kritisiert. Immer häufiger würden 
Flüchtlinge mit so genanntem Posttraumatischen Be-
lastungssyndrom abgeschoben, betonte der Verband in 
Stuttgart. Dabei prüften die Behörden lediglich die Rei-
sefähigkeit der Betroffenen, nicht aber die mögliche The-
rapiefähigkeit im Herkunftsland. Den Hinweis der Behör-
den, die Erkrankungen könnten dort behandelt werden, 
wies der Rat zurück. Im Kosovo etwa sei dies unmöglich. 
Dem Flüchtlingsrat zufolge bleiben Symptome vielfach 
während des Aufenthalts im Asyl verborgen; sie brächen 
auf, wenn Opfer von Gewalt und Misshandlung mit Orten 
des Geschehens oder gar Tätern konfrontiert würden. Be-
reits in der Vergangenheit hatte der Verband das Vorgehen 
der Behörden kritisiert. KNA, 5.2.2007

Die ganze Geschichte wurde von mir in der Video-Dokumen-
tation „Hoffnungslos!“ auf einer DVD mit 20 Minuten Lauf-
zeit zusammengefasst.

Udo Dreutler, Sprecherrat 
im Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
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Was mit den Menschen passiert, die von Deutschland aus in ihr 
Herkunftsland abgeschoben werden, erfährt man nur selten. 
Wie hoffnungslos das Leben einer davon betroffenen Frau ist, 
hat Udo Dreutler in seinem 20-minütigen Film festgehalten.

Man sieht eine Frau, die schluchzend vor einer kahlen Wand 
sitzt. „Das Leben ist für mich hoffnungslos“, sagt Zejnep O., 
die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und 
dringend behandelt werden müsste. Doch das ist im Kosovo 
nicht möglich. Seit knapp fünf Monaten lebt die 35-Jährige 
nun mit ihren Kindern bei einer neunköpfigen Familie, die 
sie spontan bei sich aufgenommen hat, nachdem sie am 5. 
Oktober 2006 in den frühen Morgenstunden in den Kosovo 
ausgeflogen worden war.

Zwölf Personen teilen sich nun zwei Zimmer mit insgesamt 
35 Quadratmetern. Keine Bleibe auf Dauer, doch wo soll die 
Frau hin, die Vater und Großvater 1999 im Krieg verloren hat 
und dann selbst Opfer von Menschenrechtsverletzungen wur-
de, die nicht ohne Folgen blieben: „Eine Mutter zweier une-
helicher Kinder hat hier keine Zukunftsperspektive“, berichtet 
eine Betreuerin der Awo Heimgarten im Kosovo, die Zejnep 
seit der Abschiebung regelmäßig besucht. Der Film zeigt auch 
diejenigen, die sich für ein Bleiberecht von Zejnep eingesetzt 
haben. Bei ihrem Rechtsanwalt Manfred Weidmann löst das 
Abschiebeurteil bis zum heutigen Tag Empörung aus: „Man 
hat ihr nicht geglaubt, dass die Kriegsverbrechen Ursache 
ihrer posttraumatischen Erkrankung waren, da sie im ersten 
Asylantrag aus Scham nichts von der Vergewaltigung auf dem 
Flüchtlingstreck erwähnt hat.“

Evangelische Gesellschaft zeigt Dokumentarfilm über eine in den Kosovo abgeschobene Mutter

Von Mylena Decker

«kosovo - abschiebung ins nichts»

Auch ein Gutachten des psychosozialen Zentrums der Uni 
Heidelberg, welches das Trauma bestätigt, sei nicht berück-
sichtigt worden. Für Cornelia Hermanns von Refugio bedeutet 
die Tatsache, dass sie sich zunächst an nichts mehr erinnerte, 
eine typische „gelungene Verdrängung“, die für sie notwendig 
war, um ihren Alltag überhaupt bewältigen zu können. Dies 
bestätigt auch Sigrid Godbillon vom Arbeitskreis Asyl Reut-
lingen: „Vor mir saß eine völlig verzweifelte Frau mit zwei 
kleinen Kindern, die nicht wusste, was sie tun sollte.“ Zejnep 
war in Deutschland bei der Therapeutin Elke Sagner in Be-
handlung und „auf einem guten Weg“. Der Ärztin Elisabeth 
Fries von Refugio zufolge ist sie nun dazu verurteilt, den Rest 
ihres Lebens schwer krank zu sein.

Als Dreutler Zejnep besuchte, „hatte sie noch keine Kraft, um 
über ihre Zukunft nachzudenken“. Problematisch sei auch, 
dass der Sohn kein Albanisch spreche und deshalb nicht zur 
Schule gehe. Elke Sagner und Sigrid Godbillon, die über Te-
lefon weiterhin mit Zejnep in Kontakt stehen, setzen sich für 
deren Rückkehr ein, die übrigens auch die Vorsitzende des 
Flüchtlingsrats Baden-Württemberg, Angelika von Loeper, 
fordert.

Der Film „Hoffnungslos! - Geschichte einer Abschiebung“ 
ist über den Autor unter http://www.dreutler.de zu beziehen. 
Ein Teil des Verkaufserlöses kommt Flüchtlingsprojekten im 
Kosovo zugute. 

Stuttgarter zeitung, 05.02.2007 
- aktualisiert: 05.02.2007, 06:13 Uhr

Ein Einzelschicksal, das für viele steht
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«beispielhafte aktion»

Seit 365 Tagen Mahnwache vor dem Rathaus
Bevölkerung nimmt Anteil am Schicksal von Flüchtlin-
gen

Am Donnerstag, 14. Dezember 2006, ist es soweit. Ein Jahr 
lang findet die tägliche Mahnwache gegen die Abschiebung 
von Flüchtlingen aus Rheinfelden statt – und sie geht weiter, 
jeden Tag um 18 Uhr auf dem Rathausplatz.

Zur denkwürdigen 365. Mahnwache, also am Donnerstag, 
sind die Bürger besonders eingeladen, an der Mahnwache teil-
zunehmen. „Jeder ist herzlich willkommen! Wir wollen das 
Thema bekannt machen, damit die Schicksale der einzelnen 
Flüchtlinge nicht spurlos untergehen. Wer diese Menschen 
und ihre Geschichten kennen lernt, der kann nicht schwei-
gen“, so Julia Hinderer vom Freundeskreis Asyl.
Bei der Jubiläumsmahnwache sollen verschiedene Menschen 
zu Wort kommen, so auch Fabronia Morad. Mit ihrer syri-
schen Familie fing alles vor einem Jahr an. Die in der kath. 
Pfarrei St. Josef bestens integrierte Familie, musste von heute 
auf morgen untertauchen, um einer drohenden Abschiebung 
zu entgehen. Am Tag nach ihrem Verschwinden waren es vor 
allem die Mitschüler von Schukri Morad, die auf die Straße 
gingen. Mit dem leeren Stuhl von Schukri demonstrierten sie 
gegen Verhältnisse, die Flüchtlinge bei uns in den Untergrund 
treiben. Was sie damals nicht ahnten: Damit begründeten sie 
die täglich stattfindende Mahnwache vor dem Rheinfelder 
Rathaus.
Ging es am Anfang vor allem um Familie Morad und andere 
syrische Flüchtlingsfamilien, so hat sich mittlerweile das En-
gagement der an der Mahnwache beteiligten Bürgerinnen und 
Bürger geweitet. Sie stehen dort jetzt auch für ein Bleiberecht 
von Verfolgten und ein Recht auf Integration von Flüchtlin-
gen.
Was haben die Menschen, die sich an der Mahnwache mehr 
oder weniger regelmäßig beteiligen in all den Monaten nicht 
alles erlebt: Schneetreiben in winterlicher Dunkelheit, Som-
merhitze, Regenschauer, Sturm. Egal, sie standen am Brunnen 
mit ihren Plakaten und Kerzen. Mit durchaus wechselnden 
Gefühlen angesichts eingereichter oder abgelehnter Petitio-
nen, angesichts des Kirchenasyls für Familie Morad oder an-
gesichts von Beschimpfungen und Drohungen.
Keiner hätte gedacht, dass sie die Mahnwache noch ein Jahr 
später mit einer täglichen Beteiligung von 20 Personen und 
mehr durchführen würden. Und immer wieder stoßen neue 
Menschen dazu. Das ist rekordverdächtig für Rheinfelden. 

Arbeitskreis Asyl Rheinfelden: Pressemitteilung

Selbst in größeren Städten haben Mahnwachen nicht so lan-
ge so intensiv durchgehalten. Doch die Teilnehmenden haben 
angesichts des Jahrestages gemischte Gefühle. Nochmals Ju-
lia Hinderer: „Es ist beachtlich, dass wir gemeinsam so aus-
dauernd sind. Aber es ist traurig wie nötig es immer noch ist, 
dass wir hier täglich stehen. Wir würden lieber heute als mor-
gen mit den Mahnwachen aufhören – aber die Situation der 
Flüchtlinge lässt dies nicht zu. Wir sind mitverantwortlich.“

Informationen und ein Faltblatt gibt es bei: 
Julia Hinderer, Freundeskreis Asyl, Tel: 07623/90 96 82; 
joerg_hinderer@web.de

Kurz-Info:
Mahnwache gegen Abschiebung von Flüchtlingen
Tägl. 18 Uhr Rathausplatz Rheinfelden
Kontakt: Julia Hinderer, 07623/90 96 82, 
joerg_hinderer@web.de

Spendenkonto für den Rechtshilfefonds:
Kontoinhaber: Arbeitskreis Miteinander e.V.
Konto: 661 198; BLZ 683 900 00
Volksbank Dreiländereck
Stichwort: Freundeskreis Asyl Rheinfelden

Mahnwache gegen Abschiebung 
von Flüchtlingen
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«q-u-e-r»

q - u - e - r :  so heißt das Fortbildungs- und Strukturprojekt 
des Flüchtlingsrates Baden-Württemberg. 

Quer, das bedeutet für uns nicht nur querdenken, querfragen, 
gegen den Mainstream handeln. Quer das bedeutet Quer-
schnittsaufgaben wie Vernetzung und Qualifizierung durch-
führen. Quer bedeutet aber auch an besonders wichtigen 
Brennpunkten des Asylverfahrens wachsam zu sein und quer 
bedeutet für uns auch, dass wir Flüchtlinge selbst in unsere 
Arbeit einbeziehen. Dies wollen wir dieses Jahr bei unserer 
Herbsttagung in Bad-Herrenalb mit der Evangelischen Aka-
demie Baden und der Evangelischen Akademie Bad Boll 
gemeinsam bei der Tagung „Zwischen Aufnahme und Ab-
schottung: Perspektiven für eine humanere Flüchtlingspolitik 
in Deutschland“ angehen. An dieser Tagung sollen sich mög-
lichst viele Flüchtlinge beteiligen können.

q - u - e - r : Das Fortbildungsprogramm
Die wichtigsten politischen und Beratungsfragen im Bereich 
Flüchtlingsarbeit haben wir wieder in einem Fortbildungs-
paket zusammengeschnürt. Da wir in Baden-Württemberg 
das drittgrößte Flächenland der Republik haben, können Sie 
in schon bewährter Manier die Veranstaltungen direkt in die 
Region buchen. Einfach Kontakt mit Reiner Klass in der Ge-
schäftsstelle aufnehmen. Sie organisieren vor Ort die Räum-
lichkeiten, machen Werbung für die Veranstaltung und der 
Rest wird in der Geschäftsstelle organisiert.

Verschiedene asylrechtliche Fragestellungen wie Verfahrens-
beratung, Härtefallkommission, Bleiberecht, europäisches 
Asylrecht, zu Herkunftsländern sowie zu Traumatisierung 
und anderen gesundheitlichen Aspekten gehören schon zu den 
Klassikern, die wir nach wie vor bereit halten. 
Neu hinzugekommen sind die Vorträge „Bleiberecht für Trau-
matisierte“, „Fluchtursachen in Afrika“ sowie ein Bericht über 
„Jugendliche ohne Grenzen“, einer bundesweiten Initiative, 
in der sich jugendliche Flüchtlinge zusammengeschlossen ha-
ben, um ihre Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam für 
ihre Belange an die Öffentlichkeit zu gehen.

q - u - e - r : [Themenbereich Recht]

1 Asylrecht: Bleiberechtsregelung
ReferentInnen: Verschiedene JuristInnen

Die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der 
Länder hat auf ihrer 182. Sitzung am 17. November 2006 in 

Nürnberg einen Bleiberechtsbeschluss auf der Grundlage von 
§ 23 Abs. 1 AufenthG verabschiedet, der eine Zwischenstati-
on zu einer abschließenden Lösung für die langjährig Gedul-
deten darstellen soll. Das baden-württembergische Innenmi-
nisterium hat schnell reagiert und bereits wenige Tage später 
eine Anordnung sowie Ergänzungen zu dieser Anordnung 
herausgegeben, in dem weitgehend festgelegt ist, wie der Be-
schluss umgesetzt werden soll. 
Wichtige Fragen für die Verfahrensberatung in diesem Zusam-
menhang sind: Wer fällt unter die Regelung und wer nicht? 
Welche Integrationsvoraussetzungen müssen gegeben sein? 
Fristen!! Z. B. müssen Anträge nach dieser Regelung bis zum 
18.05.2007 gestellt werden! Verhältnis Härtefallkommission 
– Bleiberechtsregelung

Die ReferentInnen:
Die Veranstaltung wird von verschiedenen JuristInnen aus 
Baden-Württemberg durchgeführt. Eine vorherige Absprache 
der Themenschwerpunkte ist selbstverständlich möglich.

2 Die Härtefallkommission
Referentin: Vera Kohlmeyer-Kaiser

Was muss/soll/kann im Antrag enthalten sein? Was führt zur 
Ablehnung der Eingabe? – Infos rund um die Härtefallkom-
mission

Im Herbst 2005 hat in Baden-Württemberg die Härtefallkom-
mission ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist in der Regel für 
Flüchtlinge die allerletzte Instanz, abseits aller gesetzlichen 
Regelungen zu einem Aufenthaltsrecht zu gelangen. Aus dem 
letzten Bericht des Innenministers geht hervor, dass dies im 
vergangenen Jahr bei etwa 20 % der erledigten Eingaben ge-
lungen ist.
Die Härtefallkommission fällt ihre Entscheidungen grund-
sätzlich nach ihrer Überzeugung und frei von ausländerrecht-
lichen Beschränkungen. Eine gute und vollständige Eingabe 
kann hierbei einen wesentlichen Beitrag für eine positive Ent-
scheidung der Kommission darstellen. Unvollständige oder 
schlecht formulierte Anträge senken dagegen die Chancen auf 
eine positive Entscheidung drastisch.
Die Referentin weist in ihrem Vortrag auf die wesentlichen 
Punkte bei der Erstellung einer Eingabe hin und erläutert, 
welche Gründe automatisch zur Ablehnung des Ersuchens 
führen können.

Die Referentin: Vera Kohlmeyer-Kaiser, langjähriges Vor-

Qualifizierung von Ehrenamtlichen und Flüchtlingen, 
Unterstützung für vorhandene Helferstrukturen, Förderung von 
Empowerment und Stärkung der 
Ressourcen von Flüchtlingen und AsylbewerberInnen in Baden-Württemberg

q - u - e - r
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standsmitglied des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg, ist 
seit über zwei Jahrzehnten als Rechtsanwältin für Flüchtlinge 
tätig und Mitglied im Rechtsberaternetz der Wohlfahrtsver-
bände und des UNHCR. Als Referentin hält sie zahlreiche 
Vorträge zu asylrelevanten und ausländerrechtlichen The-
men.

3 Asylrecht
ReferentInnen: Verschiedene JuristInnen

Nach mehrjährigem parlamentarischem Hin und Her ist am 1. 
Januar 2005 das Zuwanderungsgesetz in Kraft getreten und 
ersetzt seither das bis dahin gültige Ausländergesetz. Kern-
punkte des Gesetzes sind Arbeitsmigration, humanitäre Re-
gelungen, Integration und Sicherheitsfragen. Es enthält Vor-
schriften zu Einreise und Aufenthalt von Ausländern in das 
Bundesgebiet, zu möglichen Aufenthaltszwecken sowie zur 
Aufenthaltsbeendigung und zum Asylverfahren.
Für ehrenamtliche HelferInnen und für Flüchtlinge sind die 
Inhalte komplex, aber dennoch unentbehrlich für den Alltag 
in der gemeinsamen Arbeit. Mit den Veranstaltungen zum 
Asylrecht sollen erste Einblicke in die komplexe Gesetzge-
bung gegeben bzw. vorhandene Kenntnisse vertieft werden.

Die ReferentInnen:
Die Veranstaltung wird von verschiedenen JuristInnen aus 
Baden-Württemberg, je nach Ort und Schwerpunkt des Refe-
rats, durchgeführt. Möglich sind Einführungen für Anfänge-
rInnen, aber auch Vorträge zu spezielleren Themenbereichen 
für „Fortgeschrittene“. 

4 Europäisches Asylrecht
Referentin: Marei Pelzer

Dublin II- und Eurodac-Verordnung, Richtlinien zum Flücht-
lingsbegriff, zum ergänzenden Schutz und zu den Aufnahme-
bedingungen: Fast jeder, der im Asyl- und Flüchtlingsbereich 
tätig ist, hat inzwischen davon gehört -, aber kaum jemand 
kennt die genauen Inhalte dieser zumeist umfangreichen Pa-
piere. Dabei sind EU-Verordnungen und EU–Richtlinien (die 
der Umsetzung bedürfen) verbindliche Vorschriften, die in-
zwischen auch weite Teile der deutschen Gesetzgebung maß-
geblich mitbestimmen. Der Europäische Gerichtshof wacht 
über ihre richtige Auslegung und entscheidet in Zweifelsfäl-
len.
Die Referentin gibt einen einführenden Überblick über für 
den Asyl- und Flüchtlingsbereich relevante europäische Insti-
tutionen und erläutert die wichtigsten Inhalte der für die Asyl-
arbeit bedeutsamen Richtlinien und Verordnungen sowie über 
bestehende Rechtsschutzmöglichkeiten.

Die Referentin: Marei Pelzer, rechtspolitische Referentin von 
Pro Asyl seit März 2002, Studium der Rechtswissenschaften 
mit dem Schwerpunkt Europarecht.

Für diese Veranstaltung ist eine frühzeitige Terminvereinba-
rung notwendig!

q - u - e - r : [Themenbereich Gesundheit]

5 Hilfen für traumatisierte Flüchtlinge
Referent: Dr. Thomas Soeder

Je nach Statistik haben ca. 10 bis 50 % der in der westlichen 
Welt Asylsuchenden Erfahrungen mit massiver Gewalt ge-
macht, was sie dann zur  Flucht bewegte. Unabhängig davon, 
welche Statistik als Grundlage genommen wird, leiden vie-
le der bei uns angekommenen Flüchtlinge an Beschwerden, 
die auf traumatische Erlebnisse in ihren Heimatländern oder 
während der Flucht zurückzuführen sind. Die daraus häufig 
resultierenden seelischen Erkrankungen können zu einer Zer-
störung der kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten 
der Betroffenen führen.
Es ist eine wichtige Aufgabe ehrenamtlicher Flüchtlingshelfe-
rInnen wahrzunehmen, ob Menschen, die sie betreuen, mögli-
cherweise auch an einer „posttraumatischen“, d. h. gewaltbe-
dingten Erkrankung leiden. 
Der Vortrag will dazu beitragen, dass Hinweise auf eine evtl. 
vorliegende Traumatisierung erkannt und verstanden werden, 
damit für die Betroffenen möglichst frühzeitig eine Diagnos-
tik eingeleitet wird, um so eine spätere Behandlung zu ermög-
lichen. 

Der Referent: Dr. med. Thomas Soeder ist Facharzt für psy-
chotherapeutische Medizin, Psychoanalytiker, Vorstandsmit-
glied von Refugio Stuttgart und Mitbegründer der Trauma-
Ambulanz an der Stuttgarter Akademie für Tiefenpsychologie 
und Psychoanalyse.

Für diese Veranstaltung ist eine frühzeitige Terminvereinba-
rung notwendig!

6 Bleiberecht für Traumatisierte
Referent: Ernst-Ludwig Iskenius

Warum Flüchtlinge mit einer posttraumatischen Belastungs-
störung ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht benötigen

Menschen mit einer traumareaktiven psychischen Störung, 
insbesondere einer solchen, die im Kontext von Folter, Krieg 
und ethnischen Säuberungen entstanden ist, sind anders zu 
behandeln als Menschen mit anderen Krankheiten. Traumati-
sierung betrifft den Zusammenbruch von Selbstvertrauen und 
Weltvertrauen, bei ethnischer Verfolgung  die Erfahrung von 
Hass und  Schutzlosigkeit. 
Dem Schutzbedürfnis der Flüchtlinge muss Rechnung ge-
tragen werden, damit TherapeutInnen einerseits mit einer 
sicheren Perspektive arbeiten können und andererseits eine 
Retraumatisierung der Betroffenen verhindert werden kann. 
Sicherheit und Stabilität in den äußeren Rahmenbedingungen 
sind die notwendigen Vorraussetzungen einer erfolgreichen 
Rehabilitation traumatischer Erfahrungen. 

Der Referent geht ausführlich auf das Konzept einer sequen-
tiellen Traumatisierung ein und begründet an Hand von ver-
schiedenen Beispielen aus der klinischen Praxis das Trauma 
im Exil als weitere Sequenz im Prozess der traumatisierenden 
Gesamtschädigung. 
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Der Referent: Ernst-Ludwig Iskenius, ursprünglich Kinder-
arzt, koordiniert seit fast neun Jahren die Arbeit von Refugio, 
einer Kontaktstelle für traumatisierte Flüchtlinge, in Villin-
gen-Schwenningen. Davor Tätigkeiten in den Kriegsgebieten 
von Bos¬nien und Kosovo. In der ehrenamtlichen Flüchtlings-
arbeit ist er seit vielen Jahren im Schwarzwald engagiert.

7 Macht Migration krank? 
Referentinnen: Yvonne Adam/Magdalena Stülb 

Zum Gesundheitserleben von Menschen aus verschiedenen 
Kulturen

Die Referentinnen geben einen Überblick über weltweit un-
terschiedliche Vorstellungen von Gesundheit und Krankheits-
ursachen. Ebenso vielfältig wie die Erklärungen für Krank-
heiten -  von naturwissenschaftlich bis spirituell - sind auch 
die Erwartungen an Heilmittel und -methoden. Auf dieser 
Grundlage wird der Frage nachgegangen, welche Gesund-
heits- und Krankheitskonzepte Menschen mit Migrationshin-
tergrund mitbringen und welchen Anforderungen sie sich im 
deutschen Gesundheitssystem gegenüber sehen. Dies mündet 
in eine Diskussion über Faktoren, die Menschen gesund er-
halten oder krank machen.

Die Referentinnen: Magdalena Stülb, Ethnologin (M.A.), 
Krankenschwester, Dozentin der Arbeitsgruppe AMIKO in 
Freiburg.
Yvonne Adam, Ethnologin (M.A.), Dozentin der Arbeitsgrup-
pe AMIKO; 1988 bis 1992 Studium der Medizin in Freiburg. 
Ab 1992 Studium der Ethnologie, Sprachwissenschaft und 
Volkskunde, ebenfalls in Freiburg. 
Seit 2000 Durchführung von Schulungen und Trainings zur 
Interkulturellen Kompetenz für Berufstätige im Gesundheits-
wesen, insbesondere für Pflegekräfte, Hebammen und Sozial-
arbeiterInnen. 

q - u - e - r : [Themenbereich Familie & Migration]

8 Familien in der Migration
Referentinnen: Yvonne Adam/Magdalena Stülb

Die Lebenssituationen der Angehörigen von Migrantenfa-
milien sind sehr vielfältig. Oftmals gilt es unterschiedliche 
Vorstellungen von Geschlechterrollen und Erziehung aus dem 
Herkunftsland mit Erwartungen des Aufnahmelandes auszu-
pendeln. Die Referentinnen geben als Ethnologinnen einen 
Überblick darüber, was eine Familie ausmacht, wie gleich 
und unterschiedlich die Frauen-, Männer- und Kinderrollen 
gelebt werden und welche Herausforderungen die Migration 
an Familien stellt. Ziel ist es, für die Bedeutung der Familie 
in der Migration zu sensibilisieren und die unterschiedlichen 
Perspektiven von Eltern und Kindern zu beleuchten.

Die Referentinnen: siehe Veranstaltung Nr. 7

q - u - e - r : [Themenbereich Herkunftsländer]

9 Zur Situation der Roma und Ashkali im Kosovo
Referent: Nicolaus von Holtey

Zu den Minderheiten aus dem Kosovo gehören unter anderem 
Roma und Ashkali, die seit 1999 von nationalistischen Kräf-
ten unter den Albanern vertrieben werden und bei uns Schutz 
suchen. Ein dau¬erhaftes Aufenthaltsrecht ist für sie bis heute 
nicht vorgesehen, obwohl die Familien zum großen Teil be-
reits vor vielen Jahren nach Deutschland geflohen sind. Der 
Druck von Seiten der deutschen Aus¬länderbehörden, in den 
Kosovo zurückzukehren, wird immer größer. Was Roma und 
Ashkali dort zu erwarten haben, die Problematik einer „frei-
willigen Rückkehr“ sowie die Evaluierung der Rückkehrmög-
lichkeiten ist Gegenstand dieses Vortrags. Auf Rückfragen und 
Erfahrungen aus der Praxis wird ausführlich eingegangen.

Der Referent: Nicolaus von Holtey, Mitglied der internatio-
nalen katholischen Friedensbewegung pax christi und ihr Be-
auftragter für die Beratung von Roma und Ashkali, die sich 
als Flüchtlinge in Deutschland aufhalten, im Bistum Freiburg. 
Seit 13 Jahren ist er in engem Kontakt mit Roma aus dem 
ehemaligen Jugoslawien und Albanien. Seit Ende des Krieges 
1999 hat er das Kosovo in jedem Jahr bereist und dort verblie-
bene Restgemeinschaften der Roma und Ashkali besucht. 

10 Film und Diskussion: Rückkehr nach Afghanistan?
Referent: Udo Dreutler

Nach dem Einmarsch der Nordallianz im Jahr 2001 ist es 
schnell ruhig geworden in dem durch zahlreiche Kriege ver-
wüsteten Land. Auch die Rückführungspolitik der Bundesre-
publik soll uns glauben machen, in Afghanistan herrsche Nor-
malität. Aber noch immer sterben jeden Tag Menschen durch 
Minen, Selbstmordattentäter oder Hinterhalte. Das Auswärti-
ge Amt warnt vor einem hohen Sicherheitsrisiko für Reisen in 
und nach Afghanistan. Nach wie vor stuft UNHCR Teile des 
Landes als Kriegsgebiet ein.
In der Bundesrepublik leben derzeit ca. 16.000 ausreisepflich-
tige Flüchtlinge aus Afghanistan. Hinzu kommen diejenigen, 
deren Anerkennung widerrufen und deren Aufenthaltsgeneh-
migung nicht verlängert wurde.
Der einstündige Film, der während einer Afghanistanreise des 
Referenten im Herbst 2005 entstanden ist, vermittelt Einbli-
cke in die medizinische Versorgung sowie in die Arbeits- und 
Wohnungsproblematik. Er diskutiert Fragen der schulischen 
und gesellschaftlichen Wiedereingliederung von Mädchen 
und Frauen. Es stellt sich die Frage, ob eine Rückkehr nach 
Afghanistan unter den derzeitigen Umständen möglich und 
zumutbar ist.

Der Referent: Udo Dreutler hat mehrfach schon Problem-
punkte im Kosovo filmisch verarbeitet. Aus Anlass des mas-
siven Rückführungsdrucks auf afghanische Flüchtlinge hat er 
im Herbst 2005 Afghanistan besucht und Fakten in seinem 
einstündigen Film aufgezeichnet.
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11 Film und Diskussion: Hoffnungslos – Geschichte 
einer Abschiebung. Referent: Udo Dreutler

1998/99 herrschte Krieg im Kosovo. Serbische Milizen terro-
risierten die Zivilbevölkerung, verschleppten die Männer  und 
männlichen Jugendlichen oder brachten sie um. Die Häuser 
fackelten sie ab. Auch Zejnep verlor Vater und Großvater, 
musste fliehen und wurde Opfer von Menschenrechtsverbre-
chen
Am 5.10.2006 wurden Zejnep und ihre beiden in Deutschland 
geborenen Kinder in das Kosovo abgeschoben. Der Abschie-
bung waren zwei erfolglose Abschiebe-Versuche vorausge-
gangen
Zejnep ist allein erziehende Mutter. Sie ist traumatisiert. Die 
Gutachten des Arztes und des psychosozialen Zentrums der 
Universität Heidelberg werden bei der Abschiebe-Entschei-
dung nicht berücksichtigt.
Im Kosovo hat Zejnep als Mutter zweier unehelicher Kinder 
keine Zukunftsperspektive. Sie ist wie gelähmt ? hoffnungs-
los. Als Ausweg sieht sie nur den Suizid.
Zejneps Schicksal ist kein Einzelfall. Der Umgang mit ausrei-
sepflichtigen Traumatisierten ist so rigide, dass eine Gruppe 
von Bundestagsabgeordneten und die Fraktion DIE LINKE 
im November 2006 in einer Kleinen Anfrage Auskunft über 
den rechtlichen und behördlichen Umgang mit traumatisier-
ten Flüchtlingen in Deutschland von der Bundesregierung 
forderten.
Auch die Landesärztekammer Baden-Württemberg kritisiert 
das verschärfte Vorgehen der Behörden gegen Traumatisier-
te.
„Ein ärztlich nachgewiesenes Psychotrauma muss zu jedem 
Zeitpunkt des aufenthaltsrechtlichen Verfahrens ernst genom-
men werden - auch behördlicherseits“, so Dr. Gisela Dahl, 
Menschenrechtsbeauftragte der Landesärztekammer.
Der Filmautor, hat mit der Betreuerin von Zejnep, Frau God-
billon, und dem Anwalt hier in Deutschland gesprochen. Er 
hat die Abgeschobene im Kosovo besucht.

Der Referent: siehe Veranstaltung Nr. 10

12 Flüchtlinge fallen nicht vom Himmel
Aus welchen Gründen verlassen Menschen ihre Hei-
mat? Referent: Mauricio Salazar

Mit 191 Millionen Menschen leben heute weltweit mehr Men-
schen außerhalb ihres Heimatlandes als jemals zuvor. 12,7 
Millionen davon waren im vergangenen Jahr auf der Flucht, 
wie der Bevölkerungsfonds der UN (UNFPA) in seinem 2006 
erschienenen Weltbevölkerungsbericht schreibt. Aus wirt-
schaftlicher Sicht hätten Migranten im Jahr 2005 232 Milliar-
den US-Dollar in ihre Heimatländer überwiesen. Davon seien 
167 Milliarden US-Dollar in Entwicklungsländer geflossen. 
Deutschland ist nach den USA (38,4 Millionen Migranten) 
und Russland (12,1 Millionen) mit rund 10,1 Millionen Mi-
granten das drittwichtigste Aufnehmerland für MigrantInnen 
aus aller Welt. 
Der Referent erläutert in seinem Vortrag aus entwicklungspo-
litischer Perspektive, welche Gründe Menschen dazu zwin-
gen, ihre Heimat zu verlassen und gibt einen allgemeinen 
Überblick über die Situation in den Ländern Afrikas, Asiens 

und Lateinamerikas unter entwicklungspolitischen Aspekten.

Der Referent:
Mauricio Salazar, in Mexiko geboren. Studium der Politik-
wissenschaft und Erziehungswissenschaft in Deutschland 
(Heidelberg).
Arbeitsschwerpunkte: Migration, zivile Konfliktbearbeitung, 
Good Governance und nachhaltige Entwicklung, Bildung von 
Alumini-Netzwerken.
Tagungsleitung zu unterschiedlichen Themen wie Fluchtur-
sachen, Migration, Leben und Arbeiten in unterschiedlichen 
Kulturen, EU-Projekt URBAL zu Mobilität
Die Tagungen wurden für die Friedrich-Ebert-Stiftung, Hein-
rich-Böll-Stiftung, STUBE und andere Organisationen durch-
geführt.
Einzelne Vorträge zu verschiedenen Entwicklungsfragen, 
zur aktuellen Entwicklung in Lateinamerika, zu Korruption, 
Menschenrechte.

13 Film und Diskussion: Campamento Benyounes
Über die Vorgänge im Flüchtlingslager an der Gren-
ze zu Ceuta in Marokko

Campamento Benyounes dokumentiert die Situation von Mi-
grantInnen, die in den Wäldern von Benyounes, Marokko, 
campieren und versuchen, die Grenze nach Ceuta, Spanien, 
zu überwinden.
Die Informationen wurden mit Hilfe der Gemeinschaften in 
den Wäldern von Benyounes im Zeitraum Februar bis Juni 
2005 zusammengetragen.
DVD, 26 min., mit deutschen Untertiteln.

Der Film wird zu Vorführzwecken an Interessierte verliehen. 
Für die Diskussion ist auf Wunsch ein Vorstandsmitglied des 
Flüchtlingsrats Baden-Württemberg anwesend.

Für die Filmvorführung wird ein DVD-Player sowie ein Be-
amer benötigt.

q - u - e - r : [Themenbereich Flucht-/ Migrations-
politik]

14 Integration und Integrationspolitik 
Referent: Heiko Kauffmann

Integration und Integrationspolitik - zwischen Anspruch und 
Realität am Beispiel der Flüchtlingskinder und Kinder ohne 
deutschen Pass
„Integration“ und „Kinderfreundlichkeit“ stehen auf der 
politischen Agenda ganz oben und sind auch erklärte Po-
litikziele der Großen Koalition. Am Beispiel der Flücht-
lingskinder und Kinder ohne deutschen Pass soll die Inte-
grationspolitik der gegenwärtigen und der vorangegangenen 
Regie¬rungskoalitionen kritisch überprüft und hinterfragt, 
Leitziele für eine gelingende Integration sollen formuliert 
werden. 
Der Referent geht in seinem Vortrag auf die Angst, die Flücht-
lingskinder vor dem Staat haben, ein und zeigt auf, wo die 
deutsche Politik dem UN-Recht zuwiderläuft oder gar die 

«q-u-e-r»



42
Rundbrief Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 01/ 2007

Elementare Mängel bei Anhörung und Entscheidung

Die „Untersuchung zur Entscheidungs-
praxis des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge in Fällen eritreischer 
Asylantragsteller“ findet sich auf der 
Homepage von PRO ASYL

Desintegration von Flüchtlingen fördert. Er erläutert das 
zweifelhafte Demokratie- und Menschenrechtsverständnis 
gegenüber Flüchtlingen und dass durch ihre alltägliche Aus-
grenzung und Diskriminierung Fremdenfeindlichkeit, Rassis-
mus und Desintegration gefördert werden. Integration, so sein 
Credo, kann nur ohne Diskriminierung und ohne jede Form 
der Exklusion gelingen. Der Rechtsstaat hat ohne Ausnahme 
auch für Flüchtlinge zu gelten.

Der Referent: Heiko Kauffmann ist Pädagoge und Sozial-
wissenschaftler. Seit 1979, dem „Internationalen Jahr des 
Kindes“, beschäftigt er sich mit den Themen Kinderrechte 
und Kinderflüchtlinge sowie Flucht, Migration und Friedens-
politik in Theorie und Praxis. Von 1979 bis 1994 war er In-
landsreferent von terre des hommes. Er ist: Mitbegründer und 
langjähriger Sprecher von PRO ASYL, Vorstandsmitglied 
von PRO ASYL und Aktion Courage, Mitglied der Koordi-
nierungsgruppe der National Coalition zur Umsetzung der 
KRK, Aachener Friedenspreisträger 2001 und Mitbegründer 
der „Koalition für Leben und Frieden“ (zusammen mit Prof. 
Dr. Hans Peter Dürr, Prof. Dr. Mohssen Massarrat, Frank Uhe 
von IPPNW). 

15 Zuwanderung im Schatten der Sicherheit:
Referent: Heiko Kauffmann

Zuwanderung im Schatten der Sicherheit: Flüchtlingsschutz 
zwischen Völkerrecht und  Anti-Terror-Krieg 
Interkulturelle Kompetenz gegen Fundamentalismus 

Der offene Bruch des Völkerrechts durch die Hegemonial-
macht USA in der Folge des 11. September 2001 und die von 
der Bush-Regierung verkündete Doktrin, Präventionskriege 
gegen mutmaßliche Unterstützerstaaten von Terrorakten zu 
führen, legt die Axt an die Wurzel des geltenden Völkerrechts 

– mit einschneidenden Konsequenzen auf die Innen-, Sicher-
heits- und Militärpolitik aller Staaten, so auch der Bundes-
republik Deutschland. Im Windschatten dieser Entwicklung 
erfolgt ein dramatischer Umbau des internationalen Flücht-
lings- und Menschenrechtsschutzsystems, dessen Opfer in 
erster Linie Zuwanderer, MigrantInnen und Flüchtlinge sind.

Der Referent: siehe Veranstaltung 14 

q - u - e - r : [Themenbereich Selbstorganisation von 
Flüchtlingen]

16 „Jugendliche ohne Grenzen“
Referentin: Derya Elceoglu-Stadler

„Jugendliche ohne Grenzen“ ist eine Initiative jugendlicher 
Flüchtlinge verschiedener Herkunftsländer. Allen gemeinsam 
ist, dass sie zusammen mit ihren Eltern nach Deutschland 
geflohen sind und sich jetzt hier gegen Rassismus, Auslän-
derInnenhass und drohende Abschiebung organisieren. Seit 
Juni 2005 treffen sich die Jugendlichen parallel zu Innenmi-
nisterkonferenzen (IMK). Mit Gegenkonferenzen, Demons-
trationen und mit Unterschriftenaktionen versuchen sie sich 
mit ihrer Hauptforderung nach einem Bleiberecht für sich und 
alle Flüchtlinge Gehör zu verschaffen.

Die Referentin: Derya Elceoglu-Stadler, Kurdin aus der Tür-
kei, ist mit ihrer Familie 1996 als zehnjähriges Mädchen aus 
der Türkei nach Deutschland geflüchtet. Seit 2005 ist sie bei 
den „Jugendlichen ohne Grenzen“ aktiv und versucht derzeit 
in Baden-Württemberg eine JOG-Landesgruppe aufzubauen.

«q-u-e-r»

Die Asylanhörung beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge ist das Kernstück des Asylverfahrens. Mit dem 
Interview und der daraus folgenden Entscheidung wer-
den entscheidende Weichen gestellt: Für einen Schutz in 
Deutschland oder in Richtung Abschiebung. Eine von PRO  
ASYL in Auftrag gegebene Studie hat sich jetzt mit der 
Qualität der Entscheidungspraxis des Amtes bei eritreischen 
Asylantragstellern beschäftigt. 77 Verfahren aus den letzten 
sechs Jahren standen auf dem Prüfstand der Autorin Dr. Ines 
Welge. Das Ergebnis: Die Qualität ist desolat. Es mangelt an 
Kontrolle. PRO ASYL fordert nun Konsequenzen.

Für absolut inakzeptabel hält PRO ASYL, dass in zahlrei-
chen Verfahren die Person, die die jeweiligen Asylsuchen-
den anhört und diejenige, die über den Antrag entscheidet, 
nicht identisch sind. Auf diese Weise entscheidet jemand, 
der den Asylantragsteller niemals gesehen hat, auf der Basis 
eines Protokolls, das er nicht selbst geführt hat. Glaubwür-
digkeit kann nicht allein nach Aktenlage beurteilt werden. 
Dass es dennoch geschieht – zumeist zum Nachteil der Be-
troffenen - ist skandalös.

PRO ASYL-Referent Bernd Mesovic: „Wer solch man-
gelhafte Arbeit zulässt, dem ist vorzuwerfen, dass er es 
mit dem Grund- und Menschenrecht auf Asyl nicht all-
zu ernst meint.“ PRO ASYL hat die Untersuchung dem 
Bundesamt und den Verwaltungsgerichten zur Verfü-
gung gestellt. Von der Leitung des Bundesamtes fordert 
PRO ASYL jetzt Konsequenzen, u.a. durch eine lücken-
lose Kontrolle aller Bundesamtsentscheide, bevor sie das 
Amt und seine Außenstellen verlassen. 

q - u - e - r
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«service»

PRO ASYL begrüßt die Wahl des Begriffes „freiwillige Ausreise“ zum Unwort des Jahres

Als eine Kritik nicht nur am Begriff, sondern an der zugehörigen Praxis deutscher Ausländer- und Flüchtlingspolitik be-
wertet PRO ASYL die Wahl des Begriffes „freiwillige Ausreise“ zum Unwort des Jahres. Deutsche Ausländerbehörden, 
Verwaltungsgerichte und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge halten die „freiwillige Ausreise“ in fast jeden Staat 
dieser Welt für möglich, ungeachtet der Frage, ob dort Verfolgung, Bürgerkrieg oder willkürliche Gewalt herrschen. Dies 
gilt auch für Staaten wie Afghanistan, den Irak oder Sri Lanka. Wer von der Möglichkeit der „freiwilligen Ausreise“ keinen 
Gebrauch macht, dem droht entweder die Abschiebung oder er wird mit einer „Duldung“ abgespeist.

Zur „freiwilligen Ausreise“ gebracht wird ein Teil der ausreisepflichtigen Ausländer durch die Zwangsinternierung in soge-
nannten „Ausreiseeinrichtungen“, Lagern mit haftähnlichen Lebensbedingungen. 

Die deutsche Migrations- und Flüchtlingspolitik ist eine Produktionsstätte von „Unwörtern“, in der Begriffe mit politischer 
Absicht verbogen und umgearbeitet werden. Lager wurden zu „Gemeinschaftsunterkünften“, ein Gesetz, mit dem Asylsu-
chenden ein Großteil der Sozialleistungen entzogen wurde, taufte man „Asylbewerberleistungsgesetz“. Bundesinnenminis-
ter Schäuble hat den nächsten Begriff eingeführt, der das Zeug zum „Unwort“ hat. Aus dem gescheiterten „Rotationsprin-
zip“ der deutschen Gastarbeiterpolitik der 60-er Jahre wurde die „zirkuläre Migration“ als ein EU-Modell mit Zukunft. 

gez. Bernd Mesovic, Referent, Pressemeldung vom 19.1.2007

Als Dokument deutscher Verantwortungslosigkeit bezeichnet 
PRO ASYL die jetzt veröffentlichte Asylstatistik für das Jahr 
2006. Die Statistik belegt, dass Deutschland seinen Verpflich-
tungen im internationalen Flüchtlingsschutz in keiner Weise 
mehr nachkommt. Als Zufluchtsland für Flüchtlinge scheidet 
Deutschland weitgehend aus. 

Gerade noch 21.029 Menschen haben in Deutschland im letz-
ten Jahr Asyl beantragen können. Die Zahl der Asylneuan-
tragstellungen ist im Vergleich zum Jahr 2005 um über 27 % 
zurückgegangen. Diese Zahlen, ein erneuter historischer Tief-
stand, spiegeln noch nicht die ganze Realität wider. Denn je-
der vierte Antrag wird von Amts wegen für ein neugeborenes 
Kind von Eltern gestellt, die ihrerseits Asyl in Deutschland 
beantragt haben. Die von Amts wegen als Asylantragsteller 
Geborenen haben naturgemäß eine Anerkennungschance von 
praktisch Null.

Auch bei den Anerkennungsquoten hielt Deutschland im Jahr 
des Heuchelns 2006 („Die Welt zu Gast bei Freunden“) sein 
niedriges Niveau. Ganze 251 Personen erhielten den Asyl-
status, 1.097 Personen den Flüchtlingsstatus nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention. Bei weiteren 603 Personen wurden 
Abschiebungshindernisse festgestellt. 

Das Asylverfahren und seine Ergebnisse sind politisch gesteu-
ert. Die weisungsabhängigen Entscheider des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge werden bei bestimmten Perso-
nengruppen auf Ablehnung eingeschworen. Dies betraf zum 
Beispiel im letzten Jahr Flüchtlinge aus Sri Lanka, die trotz 

der Eskalation des Konfliktes und trotz massiver politischer 
Verfolgung durch die Konfliktparteien keine Chance hatten 
und deren Asylanträge fast ausnahmslos als „offensichtlich 
unbegründet“ abgelehnt wurden. Aus Sicht von PRO ASYL 
hat das Bundesamt für Migration den Auftrag abzuarbeiten, 
Flüchtlinge in vielen Fällen systematisch um ihr Recht zu 
bringen. Mittelfristig soll damit der Weg freigemacht werden 
für die künftig ins Auge gefasste, gesteuerte „zirkuläre Mi-
gration“. Für diese wirbt Bundesinnenminister Schäuble im 
europäischen Rahmen, ohne allerdings bis jetzt hierfür eine 
deutsche Einwanderungsquote ins Gespräch zu bringen. 

Durch die Abschottung der europäischen Außengrenzen blei-
ben viele Flüchtlinge ohne Chance, überhaupt einen Antrag 
auf dem Territorium eines EU-Staates zu stellen. Auch an Re-
settlementprogrammen (Programme zur Aufnahme von aner-
kannten Flüchtlingen) aus Drittstaaten und Flüchtlingslagern 
der Herkunftsregionen beteiligte sich Deutschland im Jahr 
2006, von quantitativ unbedeutenden Ausnahmen abgesehen, 
nicht.

„Das internationale Flüchtlingsrecht lebt von der Bereit-
schaft auch der reichen Staaten, ihren Beitrag zur Lösung der 
Flüchtlingsprobleme in der Welt zu leisten. Gemessen an die-
sem Maßstab ist das, was Deutschland und die EU-Staaten 
betreiben, nichts anderes als Sabotage am Menschenrecht auf 
Asyl“, so PRO ASYL-Referent Bernd Mesovic.

Bernd Mesovic, Referent 
Pressemeldung vom 9.1.2007

Ein Dokument deutscher Verantwortungslosigkeit

PRO ASYL zur Asylstatistik 2006
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Tahar Ben Jelloun: Verlassen: Tanger 1995. 
Tanger verlassen - das ist die Obsession in den Köpfen ei-
ner ganzen Generation. Bei schönem Wetter sieht man die 
spanische Küste in nur 14 km Entfernung. Sie sitzen in den 
Cafés, trinken Tee, rauchen Haschisch und träumen sich hi-
nüber. Unter ihnen Azel, arbeitslos nach einem Jurastudium, 
ohne jede Aussicht auf einen Job. Sein Cousin Noureddine ist 
gerade mit zwanzig anderen ertrunken bei dem Versuch, in 
die „Festung Europa“ hinüberzukommen. Seine schöne klei-
ne Nachbarin Malikka stirbt vor der Erfüllung des Traums an 
Lungenentzündung. Er selbst glaubt jetzt einen sicheren Weg 
gefunden zu haben: Der spanische Galerist Miguel hat sich in 
ihn verliebt und verschafft ihm und seiner Schwester Kenza 
Visa für Spanien. Azel geht nach Barcelona. Aber die Hölle 
aus Armut, Korruption und Demütigung, die er in Marokko 
hinter sich lässt, ist nur das Spiegelbild der anderen Hölle, die 
ihn erwartet: die Einsamkeit, Prostitution und der Verlust sei-
ner Würde in der Emigration. Der große Erzähler Ben Jelloun 
gibt dem massenhaften Exodus aus Nordafrika mit diesem 
Roman ein figuren- und facettenreiches Gesicht.
Berlin Verlag 2006, 268 S., 20,50 Euro. 

Judith Gleitze, Alice Schultz: Zonen der Rechtlosigkeit 
- Eine Reise auf den Spuren der Flüchtlinge durch Süd-
italien.
Was geschieht mit den Menschen, denen es gelingt, in Italien 
das „rettende Ufer“ zu erreichen? Alice Schultz und Judith 
Gleitze, Vorstandsmitglied von PRO ASYL und Geschäfts-
führerin des Flüchtlingsrats Brandenburg haben sich auf den 
Weg gemacht, um zu recherchieren und zu dokumentieren. 
Ihr Bericht enthüllt bestürzende Verflechtungen von polizei-
licher Willkür, systematischen Menschenrechtsverletzungen 
und einer informationspolitisch organisierten Mauer des 
Schweigens.
Zu beziehen über Pro Asyl (www.proasyl.de), 46 S., 5 Euro.

„BRD und Dritte Welt“ – verschiedene Broschüren: 
1999 kündigte die rot-grüne Koalition in Berlin ein neu-
es Zuwanderungsgesetz an, das endlich mit der Realität der 
Einwanderung Frieden schließen sollte. Einwanderung soll-
te außerhalb vom Heiraten und Asylantrag geregelt werden, 
außerdem ging es erstmals um die Integration als staatliche 
Aufgabe. Ein erster Schritt war eine Neuregelung der Staats-
bürgerschaft und Erleichterungen bei der Einbürgerung im 
Jahre 2000.
Bevor das Gesetz verabschiedet wurde, kamen die Terror-
anschläge vom 11. September 2001 in New York und Was-
hington, und Stück für Stück ging es wieder vordringlich um 
die Abschottung. Nicht die Terroristen, der Islam insgesamt 
wird seitdem als Gefahr diskutiert, und putzige Fragebögen 
bei Einwanderungsbehörden sollen vorbeugen. Das Zuwan-
derungsgesetz wurde verabschiedet, aber der Einwande-

rungsparagraf 20 ersatzlos gestrichen. Der Islam wird vom 
Verfassungsschutz beobachtet, und unsere Freiheit wird am 
Hindukusch verteidigt. Bundeswehr-Soldaten sind vorwie-
gend in islamischen Ländern (Bosnien, Kosovo, Libanon, Af-
ghanistan...) stationiert.
Drei Broschüren aus unserer Reihe liefern die Informationen, 
die Sie in der aktuellen Diskussion brauchen. Da sie inhalt-
lich zusammen gehören, bieten wir sie Ihnen zum Sonderpreis 
an.

Aus der Reihe „BRD und Dritte Welt“
Band 58: Afghanistan
Band 59: Islam in Deutschland
Band 62: Zuwanderungsgesetz
Jedes Heft ist zum Preis von 2 Euro zzgl. Porto, alle drei Hefte 
zusammen 5 Euro inklusive Porto erhältlich.
Bestellbar über bestellung@gegenwind.info

Elias Bierdel: 
Ende einer Rettungsfahrt - 
Das Flüchtlingsdrama der 
Cap Anamur 
Im Sommer 2004 machte 
die Rettung von 37 afrikani-
schen Schiffbrüchigen durch 
das deutsche Hilfsschiff 
„Cap Anamur“ im Mittel-
meer kurzfristig Schlagzei-
len. Die italienischen Behör-
den verweigerten der „Cap 
Anamur“ die Einfahrt in ei-
nen sicheren Hafen. Schnell 
wurde der Fall zu einem eu-
ropäischen Politikum. Der 
damalige Bundesinnenminister Otto Schily und sein italie-
nischer Amtskollege Beppe Pisanu erklärten am Rande einer 
EU-Innenministerkonferenz in Sheffield, es gehe nun darum, 
„einen gefährlichen Präzedenzfall zu verhindern“!
Was damit gemeint war, zeigte sich wenig später. Als nach 
zehn Tagen der Blockade auf See die Lage an Bord unerträg-
lich wurde und die Geretteten damit drohten, sich ins Meer 
zu stürzen, rief der Kapitän den Notfall aus – und verlangte 
ultimativ die Genehmigung zum Einlaufen. Die Behörden si-
gnalisierten zunächst ein Einlenken – um anschließend nur 
um so härter zuzuschlagen:
Die 37 geretteten Schiffbrüchigen wurden umgehend in Ab-
schiebelager gebracht und entgegen allen geltenden Rechts-
normen buchstäblich aus dem Land geprügelt. Die Verant-
wortlichen von der „Cap Anamur“ sperrte man unter dem 
Vorwurf des Menschenschmuggels ins Gefängnis, das Schiff 
wurde als „Tatwerkzeug“ beschlagnahmt und an die Kette ge-
legt.

Literaturtipps



45
Rundbrief Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 01/ 2007

«service»

Während in Italien ein breites Bündnis aus Oppositionspartei-
en, Gewerkschaften und Kirchen gegen dieses Vorgehen de-
monstrierte, nahm die deutsche Öffentlichkeit nur Bruchstü-
cke des Geschehens wahr – und das auch noch im Zerrspiegel 
einer zum Teil hämischen und verleumderischen Medienbe-
richterstattung.
Hier wird erstmals die ganze Geschichte der „Cap Anamur“ 
erzählt – vom Umbau im Lübecker Hafen bis zur Beschlag-
nahme in Porto Empedocle auf Sizilien. Dies vor allem, um 
an tausende Flüchtlinge zu erinnern, die bisher bei ihren ver-
zweifelten Versuchen, von Afrika nach Europa zu gelangen, 
namenlos den Tod gefunden haben.
Zugleich soll es das Schicksal jener vor Augen führen, die 
ihnen noch folgen werden. Denn das große Sterben vor den 
Toren unserer Wohlstands-Festung geht weiter.
Verlag Ralf Liebe 2006, 232 S., 19,80 Euro.

Klaus Brinkbäumer: 
Der Traum vom Leben – 
eine afrikanische Odyssee
Wie verzweifelt müssen Menschen 
sein, um ihre Heimat, ihre Familien, 
ihre Kinder zu verlassen? Um sich auf 
eine Odyssee zu begeben, deren Aus-
gang ungewiss ist? Um sich, wenn sie 
tatsächlich das kalte, unwirtliche Eur-
opa erreichen, als sogenannte illegale 
Einwanderer verstecken zu müssen 
oder als Zwangsprostituierte ausge-
beutet zu werden? Klaus Brinkbäumer ist auf der zentralen 
Route der Flüchtlinge quer durch sieben afrikanische Staaten 
gereist. Er erzählt die Geschichte seines Begleiters John Am-
pan aus Ghana, der damals fünf Jahre bis Europa brauchte, 
weil er deportiert, in der Wüste ausgesetzt und ins Gefängnis 
gesteckt wurde; er erzählt von Jane Aimufua aus Benin-City, 
die ihre drei Kinder zurückließ, um in Europa Geld für sie 
zu verdienen; und er erzählt von all den Menschen, denen er 
unterwegs begegnet ist, auf den Lastwagen, in der Sahara und 
in den Bergen, in den Kellern von Agadez, in den Gassen von 
Tanger. 
Fischer 2006, 304 S., 18,90 Euro

Wolfgang Krieger, Monika Ludwig, Pa-
trick Schupp, Annegret Will: Lebensla-
ge „illegal“ - Menschen ohne Aufent-
haltsstatus in Frankfurt am Main
Wie kaum eine andere Stadt in Deutsch-
land spiegelt Frankfurt am Main mit sei-
ner ethnischen, kulturellen und religiösen 
Vielfalt den rasanten Wandel und die Ver-
änderungen in der Bevölkerung wider. 

Menschen ohne Aufenthaltsstatus gehören dazu, sie sind mit-
tlerweile fester Bestandteil der Gesellschaft.
Das vorliegende Buch beschreibt die Situation von Menschen 
ohne legalen Aufenthaltsstatus in der Mainmetropole. Es 
schildert Notlagen der Betroffenen, nennt aber auch Strategi-
en der Lebensbewältigung. 
von Loeper Literaturverlag 2006, 253 S., 19,90 Euro

Plenen des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg 2007:
3. März 2007
16. Juni 2007
10. November 2007

Aktionstermine 2007
8. März 2007: Internationaler Frauentag

17.-25. März 2007: Internationale Woche gegen Rassismus 
(Infos unter www.interkultureller-rat.de)

5. April 2007: 15 Jahre Ratifizierung der UN-Kinderrechts-
konvention durch die Bundesrepublik nur mit ausländerrecht-
lichen Vorbehalten 

Herbsttagung Bad Herrenalb:
14.-16. September 2007: Zwischen Aufnahme und Abschot-
tung: Perspektiven für eine humanere Flüchtlingspolitik in 
Deutschland

Tagungen in Bad Boll 2007
9.-11.03.2007: Migration und Menschenrechte: Internationa-
le Menschenrechtsverträge und ihre Folgen für Migrantinnen 
und Migranten.
Ist die UN-Wanderarbeiterkonvention von 1990 der richtige 
Ansatzpunkt zur Überwindung einer diskriminierenden An-
wendung der Menschenrechte? Informationen über die UN-
Generalversammlung im September 2006 und Lösungsan-
sätze bei der Durchsetzung der Menschenrechtsnormen für 
Migrantinnen und Migranten.

23.-24.03.2007: Serbien und Kosovo - Dialog auf dem Weg 
in die EU.
Ein Dialog über kulturelle Identitäten in Serbien und Kosovo. 
Offizielle Positionen und Meinungen in der Zivilgesellschaft. 
Europäische Perspektiven für die Region.

11.-13.05.2007: Aktuelle Entwicklungen im Nahen Osten: 
Zur Zukunft von Israel und Palästina.
Die Tagung soll die aktuelle Situation sowie die Vorausset-
zungen und Bedingungen für einen neuen Friedensprozess in 
Nahost thematisieren. Außerdem geht es um die Frage, wie 
in Deutschland eine angemessene Haltung und Sprache zu/in 
dem Konflikt gefunden werden kann.

6.-8.07.2007: Flüchtlingsfrauen
5.-7.10.2007: Sri Lanka
16.-18.11.2007: Familientagung für Deutsche/Menschen mit 
Migrationshintergrund
22.-23.11.2007: Interkulturelle Öffnung in Verwaltungen, 
Verbänden…
7.-9.12.2007: Kurdistan

Weitere Infos unter www.ev-akademie-boll.de 
oder bei Frau Schatz, Tel. 07164 79-217.

Termine 2007
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Bitte abtrennen
� Ja, ich komme zu der Tagung/Plenumssitzung des Flüchtlingsrats B.-W. am 3. März 2007 in Stuttgart

und nehme an � AG 1 � AG 2 � AG 3 � AG 4 teil. (Bitte ankreuzen) 
� Ich möchte am Mittagessen teilnehmen.
� Ich möchte ein vegetarisches Mittagessen.
� Ich nehme NICHT am Mittagessen teil.

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)
Bitte bis zum 1.03.07 zurücksenden an:

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e. V., Geschäftsstelle: Urbanstraße 44, 70182 Stuttgart,
Tel.: 07 11/ 55 32 83-4, Fax: 07 11/ 55 32 83-5, E-Mail: info@fluechtlingsrat-bw.de,

FL
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SR
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TT

EM
BE

RG

Name, Vorname; AK/FK

Gefördert durch die
Europäische Union

Einladung zur Plenumssitzung und Tagung
Samstag, den 3. März 2007, 9.30 - 17 Uhr 
Gemeindehaus der Friedensgemeinde, Schubartstraße 14, Stuttgart
Öffentliche Verkehrsmittel: Erreichbar mit U 9 und U 14 ab Hauptbahnhof/Arnold-Klett-Platz bis zur
Haltestelle Neckartor.
Mit dem Wagen: Ab Hauptbahnhof über Schillerstraße (300m), links in die Willy-Brandt-Straße
(600m), geradeaus auf die Neckarstraße (150m), rechts in die Friedenstraße. Schubartstraße
kommt nach ca. 50 m

9.30 Ankunft und Anmeldung

10.00 Begrüßung 

10.15 Arbeitsgruppen:
AG 1 Härtefallkommission

Hat sich die Arbeit der Härtefallkommissi-
on durch die Bleiberechtsregelung verän-
dert?
Referentin: Vera Kohlmeyer-Kaiser,
Rechtsanwältin, Vorstandsmitglied des 
Flüchtlingsrats B.-W.

AG 2 Bleiberechtsregelung: erste Erfahrungen
Antragsverfahren, Erteilung und Verlänge-
rung der AE, Fristen, Detaiprobleme
Referent: Manfred Weidmann, Rechtsan-
walt, Tübingen

AG 3 Europäisches Asylrecht und Zuwande-
rungsgesetz-Änderungsgesetz
Neue Entwicklungen: Die Qualifikations-
richtlinie hätte zum 10.10.06 in deut-
sches Recht umgesetzt werden müssen.
Was ist in der Verfahrensberatung zu be-
achten?
Referentin: Marei Pelzer, Juristin, Refe-
rentin im Arbeitsbereich Rechtspolitik bei
Pro Asyl 

AG 4 Zur Situation Unbegleiteter Minderjähri-
ger Flüchtlinge
Vor fast 15 Jahren wurde die UN-
Kinderrechtskonvention von Deutschland 
ratifiziert. Allerdings nur mit einer Vorbe-
haltsklausel, die bis zum heutigen Tag zur
Benachteiligung gerade auch für Flücht-
lingskinder führt. Auch das zum
1.10.2005 geänderte Kinder- und Ju-
gendhilferecht, das in einem wesentli-
chen Teil für Unbegleitete Minderjährige
Flüchtlinge eine angemessene Behand-
lung vorschreibt, wird nicht oder nur 
schleppend umgesetzt. Auf die Situation
in Baden-Württemberg wird speziell ein-
gegangen. Ein Erfahrungsaustausch aus 
den einzelnen Regionen wird das Bild ak-
tualisieren.

 Referentin: Dr. Silke Jordan, Landesar-
beitsgemeinschaft Unbegleitete Minder-
jährige Flüchtlinge, Vorstandsmitglied bei
der Bundesarbeitgemeinschaft UMF

11.30 Finanzbericht 

Rechenschaftsbericht des Vor-
stands/Rückblick
Bericht der Kassenprüfer
(Helmut Kägi, Norbert Schulz)
Aussprache
Entlastung des Vorstands
Bestätigung des Kassenprüfers
Bericht aus der Geschäftsstelle

12.30 Vorstellung der Kandidatin-
nen/Kandidaten für die Wahlen zum
Vorstand/erweiterten Vorstand
Rückfragen an die KandidatInnen

13.00 Mittagspause

14.00 Neuwahl der beiden Vorsitzenden und 
der Sprecherräte

(während der Stimmauszählung Möglichkeit
zur Kaffeepause) 

14.50 Bekanntgabe des Ergebnisses; Be-
grüßung der neuen und Verabschie-
dung der ehemaligen Vorstandsmit-
glieder

15.00 Ende einer Rettungsfahrt: Das Flücht-
lingsdrama der Cap Anamur
Die Besatzung der Cap Anamur rettet 
im Juni 2004 vor Lampedusa 37 
Flüchtlinge. Erst drei Wochen später 
erlauben die italienischen Behörden
die Einfahrt des Schiffes in den sizilia-
nischen Hafen Porto Empedocle. Sie ver-
haften den Kapitän, den Ersten Offizier
und Elias Bierdel. Die Flüchtlinge werden
ohne Anhörung abgeschoben. Zur Zeit 
stehen Stefan Schmidt, Vladimir Dasch-
kewitsch und Elias Bierdel in Italien vor 
Gericht.
Referent: Elias Bierdel; ehemaliger Vor-
stand und Geschäftsführer Cap Anamur,
Köln

16.30 - ca. 17.00: Aktuelle Runde 
Berichte aus den Regionen
EFF 2007/2008
Aktuelle Rechtsprechung

Internet: www.fluechtlingsrat-bw.de
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Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

 koordiniert und vernetzt die Arbeit der örtlichen 
Asylkreise und das vielfältige Engagement in unse-
rem Bundesland.

 informiert durch Rundbriefe, Newsletter, per E-Mail 
und mittels einer homepage über die wichtigsten 
Fragen der Asylpolitik, Hintergrundinformationen 
zu den Herkunftsländern sowie wichtige Entschei-
dungen in Asylverfahren. 

 fördert das Verständnis für Flüchtlingsfragen in der 
Öffentlichkeit. Durch Gespräche mit Parlamentari-
ern, Behörden, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und 
anderen Organisationen versucht er, die Lebens-
bedingungen der Flüchtlinge zu verbessern.

 bietet Qualifizierung und Weiterbildung durch 
Plenumssitzungen 3 x im Jahr in Stuttgart, sowie 
durch Tagungen in Zusammenarbeit mit den Ev. 
Akademien in Bad Boll und Bad Herrenalb. Ein jähr-
lich neu aufgelegtes Fortbildungsprogramm bringt 
ReferentInnen auf Wunsch der Initiativen durch die  
Unterstützung des Flüchtlingsrates und des Euro-
päischen Flüchtlingsfonds direkt in die Region.

 vermittelt kompetente Fachleute und Referenten 
und bietet einen ständigen Infoservice für Asylfra-
gen. Die INFO-Hotline ist jeden Dienstag von 9:00 
– 13:00 und Donnerstag von 14:30 – 18:30 er-
reichbar.

Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg steht allen 
Interessenten offen

Der Verein wurde 1988 als Arbeitskreis Asyl Baden-
Württemberg e.V. gegründet. Im  Sommer 2005 hat 
die Mitgliederversammlung aus Gründen der bun-
desweiten Vereinheitlichung einstimmig die Namens-
änderung in Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V. 
beschlossen. Der Verein hat über 200 Mitglieder aus 
allen Regionen Baden- Württembergs,  Menschen je-
den Alters und aus dem gesamten beruflichen und 
sozialen Spektrum.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 52 € im 
Jahr. Er beinhaltet die Zusendung der Rundbriefe und 
Schnellinfos sowie die Einladung zu allen Veranstal-
tungen des Vereins.

Spendenkonto: 
Für diese Arbeit sind wir auf Ihre Spenden angewie-
sen. BW-Bank Konto Nr.: 351 7930  BLZ 600 501 01

So können Sie aktiv dabei sein....

 Ich interessiere mich für die Arbeit und bitte um 
weitere Informationen.

 Ich möchte Mitglied beim Flüchtlingsrat Baden-
Württemberg werden und erkläre hiermit meinen 
Beitritt.

 Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag beträgt 52 Euro im 
Jahr.

 Ich ermächtige den Flüchtlingsrat Baden-Württem-
berg e.V. diesen Betrag von meinem Konto abzubu-
chen.

Kontoinhaber:

Konto-Nr.:

BLZ:

Bankverbindung:

Unterschrift:

Absender:

Name:   

Anschrift:

Telefon/Fax: 

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

Bitte zurücksenden an:
FLÜCHTLINGSRAT BADEN-WÜRTTEMBERG
Urbanstr. 44 - 70182 Stuttgart
Fon: 0711-5532 834 Fax: 0711-5532 835

Die INFO-Hotline 

ist jeden Dienstag 
von 9:00 – 13:00 
und Donnerstag 

von 14:30 – 18:30 
erreichbar.

«der fluechtlingsrat»
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«fluchtgründe & rückkehrgefahr»

FLÜCHTLINGSRAT BADEN-WÜRTTEMBERG
Urbanstraße 44 • 70182 Stuttgart
Fon: 07 11- 55 32 834 • Fax: 07 11- 55 32 835
E-Mail: info@fluechtlingsrat-bw.de • www.fluechtlingsrat-bw.de

«Solidarität ist eine intelligente Art, 
die Welt zu betrachten!»

Henning Mankell


